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Kultur ist die Gesamtheit aller

Lebensäußerungen - so die treffende Definition

eines Kulturamtsleiters in Eisenach/Thüringen.

Kultur bringt Zerstreuung und Unterhaltung, 

stiftet aber auch Identität. Kultur ist alles, was

über den blanken Nutzwert, über das reine 

Überleben hinausgeht. 

Kultur kann man nicht verordnen oder gesetzlich

regeln. Das gerade macht es so

schwer, in Zeiten von

Budgetknappheit und

Verteilungskämpfen Kultur in

den Städten und Gemeinden

am Leben zu erhalten. 

Die Häuser - Musikschulen,

Theater, Museen - sind da.

Doch die laufenden Kosten wachsen vielen

Kommunen über den Kopf. 

Soll man also die Pflege der Kultur tatkräftigen

Bürgern und Vereinen überlassen? Damit würden

die Städte und Gemeinden einen Teil ihrer

Identität preisgeben. Die Kommune ist mehr als

Verwaltung und Rat, Bauhof und PC-Unterricht.

Sie schafft ihren Bürgern eine Plattform zum

Leben - und das reicht über

ArbeitenEssenSchlafen hinaus.

DIE FACHZEITSCHRIFT FÜR KOMMUNAL-UND
LANDESPOLITIK IN NORDRHEIN-WESTFALEN

STADTE UND
GEMEINDERAT

54. Jahrgang
Dezember 2000

4
5

6

8

11

12

14

16

17

20

22

25

27

30

32

33

34

Hauptgeschäftsführer StGBNRW

NEUE BÜCHER UND MEDIEN
NACHRICHTEN

Thema: Kultur

MATTHIAS MENZEL

Möglichkeiten alternativer Kulturfinanzierung

CLAUDIA SCHERB

Die vier Landestheater in Nordrhein-Westfalen

HANS-JOSEF PÜTZ

Boulevard mit Laien - der Theaterverein 
„Thalia“ in Kerpen-Sindorf

STEPHAN MANN

Kunstförderung im ländlichen Raum - das Museum Goch

BERNHARD MEIER

Kulturarbeit als Sozialarbeit - Erfahrungen des LVR

GERHARD DORNSEIFER

Die Alte Synagoge Stommeln als Kunstort

WOLFGANG KÖNIG

Musikschulen in kreisangehörigen Kommunen

Im Dienst der Literatur - das Europäische 
Übersetzer-Kollegium Straelen

KARL REGER

Der Heimatverein Rescheid - Impulsgeber und Arbeitgeber

OLAF ZIMMERMANN

Stiftungen als Instrument der Kulturförderung

BERND JÜRGEN SCHNEIDER

Die finanzielle Perspektive der NRW-Kommunen

Positionspapier „Kommunale Beschäftigungsförderung“

Beschlüsse des StGB NRW-Präsidiums 
vom 23. November 2000

RECHTSPRECHUNG

Gericht in Kürze

Persönliches

Titelbild: „Hamlet“ am Landestheater Detmold
Foto: Bettina Scherzer / LT Detmold



die Ansprech-
partner und
Adressen der
s t a a t l i c h e n
Ve rwa l t ung ,
der Gerichts-
barkeit, von In-
teressenverbän-
den oder ande-
ren Einrichtun-
gen benötigen.
Mit der Disket-
ten-Ausgabe des Jahrbuches können die
Daten nach eigenen Bedürfnissen ausge-
wählt und elektronisch weiter verarbeitet
werden.

Jüdisches Kulturerbe 
in Nordrhein-Westfalen

Teil II: Regierungsbezirk Düsseldorf, von Dr.
Elfi Pracht-Jörns, J.P. Bachem Verlag, 1. Aufl.,
2000, ISBN 3-7616-1444-6

Seit 1993 wird im Auftrag der nord-
rhein-westfälischen Landesregierung das
jüdische Kulturerbe in NRW flächen-
deckend erfasst. Nachdem 1997 der erste
Teil des Forschungsprojektes „Jüdisches
Kulturerbe in Nordrhein-Westfalen“ für den

Regierungsbezirk
Köln herausgege-
ben wurde, ist
jetzt der zweite
Teil für den Regie-
rungsbezirk Düs-
seldorf herausge-
kommen. 

Die Dokumen-
tation stellt detail-
liert jüdische
Sachkultur dar -

angefangen von Synagogen, Bet-Räumen,
Friedhöfen, Ritualgegenständen, Badehäu-
sern (Mikwen), Schulen, Sozialeinrichtun-
gen sowie exemplarisch auch Wohn- und
Geschäftshäusern und ehemaligen jüdi-
schen Wohnhäusern. Der Bogen spannt
sich von den im Turmhelm von Burg
Hülchrath bei Grevenbroich vermauerten
Grabsteinen aus dem mittelalterlichen jü-
dischen Friedhof in Köln bis zur 1998 ein-
geweihten Synagoge am Duisburger Innen-
hafen.

Die Dokumentation mit zahlreichen hi-
storischen Fotos und Neuaufnahmen zeigt
die große Bandbreite jüdischen Lebens und
Schaffens, macht aber auch den Verlust
deutlich, den die Verbrechen an den Juden

und die Zerstörung ihrer reichen Sachkul-
tur vor allem während der Nazi-Zeit hinter-
lassen haben.

Die neue Bauordnung 
für das Land NRW

Synopse der neuen Landesbauordnung 2000,
der amtlichen Begründung einschließlich Aus-
schussbericht und der bisherigen BauO 1995
mit einer umfassenden erläuternden Ein-
führung unter besonderer Berücksichtigung
der Neuerungen von Gundolf Bork, Hauptrefe-
rent beim Städte- und Gemeindebund NRW,
ISBN 3-555-30408-9, DM 44,70, Kohlham-
mer/Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Köln

Seit 1. Juni 2000 gilt in NRW eine neue,
erheblich geänderte Landesbauordnung,
wobei aus Gründen der „Anwenderfreund-
lichkeit“ die Zahlenfolge der BauO NW
1995 beibehalten worden ist. Eine wesent-
liche Änderung ist die Ausgestaltung des
vereinfachten Genehmigungsverfahrens als
Regelverfahren. Damit ist die Vorschrift 
des § 68 BauO NRW die zentrale Verfah-
rensvorschrift der Landesbauordnung für
alle baulichen Anlagen mit Ausnahme der
in § 68 Abs. 1 Satz 3 BauO NRW abschlie-
ßend aufgeführten „großen“ Sonderbauten.
Nur diese sind im normalen (vollen) Ge-
nehmigungsverfahren zu bewerten. 

Der noch mit der BauO NW 1995 als
überflüssig bezeichnete Bauleiter ist wieder
eingeführt worden. Ferner ist der Katalog
der genehmigungsfreien Vorhaben in § 65
BauO NRW erweitert worden. Das Gesetz
enthält weitere Änderungen, die für die Pra-
xis eine Vielzahl von Fragen aufwerfen.

Mit der Veröffentlichung wird zunächst
auf das neue Recht eingegangen. Es wer-
den konkrete Ergebnisse vorgestellt, die für
die praktische Anwendung bedeutsam sind,
etwa die neu gefasste Abstandsregelung.
Den Paragra-
phen sind die
amtliche Be-
gründung sowie
- soweit not-
wendig - die
B e s c h l ü s s e
des Ausschus-
ses für Städte-
bau und Woh-
nungswesen
des Landta-
ges NRW zugeordnet worden. Der Anhang
enthält die neue Bauprüfverordnung samt
Verwaltungsvorschrift.

N E U E  B Ü C H E R  U N D  M E D I E N
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Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen - Schritte 
ins nächste Jahrtausend

Dokumentation des ersten Projektschritts Au-
gust 1999 - April 2000. Broschüre, 116 Sei-
ten, Format DIN A 4, Einzelexemplare sind ko-
stenlos zu beziehen beim StGB NRW, Postfach
10 39 52, 40030 Düsseldorf, Telefax 0211-
4587-211

Von August 1999 bis April 2000 lief die
erste Phase des Projektes „Verwaltungs-

reform in nordrhein-west-
fälischen Kommu-
nen - Schritte ins
nächste Jahrtau-
send“, organisiert
von Städte- und Ge-
meindebund NRW
sowie der KGSt. Die
Ergebnisse des er-
sten Projektschritts
mit 20 Kommunen
zwischen 8.000 und
25.000 Einwohnern

sind jetzt auf 116 Seiten dokumentiert - ein
kompakter Leitfaden zur Einführung der
Neuen Steuerung in Gemeinden und Klein-
städten.

Nordrhein-Westfalen 
Jahrbuch 2000

Ministerien, Behörden, Kommunen, Verbän-
de, Einrichtungen des öffentlichen Lebens, 
2. Jahrgang, 2000, K. G. Saur Verlag, 616 S.,
ISBN 3-598-23942-4, Subskriptionspreis bis
31.12.2000 DM 179,-, danach DM 198,-, Dis-
kettenausgabe: ISBN 3-598-23943-2, Sub-
skriptionspreis bis 31.12. 2000DM 148,-, 
danach DM 168,- 

Das Nordrhein-Westfalen Jahrbuch
2000 bietet die aktuellen Daten zu rund
8.500 Institutionen und mehr als 15.000
Personen. Dabei sind nicht nur die Mini-
sterien, Behörden und Kommunen mit
ihren leitenden MitarbeiterInnen, sondern
auch Verbände, Stiftungen, Museen, Kran-
kenhäuser, Kreditinstitute, Notare, Sach-
verständige und vieles mehr aufgeführt. Ein
detailliertes Sach- und Stichwortregister
sowie ein Register aller verzeichneter Per-
sonen gewährleisten optimalen Zugriff auf
die Informationen.

Das Nordrhein-Westfalen Jahrbuch
2000 eignet sich als Arbeitsmittel für alle,



Nach 14 Jahren wieder eine Rote Liste 
über Naturschutz in NRW

Düsseldorf - Dachs und Fledermaus finden heute bessere Le-
bensbedingungen in Nordrhein-Westfalen vor. Dafür ist der Feld-
hase gefährdet und der Feldhamster vom Aussterben bedroht. Dies
geht aus der Roten Liste über den Zustand der Natur in NRW her-
vor, die nach 1986 jetzt wieder - in der dritten Fassung - heraus-
gekommen ist. Rund 1.000 hauptberufliche und ehrenamtliche
Naturschützer haben Felder, Wälder sowie Stadtlandschaften un-
tersucht und dabei rund 2.800 Tierarten sowie 5.700 Pflanzenar-
ten erfasst. Die Forschungen ergaben, dass die Bestände vieler Ar-
ten weiter zurückgehen. Jedoch zeigen manche Naturschutz-Maß-
nahmen Wirkung. So gelten 47 vormals vom Aussterben bedroh-
te Arten nur noch als stark gefährdet oder gefährdet.

Preis beim LBS-Wettbewerb „Wohnungsbau
auf innerstädtischen Brachflächen“

Erkrath - Die Stadt Erkrath ist eine von sechs Preisträgerinnen
beim bundesweiten Wettbewerb „Wohnungsbau auf innerstädti-
schen Brachflächen“ der Bundesgeschäftsstelle Landesbauspar-
kassen. Zur Teilnahme aufgerufen waren 180 Kommunen aus so-
genannten Agglomerationsräumen. Dort hat der Strukturwandel
von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft die meisten
Spuren hinterlassen. Neben Erkrath wurden auch die Städte 
Halle/Saale, Heilbronn, Ingolstadt, Osnabrück und Speyer für
Wohnungsbau ausgezeichnet. Bisher stand für innerstädtische
Brachflächen meist die gewerbliche Nutzung in Vordergrund.

Reisekatalog des Ennepe-Ruhr-Kreises 
für den „kleinen Urlaub zwischendurch“

Ennepe-Ruhr-Kreis - Für den „kleinen Urlaub zwischendurch“
hat der Ennepe-Ruhr-Kreis jetzt einen Katalog herausgebracht. Das
Angebot an Nahreisen reicht vom Mountainbiking im Wittener Mut-
tental über Golfen in Sprockhövel bis zum Wellness-Wochenende
auf einem Bauernhof in Breckerfeld. 50 Tipps für interessante Tou-
ren und Reisen hat die EN-Agentur auf gut 30 Seiten zusammen-
gestellt. Zu buchen sind die Angebote meist bei den Veranstaltern
oder Hotels. Drei der angebotenen Touren hat die Ruhrgebiet Tou-
rismus GmbH in ihren überregionalen Katalog übernommen.

Stärkere Beteiligung der BürgerInnen 
am kommunalen Haushalt 

Düsseldorf - Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen sol-
len intensiver an der Aufstellung des Haushalts ihrer Gemeinde be-
teiligt werden. Das ist das Ziel des gemeinsamen Projektes „Kommu-

naler Bürgerhaushalt“ des NRW-Innenministeriums und der Bertels-
mann-Stiftung. Im Rahmen des Projektes soll ein Verfahren entwickelt
werden, das Bürgerinnen und Bürgern in die Haushaltsaufstellung ein-
bindet. Dieses soll in den Kommunen, die sich am Projekt beteiligen
- etwa die Stadt Monheim am Rhein -, praktisch erprobt werden. Dort
könnte der Etat für 2002 bereits ein „Bürgerhaushalt“ sein.

Stadtmuseum Bergkamen zeigt 
Weihnachten in Kriegszeiten

Bergkamen - Geschosse, U-Boote und Zeppeline als Baum-
schmuck, Weihnachtsgrüße aus dem bombensicheren Unterstand
- das sind Exponate der Ausstellung „Trommel, Pfeifen und Ge-
wehr - Weihnachten in dunklen Zeiten“. Diese ist bis 28. Januar
2001 im Stadtmuseum Bergkamen zu sehen. Rund 100 solcher
Exponate, ergänzt um 300 Bild- und Tondokumente, geben einen
Rückblick auf das bizarre Weihnachtsfest in Kriegs- und Notzei-
ten der zurückliegenden 100 Jahre. Der Bogen spannt sich vom
Ersten Weltkrieg bis hin zur Kampagne „Päckchen in die Zone“
der jüngeren deutschen Geschichte. 

Fünf neue Standorte für Maßregelvollzug 
in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf - In Köln-Porz, Dortmund-Aplerbeck, Herne, Duis-
burg sowie in Münster sollen neue Kliniken oder Spezial-Abtei-
lungen für die sichere Verwahrung und Therapie von psychisch
kranken Straftätern gebaut werden. Damit reagiert die Landesre-
gierung auf einen verstärkten Bedarf beim Maßregelvollzug in den
Regionen Köln/Bonn, Ruhrgebiet und Münsterland. Insgesamt
sollen 470 Plätze vorwiegend in den Ballungszentren neu ge-
schaffen werden. Um für die geplanten Standorte möglichst viel
Zustimmung zu erhalten, startet das NRW-Ministerium für Frau-
en, Jugend, Familie und Gesundheit eine Informationskampagne
in den betroffenen Kommunen. Ein Bürgertelefon informiert über
Maßregelvollzug unter 0800-3012-000 (kostenfrei).

Kinder sollen Ideen stärker 
in die Stadtentwicklung einbringen

Herten - Um Kinder und Jugendliche mit ihren Ideen stärker in
die Stadtentwicklung einzubinden, hat das Hertener ProKids-Büro
ein Fortbildungsprogramm „Partizipation“ entwickelt. Die zertifi-
zierte Weiterbildung will Fachkräften der Kommunen, der freien
Träger sowie von Unternehmen das Wissen zur Vorbereitung von
Beteiligungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen vermitteln.
Das ProKids-Büro organisiert von Dezember 2000 bis September
2001 Veranstaltungen in verschiedenen Städten Nordrhein-West-
falens. Das Programm wurde auf Initiative des Landeskinderbe-
auftragten unter dem Dach des Städtenetzwerks NRW erarbeitet. 
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Zentrale finanzpolitische Herausforderung in
den Städten und Gemeinden von NRW ist

die Konsolidierung der
Haushalte. Viele waren
und sind gezwungen, 
einen harten Sparkurs zu
fahren. Dies hat immer-
hin dazu geführt, dass
erstmals die Anzahl der

Gemeinden, die ein Haushaltssicherungs-
konzept aufstellen müssen, rückläufig ist. 

Welche Auswirkungen haben die erfolg-
reichen Sparbemühungen der Kommunen
auf jene Bereiche, zu deren Erfüllung sie
nicht verpflichtet sind, sondern die sie auf
freiwilliger Basis erledigen? Gemeint sind

insbesondere die kommunalen Ausgaben
auf den Gebieten Kultur und Sport. 

Wurden bei diesen freiwilligen Aufgaben
Einschnitte vorgenommen, so stellt sich die
Frage, welche Strategie Politik und Verwal-
tung verfolgt haben, um das Niveau der Ver-
anstaltungen auf den Gebieten Kultur und
Sport konstant zu erhalten oder noch zu er-
höhen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW
hat eine Umfrage über den wirkungsvollen
Ressourceneinsatz in den Bereichen Kultur
und Sport durchgeführt. Mitgliedsstädte
und -gemeinden wurden um Mitteilung
konkreter Beispiele gebeten - nicht zuletzt,
weil zahlreiche in einzelnen Gemeinden
verwirklichte Konzepte auch in anderen Or-
ten umgesetzt werden könnten. 

Hier sollen für den Bereich Kultur erste
Ergebnisse der Umfrage, an der sich mehr
als 80 der 358 Mitgliedskommunen betei-
ligt haben, vorgestellt werden. Dabei konn-
te etwa die Hälfte der Rückmeldungen
berücksichtigt werden. 

WENIGER SACH- UND PERSONALKOSTEN 

Die Umfrage hat die Vermutung be-
stätigt, dass zahlreiche Kommunen bei der
Kultur die Sachkosten oder auch die Per-
sonalkosten reduziert haben. Im kulturellen
Bereich konnten vielerorts die Personalko-
sten durch stärkere Beteiligung der örtli-
chen Vereine gesenkt werden. Nicht selten
geschah so eine Aufgabenverlagerung von
der Gemeindeverwaltung auf die kulturellen
Vereine vor Ort. 

Kulturelle Veranstaltungen werden zu-
nehmend ganz oder teilweise von Vereinen
durchgeführt. Ferner ist festzustellen, dass
kulturelle Einrichtungen auf Vereine zur ei-
genen Bewirtschaftung übertragen worden
sind. Darüber hinaus bedienen sich einige
Kommunen der Budgetierung, um Sachko-
sten zu sparen.

Angesichts der finanziellen Situation
vieler Kommunen hat das Sponsoring für
kulturelle Veranstaltungen eine größere Be-
deutung erlangt. Allerdings ist es offenbar
nur wenigen Gemeinden gelungen, ein

Sponsoringkonzept umzusetzen. Meist su-
chen die Kommunen für Einzelveranstal-
tungen nach Sponsoren, was mit einem ge-
wissen Arbeitsaufwand verbunden ist. 

In der Stadt Olsberg wird der Bereich
Kultur etwa durch die Touristik und Stadt-
marketing Olsberg GmbH wahrgenommen.
Diese hat für kulturelle Veranstaltungen ei-
nen Sponsoringvertrag mit der Sparkasse
Hochsauerland abgeschlossen. Danach
stellt die Sparkasse jährlich eine bestimm-
te Summe für kulturelle Veranstaltungen
zur Verfügung. 

BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENTS

Aus den vorläufigen Ergebnissen der
Umfrage über den Ressourceneinsatz in
der Kultur geht hervor, dass zahlreiche
Maßnahmen zur Stärkung des bürger-
schaftlichen Engagements ergriffen wor-
den sind. So konnte die Kulturarbeit vie-
lerorts durch eine stärkere Verknüpfung
von Kulturverwaltung und Vereinen berei-
chert werden. 

Beispielsweise hat die Stadt Menden ei-
ne Stadtkulturkonferenz geschaffen, bei
der sich Vertreter des Kulturbüros und der
Vereine treffen. Hieraus sind insbesondere
in den Bereichen Kunst, Theater und
Schützenwesen Arbeitskreise entstanden,
in denen Projekte gemeinsam besprochen
werden. 

In der Stadt Wermelskirchen ist auf Ini-
tiative der Verwaltung 1994 ein Kulturver-
ein gegründet worden, in dem Verwaltungs-
mitarbeiterInnen leitende Funktionen wahr-
nehmen. Die Kassiererin des Vereins gehört
inzwischen traditionell zum Personal der
Stadtsparkasse. 

Der Verein führt inzwischen die vormals
städtischen Theaterveranstaltungen durch.
Finanziert wird dieses Projekt mit Zuschüs-
sen einer Kulturstiftung, die aus Gewinnen
der Sparkasse entstanden ist, sowie durch
Eintrittsgelder, Mitgliedsbeiträge des Ver-
eins und einen Rest-Zuschuss der Stadt
Wermelskirchen. Ohne Einschränkung des
Angebotes spart dieses Modell rund 38.000
DM pro Jahr ein. 

KOOPERATIONSMODELLE

Insbesondere für Kulturangelegenheiten
sind in zahlreichen Städten und Gemein-
den Kooperationsmodelle entstanden.
Durch Zusammenarbeit mit örtlichen Verei-
nen sowie anderen Kommunen oder Orga-

K U L T U R   F I N A N Z E N

Vereine springen 
in die Bresche

Nach einer Umfrage des Städte- und
Gemeindebundes NRW haben 
zahlreiche Kommunen die Mittel im
Bereich Kultur gekürzt, gleichzeitig
aber versucht, auch durch neue 
Organisationsformen das kulturelle
Angebot aufrecht zu erhalten

DER AUTOR

Dr. Matthias Menzel ist
Referent für Schule,
Kultur und Sport beim
Städte- und Gemeinde-
bund NRW

KULTUR-ETAT DES
LANDES ERST 2002

AUFGESTOCKT

Mehr Landesmittel für die Kultur wird es
frühestens im Jahre 2002 geben. Wie NRW-
Ministerpräsident Wolfgang Clement An-
fang Oktober betonte, sei eine Aufstockung
des Landes-Kulturetats im kommenden
Jahr wegen Mindereinnahmen durch die
Steuerreform noch nicht möglich.
Das Land Nordrhein-Westfalen gibt derzeit
rund 300 Millionen DM für Kulturförderung
aus. Ab 2002 könnte sich dieser Betrag laut
Clement um 60 Millionen DM erhöhen. Die-
ser Betrag war auch vor wenigen Monaten
in einem Expertenpapier zur Verbesserung
der kulturellen Situation in NRW genannt
worden.
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nisationen wird versucht, das örtliche Kul-
turangebot zu bereichern. 

Die Stadt Ahaus verweist auf eine Städte-
partnerschaft mit der Stadt Haaksbergen in
den Niederlanden. Im Rahmen dieser Part-
nerstadt ist die „Euregio-Kunstroute“  ent-
standen, die aus Mitteln des EU-Förderpro-
gramms INTERREG II finanziert wurde. In
der Stadt Rheinberg sind neue Kooperations-
formen mit Künstlern oder Künstleragenturen
wie auch mit privaten und öffentlichen Ver-
anstaltern gefunden worden, die zum Teil öf-
fentliche Förderung erhalten haben.

Das Engagement örtlicher Kulturvereine
bei der Übernahme kultureller Angelegen-
heiten und die bestehenden Kooperations-
formen haben in zahlreichen Kommunen zu
Änderungen in der Kulturverwaltung ge-
führt. So ist in der Gemeinde Everswinkel
bereits 1995 ein Kulturverein gegründet
worden, der die Organisation von Veran-
staltungen von der Verwaltung übernom-
men hat. Die Stadt wertet diese Aufga-
benübertragung auf einen Verein als sinn-

vollen Schritt, da die Erwartungen insge-
samt übertroffen worden sind. 

In der Stadt Lüdinghausen ist vor fünf
Jahren auf Initiative der Verwaltung ein pri-
vater Kunst- und Kulturverein gegründet
worden, der in enger Zusammenarbeit mit
der Stadt Aufgaben im Kultursektor über-
nommen hat. Andere Kommunen wie bei-
spielsweise die Stadt Selm haben in der
Kulturverwaltung zur Kostenreduzierung ei-
nen budgetorientierten Haushalt eingeführt.

NEUE RECHTSFORM

In einigen Kommunen sind Einrichtun-
gen in eine andere Rechtsform überführt
worden. So wird die Stadthalle der Stadt
Alsdorf seit 1992 von einer GmbH betrie-
ben. Ausschlaggebend war höhere Flexibi-
lität bei mehr Eigenverantwortung sowie die
Möglichkeit des Vorsteuerabzugs. Jedoch
haben sich die wirtschaftlichen Erwartun-
gen nicht erfüllt, das Projekt ist defizitär.
Als positiv wird jedoch die Erweiterung des
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Jahrbuch Westfalen
Jahrbuch Westfalen 2001, hrsg. v. Westfälischen Heimat-
bund, 55. Jahrgang, 17 x 24 cm, 222 S., Aschendorff Verlag, 
DM 38,-, zu beziehen beim Aschendorff Verlag, 48135 Münster

Gewissermaßen auf dem Fahrrad dahergerollt kommt
das Jahrbuch Westfalen 2001 des Westfälischen Heimat-
bundes. „Drahteseleien von A bis Z“, „Radfahren gegen
Liebeskummer“ und der „Hochrad-Führerschein für 20
Pfennige“ sind nur einige der bunt illustrierten Geschich-
ten.

Die Autoren berichten von der Faszination des Fahrrads,
erzählen von Kuriositäten aus der Frühzeit des Velozipeds
und weisen nach, dass Westfalen über viele Jahrzehnte ei-
ne Hochburg der deutschen und europäischen Zweirad-In-
dustrie war. Firmennamen wie Dürrkopp, Göricke, Anker
oder Miele haben bis heute einen guten Ruf in der Rad-
lerwelt. Mit dieser Sammlung von Geschichten setzt der
Westfälische Heimatbund seine Serie zur Entwicklung des
Verkehrs zwischen Rhein und Weser fort. 

Neben den Fahrrad-Geschichten bietet das Jahrbuch
weitere Beiträge - beispielsweise über die Gründung des
ehemals Königlich-Preußischen Landgestüts Warendorf vor
175 Jahren oder über Aufstieg und Fall des westfälischen
Verlegers Klostermann.

Kulturprogramms trotz Senkung der Ausga-
ben für kulturelle Angelegenheiten hervor-
gehoben. 

In der Stadt Goch ist das frühere Kultur-
und Verkehrsamt zum 1.1.1999 in ein
rechtlich unselbstständiges Sondervermö-
gen mit organisatorischer Verselbstständi-
gung und eigenem Wirtschaftsplan umge-
wandelt und die doppelte Buchführung ein-
geführt worden. Die eigenbetriebsähnliche
Einrichtung „KulTOURbühne Goch“ mit ei-
ner Werkleitung ist für die Bereiche Kultur,
Fremdenverkehr und das Kultur- und Kon-
gresszentrum Kastell (Stadthalle) zuständig. 

Als Vorteil der neuen Organisationsform
werden kürzere Entscheidungswege, höhere
Identifikation mit dem Produkt, eine größe-
re Motivation für wirtschaftliches Arbeiten
und eine größere Spendenbereitschaft von
Privaten und seitens der Wirtschaft hervor-
gehoben. Offenbar wirkt sich spendenför-
dernd aus, dass für konkrete Einzelprojekte
und nicht für den allgemeinen städtischen
Haushalt gespendet wird. ●



Bei den Landestheatern wird „die seit Jahr-
tausenden sehr komplexe Funktion des
Theaters nicht in ihre Bestandteile zerlegt:
hier wird das Pulikum nicht nur gebildet

oder unterhalten, nicht
nur aufgeklärt oder auf-
geschreckt. Hier wird
eben nicht die Welt in
Stücken, sondern in
Stücken die Welt vorge-
führt, hier werden auf

der Bühne Geschichten erzählt, was mir die
schönste Aufgabe des Theaters zu sein
scheint“ - so schrieb Martin Linzer, Her-
ausgeber der Zeitschrift „Theater der Zeit“,
1994 im Vorwort des Landesbühnenjour-
nals.

Er beschreibt damit treffend Aufgabe
und Anspruch der vier Landestheater in

schaft des Schlosses von Fürst Leopold II..
Rasch hatte sich das Detmolder Ensemble
einen guten Ruf auch außerhalb der Stadt-
grenzen erspielt. Aber es war ein Sohn der
Stadt, Christian Dietrich Grabbe (geboren
1801), der als Dramatiker und Kritiker kei-
ne Gelegenheit ausließ, das Detmolder Pu-
blikum zu schockieren.

Am 5.Februar 1912 setzte ein Kohle-
ofen während einer Vorstellung das Haus in
Brand. Das Hoftheater brannte bis auf die
Grundmauern nieder. Mit Unterstützung
des Fürsten, der Stadt Detmold und der
theaterbegeisterten Bürgerschaft wurde bis
1919 an derselben Stelle ein neues Thea-
ter errichtet.

In diesem Haus spielt das Landesthea-
ter noch heute. Mit mehr als 30 Produktio-
nen pro Spielzeit umfasst der Spielplan
Oper, Operette, Schauspiel, Musical, Bal-
lett sowie Kinder- und Jugendtheater. Die
Sparte Musiktheater hat sich neben den
Repertoirestücken in den zurückliegenden
Jahren ein besonderes Profil erworben
durch die Pflege der Barockmusik.

Seit 1988 prägt Ulf Reiher als Intendant
das künstlerische Konzept des Lan-
destheaters Detmold. So werden Themen
über mehrere Spielzeiten hinweg verfolgt,
die zeitgenössische Dramatik hat densel-
ben Stellenwert wie Klassik und moderne
Klassik. Grundsätzliches Anliegen ist die
Wahrung eines politischen Theaters, das ei-
nen kritischen Blick auf die Realität wirft,
Visionen aufzeigt, ohne den Askept der Ver-
zauberung zu vernachlässigen. 

Seit der Nachkriegszeit wird das Theater
vom Land Nordrhein-Westfalen als Lan-
destheater gefördert. Es verfügt in diesem
Jahr über einen Etat von 30,9 Mio. DM, da-
von sind 6,1 Mio. DM eigene Erträge. 16,6
Mio. DM beträgt der Zuschuss des Landes
NRW und des Landsschaftsverbandes
Westfalen-Lippe, 2,8 Mio. DM steuern die
26 Mitgliedskommunen des Trägervereins
zuzüglich der Förderbeiträge und der frei-
willigen Leistungen bei. 

Das Defizit von 5,3 Mio. DM für 2000
wurde zum größten Teil von den sechs zu-
schusspflichtigen Mitgliedern sowie durch
Rücklagen des Theaters gedeckt und durch
massive Personal- und Sachkostenkürzun-
gen aufgefangen. Doch ist zu befürcheten,
dass ab 2001 ein Restdefizit bestehen
bleibt. Da personelle Einsparungen kaum
mehr möglich sind, könnten die Kosten nur
noch gesenkt werden, indem man die An-
zahl der Vorstellungen reduziert.
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Die vier nordrhein-westfälischen 
Landestheater erfüllen neben ihrer
Aufgabe als Tourneebühne auch 
noch die Funktion eines kleinen 
Stadttheaters

DIE AUTORIN

Claudia Scherb ist 
Dramaturgin für 
Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit der 
Landestheater in NRW

Detmold, Neuss, Castrop-Rauxel und Dins-
laken. Diese spielen eigene Inszenierungen
in den Kommunen Nordrhein-Westfalens
und verfügen zwar über eine Bühne, aber
kein eigenes Ensemble. Von jährlich mehr
als 1.300 Vorstellungen sind rund 750
Gastspiele fernab des „Heimatstandorts“.

LANDESTHEATER DETMOLD

Das Landestheater Detmold, größte Rei-
sebühne Europas, ist ein Drei-Sparten-Haus
mit 280 Mitarbeitern und mehr als 600 Vor-
stellungen im Jahr. Gut die Hälfte wird in
den 112 Gastspielorten in Nordrhein-West-
falen und darüber hinaus gespielt. Über
zwei eigene Spielstätten verfügt das Det-
molder Landestheater: das frisch renovierte
große Haus und die Kleinen Bühnen im
Grabbe-Haus. Ab 2003 wird eine dritte
Spielstätte - das Sommertheater - hinzu-
kommen, welche mit 250 Plätzen genau
zwischen den beiden anderen liegt. 

Angefangen hatte alles 1825 mit dem
Bau des „Hochfürstlich Lippischen
Hoftheaters“ in unmittelbarer Nachbar-

In vielen Stücken 
die Welt vorgeführt

„Ein Tango für Toulouse Lautrec“ in der Regie von
Hans Thoenies ist die neueste Musical-
Inszenierung des Landestheaters Detmold
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RHEINISCHES LANDESTHEATER

Mit 85 Mitarbeitern bringt das Neusser
Theater jedes Jahr bis zu 20 Produktionen
auf die Bühne. Neben großen Schauspiel-
Inszenierungen und musikalischen Produk-
tionen, Kinder- und Jugendtheater gehören
dazu auch Studio-Inszenierungen, Foyer-
programme und literarische Programme 
an ungewöhnlichen Spielorten - etwa der
Balladenabend im Gewölbekeller einer
Weinhandlung. 

110 große Vorstellungen spielte das
Rheinische Landestheater im vergangenen
Jahr in zahlreichen Gast-
spielorten sowie 123 Vor-
stellungen im eigenen
Haus. Dazu kommen Vor-
stellungen an zwei weite-
ren Spielorten in Neuss:
der Studiobühne in der
Wolberostraße und dem
Globe-Theater, einem
Nachbau des Londoner
Shakespeare-Theaters. 

Die Stadt Neuss baute
„ihrem“ Theater zum 75.
Geburtstag ein neues
Schauspielhaus, das am
16. Dezember eröffnet
wird. Seit 1958 spielt das Rheinische Lan-
destheater im eigenen Haus an der Drusus-
allee, nachdem es Ende des Zweiten Welt-
krieges seine Gründungsspielstätte, das
Neusser Zeughaus, verloren hatte und in
den nachfolgenden Jahren in Ausweich-
spielstätten untergebracht war. Gegründet
worden war es 1925 als das „Rheinische
Städtebund-Theater“.

Das Rheinische Landestheater verfügt
heute über einen Jahresetat von 9,6 Mio.
DM, von denen 1,37 Mio. DM durch ei-
gene Einnahmen erwirtschaftet werden.
4,8 Mio. DM Zuschuss gewährt das Land
3,4 Mio. DM die Stadt Neuss, und
125.000 DM zahlen die Mitgliedskommu-
nen. Die Entscheidung der Stadt für einen
Theaterneubau bedeutet neben qualitati-
ven Aspekten und besseren Arbeitsbedin-
gungen auch finanzielle Sicherheit. So sei
2001 kein Defizit zu befürchten, hieß es
aus Neuss, und die erfreuliche Zuschauer-
entwicklung verheiße positive Aussichten. 

Seit 1992 ist Burkhard Mauer Intendant
des Rheinischen Landestheaters. Er hat in
Neuss ein junges, spielfreudiges und in der
Fachpresse immer wieder gelobtes Ensem-
ble aufgebaut. Mit Beginn der Spielzeit

1998/99 konnte er den Berliner Regisseur
und Schauspieler Sewan Latchinian als
Oberspielleiter ans Haus holen. Besonde-
ren Wert legt das Rheinische Landestheater
bei der Spielplankonzeption auf die Ent-
deckung neuer und die Wiederentdeckung
„vergessener“ Autoren.

WESTFÄLISCHES LANDESTHEATER

Als einziges Landestheater in NRW be-
sitzt das Westfälische Landestheater Ca-
strop-Rauxel (WLT) neben einem Schau-
spielensemble seit 1977 eine Sparte Kin-

der- und Jugendtheater
mit eigenem Ensemble
und Dramaturgie.

Mit 63 MitarbeiterIn-
nen erarbeitet das West-
fälische Landestheater
jedes Jahr bis zu 20 Pro-
duktionen. Dazu gehören
musikalische Aufführun-
gen, Schauspiel, Studio-
produktionen, Kinder-
und Jugendtheater, Kin-
dergarten- oder Klassen-
zimmeraufführungen. 

Seit 1946 ist das
Westfälische Landesthea-

ter in Castrop-Rauxel ansässig und war un-
ter den ersten Bühnen in der Nachkriegs-
zeit, die wieder mit Gastspielen durch Städ-
te und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
reisten. 1933 gegründet, hatte das WLT ur-
sprünglich seinen Sitz in Paderborn, dort
aber in den Kriegsjahren seine Spielstätte
verloren. Heute spielt das WLT in Castrop-
Rauxel auf zwei Bühnen: in der Stadthalle
und im WLT-Studio. Den größten Anteil der
Vorstellungen machen die Gastspiele aus.
230 waren es im vergangenen Jahr, davon
137 vom Kinder- und Jugendtheater.

Mit Beginn der Spielzeit 1999/2000
wurde Heinz-Rudolf Müller Intendant des
Westfälischen Landestheaters. Für ihn
gehören in ein breitgefächertes Repertoire
auch Stücke, „welche die innovative Kraft
von Theater zeigen“. In diesem Zusam-
menhang hat er den Berliner Schauspieler
und Dramatiker Klaus Chatten als Hausau-
tor an das WLT binden können.

Die Präsenz als Theater im Ruhrgebiet,
vor allem bei den Mitgliedsstädten und -ge-
meinden, ist oberstes Ziel des Westfäli-
schen Landestheaters. Doch hat sich das
Ensemble einen guten Ruf auch über die
Grenzen der Region hinaus erspielt. Gast-

LAND WILL MUSIK-
THEATER FÖRDERN

Das Land Nordrhein-Westfalen und das
Kultursekretariat wollen 2001 einen
Fonds für zeitgenössisches Musiktheater
einrichten. Mit insgesamt zwei Millionen
Mark sollen Uraufführungen und Produk-
tionen von Opern gefördert werden, die
nicht älter sind als 35 Jahre. Damit will
sich NRW weiter als Zentrum der Moder-
ne profilieren.

Oberspielleiter Sewan Latchinian inszenierte am Rhei-
nischen Landestheater Neuss „Die Kunst der Komö-
die“ mit Stefan Filipiak und Hannes Schäfer
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spiele in Luxemburg zeugen davon, und Il-
ja Richters Inszenierung von Slawomir Mro-
zeks Schauspiel „Tango“ war jüngst am
Theater in Posen zu Gast.

Das WLT verfügt über einen Etat von
jährlich knapp 6,6 Mio. DM und erwirt-
schaftet davon knapp 1,3 Mio. DM selbst.
4,5 Mio. DM erhält das WLT vom Land und
vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe
sowie eine halbe Million Mark von der Stadt
Castrop-Rauxel. Etwa 218.000 DM kom-
men aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und
sonstiger Förderung zusammen. Trotz stren-
ger Einsparungen bei Sachkosten und Per-
sonal bleibt ein Defizit von 21.000 DM. 

Gerade die Landesbühnen müssen uns
besonders wertvoll sein, sie stiften

Identität, bringen Altes und Neues an vie-
le verschiedene Orte, eine einzigartige
Leistung, kulturpolitisch von höchstem
Rang! Was bleibt denn ohne diese Büh-
nen, nur noch Realitiy-TV, kreischende
Talk-Shows, platte Soaps? „Alle haben
den Thespiskarren zu ziehen, und zwar
nach vorne“ hat der Bundespräsident auf
der letzen Versammlung unseres Büh-
nenvereins gesagt, und daß wir ein Bünd-
nis für Theater brauchen. Da hat er Recht.

Jürgen Flimm, Präsident des Deutschen Bühnen-
vereins, Regisseur und ehemaliger Intendant des
Thalia-Theaters Hamburg
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Gastspielorten als An-
sprechpartner zur Verfü-
gung. Doch haben die
vier Landestheater damit
nicht die Verantwortung
gegenüber ihren Gast-
spielorten abgegeben. 

Eine Stärke der Lan-
destheater gegenüber
kommerziellen Theatern

sind auch die begleitenden Angebote zu
den Inszenierungen: Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit an den einzelnen Theatern,
Einführung in die Produktionen an den
Gastspielorten, theaterpädagogische Pro-
gramme, Unterrichtsmaterial und vieles
mehr.

Bei allen Finanznöten und Bemühungen
um Qualität muss es immer Anliegen der
Theater sein, die Gastspielorte als Partner
zu sehen, die eigene Arbeit transparent zu
machen und langfristig Vertrauen zu den
Städten und Gemeinden aufzubauen. ●
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LANDESTHEATER IM KREIS WESEL

„Die ganze Welt ist Bühne“ ist ein Mot-
to des kommenden Spielplans der Burg-
hofbühne - und war es wohl auch, als vor 50
Jahren die Prinzipalin Kathrin Türks in
Dinslaken ein neues Theater gründete. So
spielte das Ensemble, das sich damals „Der
Burghof, Theater für bergmännische Kul-
tur“ nannte, auch vor den Zechen und
Werkstoren der Region. 

Heute gastiert die Burghofbühne, die
kleinste nordrhein-westfälische Landesbüh-
ne, mit insgesamt 30 Mitarbeitern in zahl-
reichen Städten und Gemeinden zwischen
Herford und Luxemburg, Kleve und Nürn-
berg. Seit 1994 gibt es an der Burghofbüh-
ne ein „Mobiles Kinder- und Jugendtheater“
mit eigener Leitung, das mit Studio- und
Klassenzimmerproduktionen vor allem am
Niederrhein in die Schulen geht. 

Mehr als die Hälfte der Gastspielpro-
duktionen der Burghofbühne gehen auf das
Konto des Mobilen Theaters. Damit leistet
diese Sparte einen wichtigen Beitrag zur
Kinder- und Jugendarbeit des Theaters. Im
Abendspielplan hat sich neben dem Reper-
toire in den vergangenen Jahren auch eine
Freilicht-Tradition etabliert. In Kamp-Lin-
fort, Kleve, Dülmen und anderen Städten
hat die sich Burghofbühne vor allem mit
Komödien von Shakespeare einen Namen
gemacht. 

Hanfried Schüttler, der über sieben Jah-
re als Intendant, Regisseur und Schauspie-
ler das künsterlische Konzept der Burghof-

bühne prägte, geht im
Frühjahr 2001 nach
Würzburg. Seine Nachfol-
ge tritt Christian Alexan-
der Schnell an. Der gebür-
tige Berliner arbeitete
nach seinem Studium als
Regisseur, Schauspieler
und Spielleiter an ver-
schiedenen Häusern, et-
wa am Landestheater Det-
mold, sammelte Erfahrungen als Kulturma-
nager in Berlin und Köln und übernahm
1997 die Intendanz des Fränkisch-Schwä-
bischen Städtetheaters in Dinkelsbühl. 

Die Burghofbühne mit einem Jahresetat
von gut 2,4 Mio. DM erhält knapp 1,3 Mio.
DM Zuschüsse vom Land Nordrhein-West-
falen. 482.000 DM geben die Mitglieds-
städte, wobei der Kreis Wesel und die Stadt
Dinslaken den Hauptanteil tragen.
552.000 DM erwirtschaftet das Theater
selbst und erzielt damit einen ausgegliche-
nen Haushalt.

BÜRO DER LANDESTHEATER

Bundesweit einmalig ist die Kooperation
der vier Landestheater Nordrhein-Westfa-
lens. Am 1.September 1994 gründeten
diese ein gemeinsames Büro für Öffent-
lichkeitsarbeit und Verkauf als Offensive
gegen die Konkurrenz der kommerziellen
Tourneetheater sowie als Service für Städ-
te und Gemeinden, die sich über Spielplä-
ne, Inszenierungen und Ensembles der
Landestheater informieren wollen. 

Das Büro übernimmt koordinierende
Aufgaben, organisiert Veranstaltungen der
Landestheater und steht vor allem den

Landestheater Detmold 
Tel. 0 52 31 / 97 46 0
www.landestheater-detmold.de

Rheinisches Landestheater Neuss
Tel. 0 21 31 / 26 99 0
www.rlt-neuss.de

Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel
Tel. 0 23 05 / 97 80 0
www.wlt-castrop-rauxel.de

Burghofbühne Landestheater im Kreis Wesel
Tel. 0 20 64 / 41 10 0
www.burghofbuehne-dinslaken.de

Büro der Landestheater, Düsseldorf
Tel. 02 11 / 711 83 45
www.landestheater-nrw.de
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SERVICETEST
THEATER

Die Servicequalität in Stadt- und Staats-
theater stand im Mittelpunkt eines Ser-
vicetests an 15 bundesdeutschen Spiel-
stätten. Ergebnis: Die Theaterbesuche-
rinnen und -besucher sind im Großen und
Ganzen zufrieden mit dem Service, den
sie im Durchschnitt mit der Note 2,6 be-
werteten.

Christian Alexander Schnell übernimmt 2001 
die Intendanz der Burghofbühne in Dinslaken, 
dem Landestheater im Kreis Wesel
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Moderne Verwaltung

Verwaltungsmodernisierung in Nordrhein-Westfa-
len, hrsg. vom NRW-Innenministerium, 2. aktua-
lisierte Ausgabe, DIN A 4, 25 Seiten, kostenlos er-
hältlich beim Innenministerium NRW, Geschäfts-
stelle Verwaltungsmodernisierung, Haroldstraße
5, 40213 Düsseldorf, Fax 0211-8713049

Die im September 1999 erstmals publizierte Broschüre
„Moderne Verwaltung“ liegt nun in einer überarbeiteten
Fassung vor. Sie richtet sich vorrangig an BürgerInnen und
stellt den aktuellen Stand des Modernisierungsprozesses
der öffentlichen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen an-
schaulich dar.
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„Durch das Schöne stets das Gute“ - unter
diesem für die heutige Zeit etwas haus-
backen klingenden Motto gründeten sie-

ben Männer 1922 den
Theaterverein „Thalia“
Sindorf. Sie wollten in
der trostlosen Nach-
kriegszeit sich selbst
und den Menschen im

Ort die Sorgen und Nöte vertreiben. Mit
„Der Glockenguss zu Breslau“ trat der Ver-
ein erstmals auf die Bühne - das Publikum
war begeistert.

„Die Thalia“, wie sich der Verein liebevoll
nannte, etablierte sich schnell in Sindorf und
überstand auch die Zeit des Zweiten Welt-
krieges. Die Inhalte der Theaterstücke nach
1945 waren zunächst geprägt von Sehnsucht
und Leid. Sehr bald wechselte man aber in
das Fach „Schwank“. Viele bekannte Stücke
des Kölner Millowitsch-Theaters wurden auf
der Sindorfer Bühne mit Erfolg gespielt.

Eine schwierige Zeit waren die 1960-er
Jahre, als Kino und Fernsehen immer brei-

tere Schichten begeisterten. Trotz guter
schauspielerischer Leistung gingen die Zu-
schauerzahlen zurück. Doch auch diese
Krise wurde vom Verein bewältigt.

HEUTE 14 AUFFÜHRUNGEN 

Inzwischen sind 78 Jahre seit der Grün-
dung vergangen, und der Theaterverein hat
sich zu einem Publikumsmagneten ent-
wickelt. Spielte man bis 1980 noch ein- bis
zweimal pro Spielzeit, so finden heute 14
Theaterabende statt, die immer ausverkauft
sind - und die Nachfrage nimmt zu.

1980 hat der Verein in das Fach „Bou-
levardtheater“ gewechselt, was sich bis
heute bewährt hat. Rund 4.000 Theaterbe-
geisterte finden sich regelmäßig in der Sai-
son von Oktober bis November bei den Vor-
stellungen ein und sind begeistert vom
„Amateurtheater, das sich mit den Profis
messen lassen kann“, wie Rezensenten be-
stätigt haben. Dies galt auch in diesem Jahr
mit dem Stück „Unbekannt verzogen“ von
Michael Pertwee, welches bereits im Kölner
„Theater am Dom“ gespielt wurde.

Der Theaterverein „Thalia“ Sindorf ist
mittlerweile über die Ortsgrenzen hinaus be-
kannt. So kommen etwa 50 Prozent der Zu-
schauer aus Sindorf und den anderen Orts-

Nach getaner Arbeit 
auf die Bühne

Der Theaterverein „Thalia“ in Kerpen-
Sindorf hat sich mit Boulevardstücken
zu einem Publikumsmagneten über die
Grenzen der Stadt hinaus entwickelt

DER AUTOR

Hans-Josef Pütz ist 
Regisseur und Schau-
spieler beim Theater-
verein „Thalia“ Sindorf

Amateur-Schauspieler des Theatervereins „Thalia“ 
Kerpen-Sindorf in Michael Frayns „Der nackte Wahnsinn“
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Kundenbefragung der
Gemeinde Kirchlengern

Zweite Kundenbefragung der Gemein-
de Kirchlengern, Preis DM 5,-, erhält-
lich bei der Gemeinde Kirchlengern,
Büro für Rats- und Öffentlichkeitsar-
beit, Postfach 1180, 32268 Kirchlen-
gern, Tel.: 05223-7573146, Fax:
05223-7573946 oder per e-Mail un-
ter o.weisheit@kirchlengern.de 

Die Gemeinde Kirchlengern im Kreis Herford

hat vor dem Hintergrund stärkerer Bürger-

orientierung vom 5. bis 23. Juni 2000 im Rat-

haus erneut unter dem Motto „Sie über uns“

eine Kundenbefragung durchgeführt. Idee,

Durchführung und Ergebnis dieser zweiten

Umfrage können in der Dokumentation nach-

gelesen werden.
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teilen Kerpens. Die übrigen reisen aus der Re-
gion Köln, Aachen, Bonn und Düsseldorf an.

Nachwuchssorgen hat der Theaterverein
„Thalia“ dank der Erfolge und professio-
nellen Leistungen der SpielerInnen nicht.
Es finden immer wieder junge, theaterbe-
geisterte Menschen den Weg zum Verein,
die sich sehr gut in den „Stamm“ der Ama-
teurschauspieler integrieren.

INTENSIVE PROBENARBEIT

Ende April beginnen wöchentliche Pro-
ben, die ab Juni zweimal pro Woche statt-
finden. Hinzu kommen zwei Samstage, an
denen ganztägig geprobt wird. In der Pre-
mierenwoche wird jeden Abend geprobt,
und samstags findet dann die Premiere
statt. Dies bedeutet für alle Beteiligten und
deren Familien einen Verzicht auf viele an-
dere Freizeitaktivitäten.

Neben diesem Engagement für das Pu-
blikum ist der Verein auch im sozialen Be-
reich engagiert. So spendet der Theaterver-
ein einen erheblichen Teil seiner Einnah-
men jedes Jahr für Einrichtungen verschie-
denster Art wie Caritas, Rotes Kreuz, Alten-
hilfswerk oder Deutsche Kinderkrebshilfe.

Die Zuschauer sollen ihre Alltagssorgen
und ihren Stress vergessen, wenn sie die
Aufführungen besuchen. Mit diesem Ziel
steht der Theaterverein „Thalia“ auch heu-
te noch hinter dem Motto seiner  Gründer
„Durch das Schöne stets das Gute“. ●



In dieser Vielfalt steht das Museum
Goch keineswegs isoliert da. Zahlreiche
Museen in Deutschland können ähnliche
heterogene Sammlungen vorweisen, ja sie
dokumentieren geradezu die Anfänge des
Museumswesens.

EIGENES PROFIL SCHÄRFEN

In der Museumspraxis fällt es oftmals
schwer, ein eigenes Profil zu entwickeln.
Das Museum Goch hat sich bereits vor Jah-
ren dazu entschlossen, den heimatge-
schichtlich geprägten Museumsrundgang
aufzugeben. Statt dessen sollten die hellen
Erdgeschossräume allein für Sonderaus-
stellungen genutzt werden. 

Seitdem gilt das Hauptinteresse den
Wechselausstellungen, wodurch es gelun-
gen ist, die Besucherzahlen auf ein - der
Größe des Hauses wie auch der Stadt ent-
sprechendes - Niveau zu führen. Inhaltlich
gilt das Interesse der jüngeren Kunst. Meist
sprechen die Kuratoren Einladungen an
Künstlerinnen und Künstler aus. Immer
wieder arbeitet das Museum aber auch im
Rahmen von Ausstellungstourneen mit an-
deren Häusern zusammen. 

Besonders bei Sonderausstellungen ist
es gelungen, ein eigenes Profil zu ent-
wickeln - und dies vor dem Hintergrund der
übrigen Museen am Niederrhein wie dem
Kurhaus Kleve oder dem Museum Schloss
Moyland. Gerade für ein kleines Haus ist es
wichtig, in der eigenen Region inhaltlich
Nischen zu finden.

Daneben verschließt sich das Museum
Goch anderen Themen der Kunst und Kul-
turgeschichte nicht. Insbesondere Themen,
die in der eigenen Sammlung begründet
liegen, werden gerne aufgegriffen. Als Bei-
spiel mag die Auseinandersetzung mit dem
Historismus gelten, der in seinen unter-
schiedlichen Facetten kontinuierlich be-
handelt wird, sei es durch Ausstellungen
oder auch in der wissenschaftlichen Be-
gleitung mit Kolloquien. 

Freilich widmet sich das Haus immer
wieder der eigenen Stadtgeschichte, für die
ein eigener Ausstellungsraum reserviert
wurde. Dieser lädt mit halbjährlich wech-
selnden Präsentationen ein, sich mit der
Geschichte der Stadt und der Region aus-
einander zu setzen.
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Vor fast zehn Jahren entschied die Stadt
Goch, ihre eigene Sammlung - bestehend
aus Kunst und kulturgeschichtlichen Ob-
jekten unterschiedlicher Epochen - in ei-
nem eigenen Museumsbau unterzubringen.

Der Umzug des Amts-
gerichts in die benach-
barte Kreisstadt Kleve
machte es möglich,
den architektonisch

ausgewogene Bau des 19. Jahrhunderts zu
restaurieren und für die museale Nutzung
herzurichten.

Die Sammlung setzt sich aus unter-
schiedlichen Gebieten zusammen. An er-
ster Stelle sind die spätgotischen Skulptu-
ren vom Niederrhein sowie den angrenzen-
den Niederlanden zu nennen. Die sakralen
Schnitzwerke dokumentieren auf qualitativ
hochwertige Weise die kulturelle Blüte des
15. und 16. Jahrhunderts in der Region um

Kalkar, Xanten, Kleve, Nimwegen oder auch
Boxmer. 

Diesem Sammlungsschwerpunkt wird
die bedeutende Bildhauerwerkstatt des Fer-
dinand Langenberg zur Seite gestellt, der
mit seiner neugotischen Formensprache im
ausgehenden 19. Jahrhundert eine der
größten Werkstätten sakraler Kunst am Nie-
derrhein unterhielt. Der gesamte Nachlass
mit Skulpturen, Modellen, Fotos sowie rund
1.000 Handzeichnungen bildet heute eine
Voraussetzung für die Beschäftigung mit
dem Historismus.

Größere Sammlungskomplexe wie die
Werkgruppen des Düsseldorfer Malers
Eduard von Gebhardt oder des aus Goch
stammenden Rudolf Schoofs, einem
Hauptvertreter des deutschen Informel, be-
reichern die Museumssammlung um wich-
tige Exponate. 

Neben diesen kunsthistorischen The-
men widmet sich das Museum in einem
Raum der Gocher Stadtgeschichte. Mit der
Grammophonsammlung bietet es einen
weiteren kulturhistorischen Schwerpunkt.
Die Schenkung von mehr als 80 Original-
geräten durch einen privaten Stifter illu-
striert anschaulich die Entwicklung des
Grammophons.

K U L T U R   B I L D E N D E  K U N S T

Wie das Museum der Stadt Goch 
beweist, ist eine angemessene 
Präsentation von Kunstwerken und 
ein Dialog über Kunst auch im 
ländlichen Raum und mit geringen 
Finanzmitteln möglich

Sakrale Kunst und 
Lego-Steinchen

� Das Museum der Stadt Goch im früheren Amts-
gericht, dessen Garten auch für die Präsentation von
Skulpturen genutzt wird

DER AUTOR

Dr. Stephan Mann ist
Leiter des städtischen
Museums in Goch



Es hat sich in den zurückliegenden Jah-
ren gezeigt, dass gerade in der Vielfalt der
Themenfelder die Chance und der Reiz ei-
nes kleineren Museums liegt. Hinzu
kommt, dass sich hierdurch die Akzeptanz
bei der Bevölkerung steigern lässt und das
Museum innerhalb des städtischen Lebens
mehr Bedeutung gewinnt.

ABKEHR VON „MONOMUSEEN“

Wichtig ist aber auch die Erfahrung,
dass gerade junge Künstler diese Vielfalt zu
schätzen wissen und sie als Herausforde-
rung begreifen, vom uniformierten Weg der
großen „Monomuseen“ wegzukommen. Der
Moment der Kommunikation wird von vie-
len Künstlern zunehmend als Teil ihrer
künstlerischen Idee verstanden. 

Diese Idee einzulösen kann für ein klei-
nes Haus - auch vor dem Hintergrund eines
engen finanziellen Rahmens - wesentlich
einfacher sein. Kurze Wege und die weniger
stark ausgeprägte Hierarchie tragen dabei
ebenso zu einer optimalen Umsetzung
künstlerischer Ideen bei.

Unentbehrlich für die Museumsarbeit ist
ein Gespür für die Vermittlung der Ausstel-
lungs-Konzepte. Es genügt längst nicht
mehr - und dies gilt im ländlichen oder
kleinstädtischen Umfeld um so deutli-
cher -, die Museumstüren weit zu öffnen.
Die Vermittlung durch Führungen und Se-
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minare ebenso wie eine intensive Öffent-
lichkeitsarbeit muss Schwerpunkt der Mu-
seumstätigkeit bilden. 

Unterschiedliche Zielgruppen gilt es
ebenso im Blick zu behalten wie die Qua-
lität und inhaltliche Auseinandersetzung.
Für Goch bedeutet dies, dass zu den Aus-
stellungen neben den üblichen Adressaten
alle Lehrerinnen und Lehrer der städtischen
Schulen eingeladen werden, die individuell
abgestimmten Führungen zu nutzen. Fer-
ner gehen Einladungen an Vereine und Kir-
chen, ergänzt durch die jeweiligen Plakate. 

Dadurch ist es gelungen, Schulklassen
häufiger ins Haus zu holen und mit einigen
Lehrern kontinuierlich zusammenzuarbei-
ten. Die Patenschaft mit einer Grundschu-
le erlaubt es, immer wieder spezielle Ver-

anstaltungen auf dem Gebiet der prakti-
schen Kunst im Museum abzuhalten.

KUNSTVERMITTLUNG ELITÄR

In der täglichen Vermittlungsarbeit stell-
te sich heraus, dass es nur selten die Kunst
selbst ist, die sich elitär gibt. Vielmehr hat
sich die Kunstvermittlung als abgehobene
Disziplin etabliert. Man erlebt dies in zahl-
reichen Publikationen ebenso wie in
Führungen. Dazu beigetragen hat eine
kunsthistorische Sprache, die sich mehr
und mehr verselbständigt hat und Gefahr
läuft, nur noch der Selbstdarstellung des
Autors, immer weniger aber dem Verständ-
nis von Kunst zu dienen. Aus diesem Grund
ist es nicht verwunderlich, dass für viele

Sakrale Schnitzwerke aus dem 15. Jahrhundert 
wie der „Gott Vater“ bilden einen Schwerpunkt der
Gocher Sammlung
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Stadt Overath
Der Bürgermeister 

Bei der Stadt Overath ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 

eines/einer Beigeordneten
zu besetzen. 

Die Stadt Overath (über 26.000 Einwohner) liegt in unmittelbarer Nähe Kölns in landschaftlich attraktiver Lage
im Rheinisch Bergischen Kreis. Alle weiterführenden Schulen sowie  umfassende Sport- und Freizeitangebote sind
am Ort vorhanden.

Die Besoldung erfolgt nach Besoldungsgruppe A 15 des Bundesbesoldungsgesetzes, daneben wird eine Auf-
wandsentschädigung nach den Vorschriften der Eingruppierungsverordnung NW gewährt. Die Einstellung er-
folgt als Beamter/in auf Zeit. Die Wahlzeit beträgt 8 Jahre. Die Bewerber/innen müssen die für das Amt erfor-
derlichen fachlichen Voraussetzungen nach § 71 Abs. 3 Gemeindeordnung NW erfüllen. 

Erwartet wird eine mehrjährige praktische Erfahrung in einer dem Amt angemessenen kommunalen leitenden
Verwaltungstätigkeit. Die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes ist Vor-
aussetzung.

Gesucht wird eine qualifizierte, verantwortungs- und entscheidungsbewusste Führungspersönlichkeit mit über-
durchschnittlicher Einsatzbereitschaft sowie einem besonderen Interesse an Kultur-, Jugend- und Sozialpolitik.
Eine reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, dem Rat sowie dem Verwal-
tungsvorstand ist selbstverständlich. 

Dem Geschäftsbereich der/des Beigeordneten sind derzeit zugeordnet:

• Ordnungsamt
• Schul-, Sport- und Kulturamt
• Sozialamt
• Jugendamt 

Eine Änderung des Geschäftsbereiches des/der Beigeordneten bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht und werden nach dem Landesgleichstellungsgesetz NRW
bei  gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen sind bis zum 18. 12. 2000 zu richten an:

Stadtverwaltung Overath
z. Hd. Herrn Bürgermeister Schwamborn

Hauptstr. 25, 51491 Overath

Weitere Informationen über Ihren zukünftigen Arbeitsort erhalten Sie unter www.overath.de.



Dies geschieht einmal bei den
öffentlichen Kunststiftungen oder
aber bei Unternehmen der produ-
zierenden Wirtschaft, dem Handel
oder den Banken. Dabei hat es
sich als bedeutsam erwiesen, im-
mer wieder auf eine Balance zwi-
schen öffentlicher und privater
Förderung verweisen zu können. 

Wenn - wie in Goch - Mittel der
Stadt zur Verfügung stehen, fällt
es leichter, weitere Sponsoren zu
gewinnen. Das ausgeglichene Ver-

hältnis zwischen privater und öffentlicher
Kunstförderung ist die Basis für qualität-
volle und kontinuierliche Arbeit. Eine wich-
tige Grundlage für das Museum ist der För-
derverein, der sich der finanziellen Unter-
stützung verschrieben hat. Neben der Be-
reitstellung von Geldern ist es aber glei-
chermaßen wichtig, interessierte Menschen
an das Museum zu binden, um so die Ak-
zeptanz in der Bevölkerung zu steigern.

In der föderativen Museumslandschaft
kann es nur um ein Miteinander unter-
schiedlicher Museumstypen gehen. Gerade
die kleinen Häuser sollten sich nicht ent-
mutigen lassen, eigene Wege zu gehen.
Nicht zuletzt die Erfahrung mit jüngeren
Künstlern regt dazu an, sich selbstbewusst
in die Debatte zwischen den Kunstmetro-
polen und der sogenannten Kunstprovinz
einzumischen. 

Geringe Etats und eine abgelegene Lage
sind noch kein Indiz für weniger qualität-
volle Auseinandersetzung mit Kunst. Das
Museum Goch dokumentiert dies seit vielen
Jahren mit wachsendem Erfolg. ●
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Bei der Präsentation von Kulturgut
können Probleme der Besucher und
Besucherinnen nicht ausgeblendet
werden, wie die Erfahrung der 
LVR-Museen zeigt.

das Bemühen um einen Dialog schwierig
geworden ist. Diese Kluft zu überbrücken,
ist zentrale Aufgabe des Museums. Nach
wie vor kommt es darauf an, die adäquate
Sprache zu finden, um den BesucherInnen
die künstlerischen Ideen und ihre Ästhetik
näher zu bringen. 

Der Umgang mit Kindern erfordert eine
noch viel eingängigere Information über
den Ort des Museums, seine Möglichkeiten
und Qualitäten. Das Lernen von Biographi-
en und Kunststilen tritt in den Hintergrund
und lässt eigenem Erfahren und Begreifen
dessen, was Kunst sein kann, mehr Raum.
Gerade im Museum lassen sich die stren-
gen schulischen Wege aufbrechen, und das
Museum kann als zusätzlicher Ort des Ler-
nens und Begreifens erfahren werden.

In Goch gelang dies in diesem Sommer
beispielsweise mit der Ausstellung "LEGO-
WELT – Spiel mit der Phantasie". Zum ersten
Mal konnte mit großem finanziellen Aufwand
eine neue Museumshalle installiert werden,
in der auf mehr als 1.000 qm die Spielland-
schaft zum Thema LEGO gezeigt wurde. Mit
gut 30.000 Besuchern war dies die erfolg-
reichste Ausstellung des Museums, wenn
auch außerhalb des eigenen Hauses. Den-
noch steigerte sie den Bekanntheitsgrad und
die Akzeptanz des Museums und bestätigte
das Konzept der Vielfalt.

GELDER EINWERBEN

Ohne finanzielle Unterstützung ließen
sich die Ausstellungen, die aufwendigen
Kataloge, aber auch die tägliche Museums-
arbeit nicht realisieren. Als Ergänzung zu
den Mitteln der Stadt ist das Museumsteam
unablässig dabei, für konkrete Projekte wei-
tere Mittel einzuwerben. 

Das Museum macht mit zeitgenössischer Kunst wie
den „Kreisen“ der Künstlerin Beate Terfloth auf sich
aufmerksam  (Foto: Terfloth / Museum Goch)

KUNST ZWISCHEN TRAUM
UND BILDDEUTUNG

„Zwischen Traum und Bilddeutung - Wien

zwischen den Jahren 1900 und 2000“ lautet

der Titel einer Ausstellung in der Stadt Selm.

Bis zum 18. Januar 2001 sind in Schloss

Cappenberg Werke der bildenden Kunst zu

sehen, die Freuds „Traumdeutung“ reflek-

tieren. Unter anderem sind Arbeiten der

österreichischen Künstler Rudolf Hausner

und Alfred Hrdlicka zu sehen. Veranstaltet

wird die Ausstellung vom Kreis Unna und

der Wilhelms-Universität Münster.
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Kulturarbeit ist immer häufiger auch So-
zialarbeit. Für die Kulturdienststellen des

Landschaftsverban-
des Rheinland (LVR)
ist diese Erkenntnis
nicht neu. Gerade
aus dem Zusammen-
wirken der unter-

schiedlichen Aufgabenbereiche des Land-
schaftsverbandes ergeben sich schon im-
mer besondere Arbeitsschwerpunkte. 

So legt der LVR in seinen Museen seit
langem Wert auf besondere Angebote für
Behinderte. Der LVR betreibt den Archäo-
logischen Park/Regionalmuseum in Xanten
(APX, RMX), das Rheinische Landesmuse-
um in Bonn, die Freilichtmuseen in Kom-
mern und Lindlar sowie das Rheinische In-
dustriemuseum mit der Zentrale in Ober-
hausen sowie fünf weiteren Standorten in
Ratingen, Solingen, Bergisch Gladbach,
Engelskirchen und Euskirchen. 

AUF KUNDEN ZUGEHEN

Veränderte Bedingungen fordern neue
Akzente. Im Zeitalter der „Big-Brother-Kul-
tur“ müssen Kultureinrichtungen auf ihre
Kunden zugehen, denn diese kommen
nicht mehr von allein. Resultat sind Vorha-
ben wie „Kranke kommen ins Museum“
oder „Kunst geht in den Knast“. 

Dass damit neue Anforderungen an die
Schulung des Personals in Museen und an-
deren Kulturdienststellen verbunden sind,
hat man beim LVR erkannt. Affektive Kom-
petenz muss die kognitive Vermittlungsfähig-
keit ergänzen. Den Kunden „abzuholen“, er-
fordert häufig auch Entertainerqualitäten. 

Im Archäologischen Park Xanten werden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Um-
gang mit jugendlichen Rowdies geschult,
um den erheblichen Zerstörungen im Park-
gelände begegnen. Das Rheinische Lan-
desmuseum zieht seit langem mit dem
„Museumskoffer“ durch Jugend- und Bil-
dungseinrichtungen. 

Sehgeschädigte, hörgeschädigte und
körperbehinderte Menschen gehören in den
LVR-Einrichtungen seit langem zu den Kun-

DER AUTOR

Bernhard Meier ist 
Pressesprecher des
Landschaftsverbandes
Rheinland



STÄDTE- UND GEMEINDERAT 12/2000 15

Kulturarbeit immer 
öfter auch Sozialarbeit
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Vandalismus durch BesucherInnen setzt den Bauten im
archäologischen Park Xanten (APX) immer mehr zu

L A N D S C H A F T S V E R B Ä N D E   K U L T U R

den. Der Kommunalverband ist nicht nur
Träger verschiedener Museen im Rheinland,
er betreibt auch mehr als 40 Schulen und
zwei Internate für Behinderte. 

Unter dem Titel „Kultur ohne Barrieren -
Behinderte im Museum“ hat der LVR ein
Faltblatt herausgegeben. Zu den speziellen
Angeboten für behinderte Menschen - ob als
Einzelreisende oder in Gruppen - gehören ei-
ne Tastgalerie für den Archäologischen Park
Xanten, akustische Führer oder auch ein Ak-
tionsprogramme für geistig Behinderte. 

In Kommern hilft eine Tonkassette zur
Vorbereitung auf den Museumsbesuch. Ein
Handbuch mit Punktschrift ermöglicht Blin-
den ein optimales Besuchserlebnis. Alle
Museen sind im Rahmen des Möglichen
rollstuhlgerecht gestaltet.

AKTIONEN GEGEN VANDALISMUS 

Seit einigen Jahren zeigt sich im Ar-
chäologischen Park/Regionalmuseum Xan-
ten (APX/RMX) zunehmend das Problem

von Vandalismus und Gewalt. Betroffen –
als Urheber und Opfer – sind Kinder und
Jugendliche. Inventar wird in erheblichem
Umfang beschädigt. Die Aggressionen der
Schüler untereinander nehmen zu. 

Dieses Problem ist sicher nicht auf den
APX beschränkt, zeigt sich hier aber deut-
licher als in anderen musealen Einrichtun-
gen. Dies liegt an der hohen Besucherzahl
mit bis zu 200 Gruppen pro Tag in der Vor-
ferienzeit.

Das Projekt „Jugendliche BesucherIn-
nen im Archäologischen Park Xanten: Ge-
waltprävention und Gewaltintervention“
hat Fachleute ins Gespräch gebracht, Per-
spektiven für die Lösung aufgezeigt und
auf andere Orte übertragbare Projekte an-
gestoßen. Das Projekt wurde von der Ab-
teilung Öffentlichkeitsarbeit/Museums-
pädagogik des APX initiiert. Hier waren
1999 zwei Erzieherinnen in einer ein-
jährigen Qualifizierungs-ABM des Arbeits-
amtes Wesel mit der Durchführung be-
traut. 

Als weitere Dienststellen des Land-
schaftsverbandes wurden das Landesju-
gendamt und bei der Videoproduktion das
Medienzentrum Rheinland eingeschaltet.
Das Projekt erhielt von der Provinzial-Versi-
cherung einen Zuschuss von 10.000 Mark.
Im Jahr 1999 wurden folgende Abschnitte
des Projekts abgeschlossen:

• Bestandsaufnahme durch Befragung
von Besuchern und Besucherinnen
sowie Mitarbeitern und Mitarbeiter-
innen im APX, durchgeführt von der
Sozialpsychiatrischen Initiative Xan-
ten

• Befragung von niederländischen und
deutschen Kindern und Jugendlichen
zur Wahrnehmung von Gewalt und
Vandalismus, durchgeführt vom APX-
Team

• Produktion eines Anti-Gewalt-Videos
durch Schülerinnen und Schüler des
Stiftsgymnasiums Xanten mit Unter-
stützung der „Aktion Kunst und Kultur
mit Kindern“ (AKKI e.V.) aus Düssel-
dorf

• Produktion eines Videofilms für Schu-
len als Einführung und Vorbereitung
auf den Besuch im APX. Der Anti-Ge-
walt-Video-clip wurde darin eingebun-
den (erstellt von AKKI e.V.)

• De-Eskalationstraining für Führerin-
nen und Führer des APX/RMX mit Un-
terstützung der „Hogeschool van Arn-
hem en Nijmegen“

• Begehung des APX durch einen Be-
amten der Xantener Polizei zu Zeiten
extremen Besucheraufkommens

• Konferenz mit Fachleuten aus Schu-
len, Ämtern, Behörden und sozialen
Einrichtungen

In diesem Jahr wurden Ergebnisse und
Erfahrungen auf die Standardangebote des
APX/RMX übertragen. 2001 soll das Thema
„Gewalt“ ein wichtiger Aspekt bei der Kon-
zeption des Spektakels „Schwerter, Brot
und Spiele“ sein. ●

Info und Faltblatt-Bestellung (kostenlos) beim 

Kulturamt des Landschaftsverbandes Rheinland 

Ottoplatz 2

50663 Köln

Telefon 0221-809-3788

Telefax 0221-809-3679

E-mail: I.Bock@mail.lvr.de
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� In einem Hinterhof versteckt liegt die ehemalige
Synagoge Stommeln von 1882
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Ein Ort - ein Raum - 
eine Arbeit

Die vor Zeiten aufgelassene 
Landsynagoge im Pulheimer Ortsteil
Stommeln hat sich unter Regie der
Stadt zu einem international 
geschätzten Kunstort entwickelt

Die Synagoge im Pulheimer Ortsteil Stom-
meln ist eines der wenigen jüdischen 
Gotteshäuser in Deutschland, die während
der Pogrome im Jahre 1938 nicht zerstört
wurden und auch nicht der Abrisswelle
nach dem Krieg zum Opfer fielen. Die 1882

im neoromanischen
Stil errichtete Landsy-
nagoge war 1937 von
der Jüdischen Gemein-
de in Köln, Rechts-

nachfolgerin der aufgelösten Stommelner
Gemeinde, an einen ortsansässigen Land-
wirt verkauft worden. Weil dieser sie als Ab-
stellkammer nutzte, wurde die Synagoge in
der Reichspogromnacht 1938 nicht zer-
stört. 

Ende der 1970-er Jahre wurde die Öf-
fentlichkeit auf dieses außergewöhnliche
Gebäude aufmerksam. Die Stadt erwarb die
Synagoge, restaurierte sie mit Mitteln des

Landes und machte sie 1983 der Öffent-
lichkeit zugänglich. Seitdem wird die Sy-
nagoge in das städtische Kulturprogramm
von Pulheim einbezogen und steht außer-
dem der Jüdischen Gemeinde in Köln zur
Verfügung. Betriebskosten und Reparatu-
ren trägt die Stadt, doch bis dato ist das
Haus vor Wandschmierereien oder anderen
Beschädigungen verschont geblieben.

Um die Öffentlichkeit auf den histori-
schen Ort aufmerksam zu machen, wurde
1990 das Projekt „Synagoge Stommeln“
entwickelt. Dieses sieht eine Reihe von Aus-
stellungen plastischer Arbeiten vor, die mit
dem Raum, seiner Architektur und seiner
Geschichte eine enge Beziehung eingehen. 

REDUKTION ALS KONZEPT

Abseits des laufenden Kulturbetriebs
mit seinen monumentalen Bauten und Aus-
stellungs-Superlativen will der Kunstraum
Synagoge Stommeln einen anderen Weg
aufzeigen: die Reduktion „Ein Ort - ein
Raum - eine Arbeit“. Ein versteckt gelege-
nes stilles Gebäude und ein einzelnes
Kunstwerk laden den Betrachter zur Kon-
templation ein und ermöglichen ihm ein

außergewöhnliches Kunsterlebnis, regen
ihn möglicherweise zu einer intensiven Aus-
einandersetzung mit der Geschichte an.

Seit 1991 wird jedes Jahr ein Künstler
oder eine Künstlerin eingeladen, eine Ar-
beit zu entwickeln, die die Besucher der Sy-
nagoge in ihren Dialog mit dem Raum ein-
bezieht. Das eröffnet die Chance, ein Denk-
Mahnmal nicht als leere Raumhülle erstar-
ren zu lassen, sondern teilzuhaben an einer
geschichtlichen „Lehrwerkstatt“, die Neu-
orientierung möglich macht. 

Der in Italien lebende Künstler Jannis
Kounellis hat 1991 die erste Arbeit für die
Synagoge realisiert. Es ist sein Verdienst,
das Gebäude mit all seiner historischen
Problematik der Öffentlichkeit zurückgege-
ben zu haben. Er öffnete den Raum für ei-
ne intensive Auseinandersetzung mit der
Geschichte von Synagogen. Ihm folgten
ebenso bedeutende Künstler wie Richard
Serra, Georg Baselitz, Mischa Kuball,
Eduardo Chillida, Maria Nordman, Carl
Andre, Rebecca Horn, Erich Reusch und in
diesem Jahr Giuseppe Penone.

Durch das Projekt wurde der Dialog zwi-
schen Bildender Kunst und geschichtsbe-
ladenem Ort nicht nur in der Stadt, sondern
weit darüber hinaus wahrgenommen und
diskutiert. Das Land Nordrhein-Westfalen
hat die Arbeit der Stadt gewürdigt, indem
es die Alte Synagoge als Beispiel herausra-

DER AUTOR

Dr. Gerhard Dornseifer
ist Kulturdezernent der
Stadt Pulheim

Noch bis 10. Dezember zu sehen: die Installation aus
Lorbeerblättern von Giuseppe Penone
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Regel qualifizierte und engagierte Lehrer.
Durch die Mitgliedschaft im Verband deut-
scher Musikschulen (VDM) sind Richtlinien
vorgegeben, die aber wiederum so offen
sind, dass jeder Schulleiter sie für seine
Schule anpassen kann.

Die Probleme im Verhältnis zu den
Schülern und Eltern liegen auf der einen
Seite im finanziellen Bereich. Das Schul-
geld ist enorm gestiegen. Dazu kommen Ar-
beitslosigkeit und immer häufiger die Tren-
nung der Eltern, die eine große finanzielle
Belastung für das Familieneinkommen
nach sich zieht. 

Die anderen Probleme liegen im didak-
tisch-methodischen Bereich. Die Gesell-
schaft ist in einem Wandel begriffen, der ei-
ne völlige Umstrukturierung von der Lern-
schule alter Prägung zum Erlebnisfeld ei-
nes modernen Dienstleistungsbetriebs er-
zwingt. Es gibt zwar noch den konventio-
nellen Schülertyp, der mit Fleiß und Aus-
dauer sein Instrument erlernen möchte. In
der Regel suchen die Schüler heute aber
musikalische Erlebnisse, wobei der Übe-
Aufwand aufgrund ganz verschiedener Um-
stände eher gering ist. 

Kommunale Musikschulen haben immer an
zwei Fronten zu kämpfen. Gut die Hälfte ih-
rer Mittel erhalten sie von den Kommunen,
die andere Hälfte über die Kursgebühren. 

Im Verhältnis zu den
Kommunen ist ent-
scheidend die fehlen-
de gesetzliche Absi-
cherung. Die Musik-

schule gehört zu den sogenannten freiwilligen
Leistungen und steht somit bei jedem finan-
ziellen Engpass aufs Neue zur Disposition. 

Da die finanzielle Unterstützung durch
das Land kaum ins Gewicht fällt, bedeuten
die Diskussionen in den Kommunen immer
wieder eine existentielle Bedrohung für vie-
le Musikschulen. Inhaltlich gibt es hier
kaum Dissens. Musikschullehrer sind in der
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genden kulturellen Engagements auf der
Länderwoche der EXPO in Hannover prä-
sentiert hat. Das aus diesem Anlass im Hat-
je Cantz-Verlag erschienene Buch „Kunst-
projekte Synagoge Stommeln“ dokumen-
tiert die zehn Arbeiten von 1991 bis heute
und ist für 48,- DM bei der Stadt Pulheim
oder im Buchhandel zu erwerben. ●

PARKDECK ALS
SONNENTERRASSE

Die Beschäftigung mit bildender Kunst be-
schränkt sich in Pulheim nicht auf die Alte Sy-
nagoge im Ortsteil Stommeln. Auch der öffent-
liche Raum wird künstlerisch „bearbeitet“, wor-
aus nicht selten eine Diskussion entspringt. So
werden junge KünstlerInnen alljährlich eingela-
den, einen markanten Platz umzugestalten. Das
von der Stadt geförderte Projekt nennt sich
„Stadtbild. Intervention“. 
Im Sommer diesen Jahres baute die Kölner
Künstlerin Sigrid Lange das oberste Deck des
Parkhauses am Pulheimer Bahnhof in ein
„Licht- und Luftbad“ um. Vier Wochen lang
konnten sich Passanten dort im Liegestuhl un-
term Sonnenschirm vom Einkaufsstress erho-
len. Selbstredend bot die Stadt Ausweichpark-
plätze an, um zu verhindern, dass Bürger die
Kunstaktion allein wegen der damit verbunde-
nen Unbequemlichkeit ablehnen. 

PFLASTER VERTAUSCHT

Im Jahr zuvor hatte der Künstler Christian Ha-
sucha ganz einfach Bodenpflaster vertauscht -
25 Quadratmeter wertvolle Granitquader vom
Vorplatz der Abtei im Ortsteil Brauweiler gegen
gewöhnliches Verbundsteinpflaster vom Park-
platz der Pulheimer Realschule. Auch die
Möblierung - hier gusseiserne Poller, da Papier-
korb und Jägerzaun - wanderten mit. Die plötz-
liche Veränderung am scheinbar bekannten Ort
forderte die Bürger zu intensiven Diskussionen
über Stadtgestaltung heraus.
Pro Jahr gibt die Stadt Pulheim rund 150.000
Mark für Kulturarbeit aus. Jedoch könne man
sich - so Kulturdezernent Gerhard Dornseifer -
über mangelndes Sponsoring nicht beklagen.
Insbesondere die Kunst- und Kulturstiftung
NRW sowie die Kulturstiftung der Kreissparkas-
se Köln machten öfters etwas locker. Örtliche
Vereine unterstützt die Stadt jährlich mit gut
40.000 Mark. Dazu kommen Dienstleistungen,
die nicht berechnet werden, wie das Aufstellen
von Absperrgittern oder die Überlassung städ-
tischer Säle für Veranstaltungen.              (mle)

Tonleitern üben 
nicht mehr gefragt

Durch Konzerte und Mitwirkung 
an örtlichen Veranstaltungen erfüllen 
Musikschulen einen kulturellen 
Auftrag in den Kommunen - neben 
dem klassischen Instrumental- 
und Vokal-Unterricht

DER AUTOR

Dr. Wolfgang König ist
Leiter der Musikschule
Beckum-Warendorf

Erfolgreich präsentiert sich das Musiktheater der Musikschule Beckum-Warendorf mit Aufführungen wie dem 
Musical „La piccola banda“ von Wolfgang König und Veronika te Reh
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MUSIKALISCHE ERLEBNISSE GEFRAGT

Solche Erlebnisse werden nur durch an-
dere Musikstücke, andere Unterrichtsge-
staltung und durch zusätzliche Angebote
möglich, wobei der Lehrer eher Erlebnis-
Stimulator als Lehrer im klassischen Sinn
ist. Dies alles soll ohne langweilige und ar-
beitsintensive Vorarbeit geschehen. 

Der gesellschaftliche Wandel hat vor al-
lem Konsequenzen für das Selbstverständnis
der Unterrichtenden. Diese erleben häufig
Frustrationen, weil sie für solche Anforde-
rungen der Spaßpädagogik im Hochschul-
studium nicht ausgebildet worden sind.

Eltern und Kinder können durch An- und
Abmeldung ganz einfach abstimmen über
das, was sie möchten, und die Schwelle zur
Abmeldung ist bei den heutigen Preisen sehr
niedrig geworden. Durch teils gegensätzli-
che Bedingungen der beiden Arbeitgeber
wird die Musikschule in die Zange genom-
men. Die Politiker möchten möglichst viele
Schüler für möglichst wenig Geld. Das be-
deutet Bildung von Gruppen - bis zur Aufga-
be einer individuellen Betreuungsmöglich-
keit - und gleichzeitig hohe Elterngebühren.

Die Eltern möchten für ihre Kinder mög-
lichst Einzelunterricht bei niedrigen Ge-
bühren. Wenn also die Zuschüsse gekürzt
werden, steigen gleichzeitig die Anforde-
rungen durch die Eltern. Die Musikschule
muss immer wieder den Spagat unterneh-
men, sich auf beide Seiten einzustellen.

Dennoch haben viele Schulen und insbe-
sondere Lehrer die inhaltliche Umstellung
geschafft und werden von Schülern sowie El-
tern mehr denn je akzeptiert. Die Nachfrage
ist trotz gestiegener Gebühren und finanziel-
ler Engpässe in vielen Familien stabil ge-
blieben. Viele Schüler haben ein solch gut-
es Verhältnis zu den Lehrern, dass sie in der
Regel erst mit dem Schulabschluss ihre Mu-
sikschulausbildung beenden.

UMFASSENDES ANGEBOT

Auch im politischen Rahmen werden die
meisten Musikschulen nicht mehr infrage
gestellt. Es gibt bestimmte Bereiche des
pädagogischen Spektrums, die ausschließ-
lich von den Musikschulen abgedeckt wer-
den. Freilich gibt es Privatlehrer, Musikun-
terricht an allgemeinbildenden Schulen,

Musikvereine und privatwirtschaftliche Ein-
richtungen, die auch Unterricht anbieten.
Aber nur Musikschulen garantieren ein um-
fassendes Angebot an Grundunterricht, dif-
ferenziertem Instrumental- und Vokalunter-
richt sowie eine breite Palette von Ergän-
zungsfächern. 

Sowohl die Unterweisung in seltenen In-
strumenten als auch die Bildung unter-
schiedlichster Ensembles - von der Kam-
mermusik über Bands, Chöre bis zu Orche-
stern - ist über den privaten Markt nicht ab-
zudecken. Gerade das gemeinschaftliche
Musizieren spielt eine große Rolle und ist
für viele Kinder Hauptmotivationsfaktor
zum Üben. Schließlich kann nur eine öf-
fentlich geförderte Schule Gebühren erhe-
ben, die sozialverträglich und von den El-
tern bezahlbar sind.

Dazu kommt, dass die Musikschule in
vielen Städten und Gemeinden nicht nur ei-
nen musikpädagogischen, sondern auch ei-
nen allgemein kulturtragenden Faktor dar-
stellt. Die Anzahl von Veranstaltungen, die
von der Musikschule angeboten werden,
oder solchen, bei denen Schüler oder Leh-
rer der Musikschule mitwirken, nimmt stän-
dig zu. So übernimmt die Musikschule im-
mer mehr einen kulturellen Auftrag, an dem
hunderte und tausende von Zuhörern oder
Zuschauern teilhaben. 

Viele andere Einrichtungen könnten ih-
re musikalischen Aktivitäten ohne Zusam-
menarbeit mit einer Musikschule gar nicht
ausüben. Fast alle Aktivitäten der allge-
meinbildenden Schulen geschehen aus-
schließlich mit SchülerInnen, die in der
Musikschule ausgebildet worden sind. Die
weltlichen und kirchlichen Chöre könnten
die meisten Programme ohne Instrumenta-
listen oder Orchester der Musikschulen gar
nicht umsetzen, weil das Einkaufen profes-
sioneller Musiker viel zu teuer wäre. 

Zahlreiche LehrerInnen der Musikschu-
len sind gleichzeitig in Laienvereinen als
AusbilderInnen tätig. Viele soziale Einrich-
tungen bekämen keine kostenlosen Kon-
zerte, und viele kommunale Veranstaltun-
gen blieben ohne musikalische Umrah-
mung, gäbe es die Gruppen der Musik-
schule nicht.

MUSIKTHEATER IM KOMMEN

Gegenüber Strukturplänen und systema-
tischen Überlegungen ist die Persönlich-
keit des Lehrenden in den Vordergrund
gerückt. Charisma und persönliches Enga-

ORCHESTER-OLYMPIADE IN PADERBORN

Ein ungewöhnliches kulturelles Ereignis erlebte die Stadt Paderborn im September. In Kooperati-

on mit der Stadtverwaltung veranstaltete das Verkehrsunternehmen PaderSprinter eine Orche-

ster-Olympiade in der Busaufstellhalle. Mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler aus 46 Grund-

schulklassen der Stadt und des Kreises Paderborn erlebten eine kindgerechte Inszenierung der Nord-

westdeutschen Philharmonie und des Düsseldorfer Theaters „Kontra-Punkt“. In einem regelrechten

Wettstreit kämpften Violinen und Flöten um die flottesten Läufe, Trompeten und Klarinetten stritten

um den höchsten oder den leisesten Ton. Dabei durften auch Paderborner Grundschüler (Foto) zum

Taktstock greifen. 
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gement stehen höher als jeder Lehrplan. 
Erfolgreiches Beispiel eines zusätzlichen
Angebots im Sinne der „Musikschule
2000” ist das Musiktheater der Musik-
schule Beckum-Warendorf. 

Insofern kann heutzutage jede Art von
Musik und jedes Instrument oder Gesang -
durch den richtigen Lehrer vermittelt - Be-
geisterung auslösen. Die Grenzen zwischen
Gattungen und Genres verschwimmen im-
mer mehr, und bei vielen Kindern stehen
die unterschiedlichsten Arten von Musik
gleichberechtigt nebeneinander.

Dennoch gibt es eine Priorität des Mu-
siktheaters, weil dieses mehreren Tenden-
zen entgegenkommt. Zunächst befriedigt
es die Sehnsucht nach unmittelbaren sinn-
lichen Erlebnissen. Fast alle Kinder und
Jugendlichen singen, tanzen oder bewegen
sich gern und lieben es, sich zu verkleiden
und in verschiedene Rollen zu schlüpfen. 

Dazu findet das Einstudieren viel stärker
in der Gruppe als in Einzelunterricht statt,
was ebenfalls vielen Kindern entgegen-
kommt. Das lästige Einzelüben spielt nicht
eine solch große Rolle.

STÄRKUNG VON SEKUNDÄRTUGENDEN

Im pädagogischen Bereich sind neben
den musikalischen die sogenannten Se-
kundärfaktoren bedeutend: Steigerung der
Konzentration über längere Zeit, Stärkung
der Persönlichkeit gekoppelt mit der Fähig-
keit zur Einordnung in die Gruppe. Finan-
ziell ist es für die Eltern viel billiger als In-
strumentalunterricht, und durch hohe Be-
sucherzahlen bei den Aufführungen kann

sich eine Musiktheater-Produktion kom-
plett selbst finanzieren.

Aus schulpolitischer Sicht ist enorm
wichtig, dass viele Eltern mit ihrer jeweili-
gen Qualifikation einbezogen werden kön-
nen. Das Gleiche gilt für die Möglichkeit der
Vernetzung mit Kindergärten, allgemeinbil-
denden Schulen, Volkshochschulen, pro-
fessionellen Theatern oder auch privaten
Einrichtungen. All das schafft Nähe und
Akzeptanz in der Öffentlichkeit.

An der Musikschule Beckum-Warendorf
existiert der Musiktheater-Bereich seit fast
20 Jahren. Mittlerweile singen rund 500
Kinder in Chören, die die Basis für die Mu-
siktheaterarbeit bilden. Ohne regelmäßi-
ges Singen im Chor kommt kein Kind auf
die Bühne. Nur diese Kombination aus
langfristiger Arbeit und Projektarbeit ge-
währleistet einen hohen musikalischen
Standard, der für eine Musikschule unab-
dingbar ist.

PRODUKTION DURCH FÖRDERVEREIN

In der Regel wird eine Produktion von
5.000 bis 6.000 Zuschauern gesehen - ei-
ne Größenordnung, die mit rein instrumen-
talen Veranstaltungen niemals zu erreichen
ist, und sei das Niveau noch so hoch. In der
Zwischenzeit hat sich aus der Elternschaft
heraus ein Förderverein gebildet, der die

gesamte Organisation und finanzielle Ab-
wicklung übernommen hat. Im Durch-
schnitt werden bei einem Stück zwischen
100.000 und 150.000 DM umgesetzt, die
völlig selbständig erwirtschaftet werden.

Zu Beginn kamen die Kinder nur aus
drei Orten. Von der Kreisschule werden aber
zwölf Städte und Gemeinden betreut. Nach
den ersten Erfolgen kam auch aus anderen
Orten der Wunsch nach diesem Angebot.
Deshalb arbeiten im Augenblick vier Teams
gleichzeitig an verschiedenen Projekten,
differenziert nach Vorlieben und Möglich-
keiten der jeweiligen Lehrer und nach den
örtlichen Gegebenheiten. Dabei gibt es rei-
ne Musikschulproduktionen, aber auch Pro-
jekte zusammen mit Kindergärten oder
Grundschulen.

Mittlerweile haben einige Musikschulen
diese Möglichkeiten erkannt und ebenfalls
einen Musiktheaterbereich aufgebaut. Pro-
blematisch ist, dass dafür nicht genügend
Lehrer zur Verfügung stehen. Es existiert
noch kein entsprechender Studiengang. 

Insofern kann man nur versuchen, Kol-
legen aus dem eigenen Haus zu interessie-
ren und per „Versuch und Irrtum“ sowie
Fortbildungsveranstaltungen das Niveau zu
steigern. Aber auch dies gestaltet sich nicht
einfach, weil das Musiktheater ein Engage-
ment erfordert, das weit über das bezahl-
bare Stundenkontingent hinausgeht. ●

STANDHAFT UND
FLEXIBEL

Aufgrund ihrer spezifischen Konstruktion
sind Musikschulen in Deutschland immer
wieder härtesten Stürmen aus allen Rich-
tungen ausgesetzt. Sie haben sich aber im
Kern als standhaft und im Oberbau als fle-
xibel erwiesen.
Das sollte alle Entscheidungsträger darauf
hinweisen, dass es für musikalische Ausbil-
dung immer Bedarf geben wird und die Mu-
sikschule in der Lage ist, einen erheblichen
Teil dieses Bedarfs - auch bei gravierendem
gesellschaftlichen Wandel - zu decken.
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Medienland NRW auf CD-ROM
Eine multimediale Reise durch die Medienlandschaft Nordrhein-Westfalen, CD-ROM,
hrsg. vom Ministerpräsidenten des Landes NRW, zu bestellen beim Landespresse- 
und Informationsamt NRW, Fürstenwall 25, 40219 Düsseldorf oder per E-mail unter 
ursula.schleberger@stk.nrw.de 

Über Entwicklungen, Strukturen und Aktuelles zum Medienland Nordrhein-Westfalen informiert eine
CD-ROM des Landespresse- und Informationsamtes NRW. „Medienland NRW“ bietet einen umfas-
senden Eindruck der vielfältigen Institutionen, Initiativen und Aktivitäten rund um die nordrhein-west-
fälische Medienbranche. Die CD-ROM wurde maßgeblich vom Europäischen Zentrum für Medien-
kompetenz in Marl entwickelt.
Im einzelnen informiert „Medienland NRW“ über Initiativen und Programme im Mediensektor, 
Zeitungen, Radio, Film und Fernsehen, Multimedia, Call Center
und Telekommunikation. Neben 160 Texten mit
rund 400 Fotos, mehreren NRW-Bänden im Voll-
text, zahlreichen Ton- und Videoclips und Über-
sichtskarten steht eine umfassende Bibliothek
mit Suchfunktion und Glossar zur Verfügung. Er-
weitert wird das Angebot durch entsprechende
Links, Kontaktadressen und Verweise auf weitere
Literatur.
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Ringen um das 
passende Wort

Das Europäische Übersetzer-
Kollegium in der Stadt Straelen 
bietet ÜbersetzerInnen für 
literarische Texte seit 1980 ideale 
Arbeitsbedingungen: klösterliche 
Ruhe und eine imposante Bibliothek

Über einem der vielen Türdurchbrüche
hängt eine Holzstange. Sie kann mittel Ra-
sten höher oder tiefer gestellt werden.
Doch das Atrium im Straelener Haus Kuh-
straße 15 ist beileibe kein Fitness-Studio.
Hier brüten Kopfarbeiter Stunden über ein-
zelnen Buchseiten. Wenn der krumme
Rücken nicht mehr will, hilft die Stange. 

Seit mehr als 20 Jahren reisen literari-
sche Übersetzer und Übersetzerinnen an
den Niederrhein, wenn sie ein besonders
kniffliges Problem zu lösen haben. Denn
aus der Stadt Straelen, eher bekannt 
durch Blumenzucht und Gemüse-Handel,
stammt der Übersetzer Elmar Tophoven,
der wichtige Werke des irischen Autors Sa-
muel Beckett ins Deutsche übersetzt hat.
Zusammen mit dem damaligen Vorsitzen-
den des Verbandes literarischer Überset-
zer, Dr. Klaus Birkenhauer, rief Tophoven
1978 das Europäische Übersetzer-Kollegi-
um ins Leben. 

Geplant war ein
Institut halb Werk-
statt, halb Kloster.
Die ÜbersetzerIn-
nen - in der Mehr-
zahl Frauen - soll-
ten für eine gewisse Zeit in dem Haus woh-
nen, arbeiten und möglichst ihren Text fer-
tigstellen. Als Hilfsmittel stellte das Kolle-
gium Gästezimmer, eine Bibliothek und -
oft entscheidend - viel Ruhe zur Verfügung.
Bereits 1980 wurde übergangsweise ein
Haus in der Straelener Mühlengasse ge-
nutzt. Seit 1985 logiert das Kollegium mit
29 Gästezimmern in einem Gebäudekom-
plex, bestehend aus fünf Häusern des 17.
und 18. Jahrhunderts. 

LOGIS KOSTENLOS

Da die meisten literarischen Übersetzer
Freiberufler sind - manche mit einem
„Brotberuf“ nebenher -, können sie in Stra-
elen kostenlos wohnen. Lediglich für Es-
sen, Telefon und Arbeitsmaterialien müs-
sen sie selbst aufkommen. Besonders Be-
dürftigen vermittelt das Kollegium Stipen-
dien etwa der Robert-Bosch-Stiftung, des
Europarates oder des Deutschen Akademi-
schen Austauschdienstes. 

Nicht jedem, der einen Roman oder Ge-
dichte in andere Sprachen übertragen will,
steht das Kollegium offen. „Es werden
sehr viel mehr abgelehnt als angenom-
men“, berichtet Geschäftsführerin Karin
Heinz. Mindestens zwei größere Überset-
zungen muss ein Bewerber oder eine Be-
werberin bereits veröffentlicht haben, und
das laufende Projekt ist durch einen Ver-
lagsvertrag zu belegen. „Sie müssen auch
in das Haus passen“, betont Karin Heinz.
Schließlich ist das Kollegium eine Art
Wohngemeinschaft, die sich selbst orga-
nisiert. Es wird gemeinsam gekocht und
gefeiert, aber auch gemeinsam aufge-
räumt. 

Teamarbeit ist nicht üblich, ebenso we-
nig wird in Straelen das Übersetzen ge-
lehrt. Jeder arbeitet für sich an seinem mit-

gebrachten Text -
manchmal auch
nachts, weswegen
die Bibliothek rund
um die Uhr zugäng-
lich ist. Die Samm-
lung von 18.000
Fachlexika und
Sachwörterbüchern
ist weltweit einzig-
artig. Jeder Gast
muss nach Ab-
schluss der Arbeit
ein Belegexemplar
schicken. Daher

nimmt die 55.000-bändige Sammlung von
Weltliteratur - in Original und Übersetzung -
ständig zu.

GESPRÄCH UNTER EBENBÜRTIGEN

In den Pausen, bei einer Tasse Kaffee
in der WG-Küche oder beim Gang zum
Bäcker, entspinnt sich ganz automatisch
das Fachgespräch unter Ebenbürtigen. Je-
der kann von den Tricks und Kniffen des
anderen profitieren, auch wenn beide
nicht dieselben Sprachen bearbeiten. Be-
sonders Gäste, die aus dem Deutschen in
ihre Muttersprache übersetzen, haben es
gut. Sie können sich von deutschen Kolle-
gInnen manche verschrobene Redewen-
dung oder manchen Fachbegriff erklären
lassen - und sei es nur ein alter Marken-
name. Eine vergleichbare Buchrecherche
könnte Tage dauern oder ganz ohne Er-
gebnis enden.

Mit rund 430.000 Mark jährlich trägt
das Land Nordrhein-Westfalen den
Löwenanteil der Kosten. Davon werden die
Miete für die städtischen Gebäude sowie
die Gehälter für drei Planstellen bezahlt.
Die Stadt gewährt dem Trägerverein einen
Zuschuss von 40.000 Mark, der aber mit
den Gebäude-Betriebskosten von 215.000
Mark verrechnet wird. Gewisse Einnahmen
erzielt das Kollegium aus Seminaren, die
in einem 1992 angegliederten Wohntrakt
abgehalten werden. 

Das Übersetzer-Kollegium als Familie
zu bezeichnen, wäre gar nicht so falsch.
Nur jeder sechste, der in der Kuhstraße
Quartier bezieht, kommt zum ersten Mal.
Von jährlich rund 750 BesucherInnen
sind „mehr als 50 Prozent Stammgäste“,
berichtet Geschäftsführerin Heinz. Die
meisten buchen gleich ihr Lieblingszim-
mer. (mle) ●

Über mehrere Häuser verteilt: das Europäische 
Übersetzer-Kollegium in Ortskern von Straelen
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endlich viel zu recherchieren - und ich ha-
be bisher alles gefunden. Unbezahlbar sind
auch die kollegialen Bekanntschaften und
Freundschaften. Hier kann sich ein dichtes
internationales Netz von Freundschaften
bilden. 

Von Weidenbaum: Wenn man zum Bei-
spiel auf der Suche nach einem Buch ist,
das man nicht findet, wird man selbstver-
ständlich angeleitet. Aber auch bei einer
Suche per Internet bekommt man die un-
eingeschränkte Hilfe der Bibliothekarin und
der Geschäftsführung.

Kossarik: Das kann man mit Sicherheit
sagen. Hier lässt sich sehr gut arbeiten. Die
Atmosphäre inspiriert einfach bei der Über-
setzung.

Von Weidenbaum: Das ist eine Frage,
die ich aus vollem Herzen bejahen kann. Es
gibt diesen Genius Loci, und er ist hier sehr
aktiv. 

Die Fragen stellte Martin Lehrer.

„Internationales Netz
von Freundschaften“

Was zieht professionelle 
Literatur-ÜbersetzerInnen in das
Übersetzer-Kollegium nach Straelen?
Ein Gespräch mit Galina Kossarik 
und Inge von Weidenbaum

Galina Kossarik: An dem Text von Hans-
Joachim Schädlich arbeite ich ziemlich
lange. Ich habe im Früh-
jahr angefangen und die
Übersetzung im Sommer
fertiggestellt. Aber dann
sind mir Fragen gekom-
men. Ich habe abge-
wartet, bis ich nach
Deutschland komme und
in Berlin mit Herrn
Schädlich persönlich re-
den kann. Jetzt mache
ich hier die End-Redakti-
on nach dem Gespräch mit dem Autor. 

Inge von Weidenbaum: Ich arbeite seit
meiner Ankunft hier am 18. Oktober an der
Übersetzung der „Notes“ von Djuna Barnes.

Kossarik: Vor neun Jahren arbeitete ich
an der Übersetzung eines Buchs von Rudolf
Fries. Dessen Verlag, der Aufbau-Verlag,
sagte mir, das Buch sei so schwierig, ich
müsste unbedingt nach Straelen reisen und
die Übersetzung dort fertigstellen. So bin
ich auf Empfehlung des Aufbau-Verlags
zum ersten Mal hierher gekommen.

Von Weidenbaum: Als ich den Hierony-
mus-Ring-Preis des Übersetzer-Verbandes

? Wie lange arbeiten Sie bereits an
der aktuellen Übersetzung?

? Woher wussten Sie von 
dem Kolleg in Straelen?

1987 an den Nachfolger weitergegeben ha-
be, wurde ich vom Leiter des Kollegiums,
Dr. Klaus Birkenhauer, ausdrücklich einge-
laden, das Haus zu besuchen. 

Kossarik: Vor allem die wunderschöne
Bibliothek, aber andererseits die Kollegen,
besonders die deutschen Kollegen, die von
ihrer Muttersprache geprägt sind. Die kann
man sofort fragen, wenn man etwas nicht

versteht. 

Von Weidenbaum:
Natürlich all das, was
Frau Kossarik erwähnt hat
- aber nicht nur die Bi-
bliothek an sich, sondern
die immense Freiheit. Wer
wie ich eine Nachteule
ist, kann auch um drei
Uhr nachts hier arbeiten.
Wenn man an einer Auto-

rin arbeitet, deren Texte in die 1920-er,
1930-er Jahre zurückreichen, hat man un-

Galina Kossarik

Inge von Weidenbaum

? Was schätzen Sie an der 
gemeinsamen Arbeit?

? Worin besteht die konkrete 
Hilfe hier im Haus?

?
Gibt es für das literarische 
Übersetzen einen „Genius 
Loci“, wirkt sich der 
Arbeitsort auf die Qualität 
der Übersetzung aus?
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Um das Vorhaben zu verwirklichen, be-
schlossen neben Jansen und Prof. Kasig ei-
nige Mitglieder des örtlichen Männerge-
sangvereins, einen Verein zu gründen. Die-
ser Gründer-Zirkel erhielt den Arbeitstitel
„Heimatverein“, und der Wirt der Dorfgast-
stätte „Zur Eifelhöhe“, wo die Gründung
stattfand, benannte sein Lokal spontan in
„Zum Bergmannstreff“ um. Der Vereinsna-
me wurde bei der ersten offiziellen Mitglie-
derversammlung beibehalten.

GROSSES PROGRAMM

Neben dem erstrangigen Ziel, ein Besu-
cherbergwerk einzurichten, nahm sich der
Verein weitere Aufgaben vor. Heimatkund-
liche und kulturelle Aktivitäten, Denkmal-
und Brauchtumspflege sowie Initiierung
von Infrastruktur-Maßnahmen im Gemein-
degebiet schrieb man in der Vereinssatzung
fest. Der Heimatverein Rescheid e. V. zählt
heute rund 240 Mitglieder, von denen die
meisten - wie in anderen Vereinen auch - in-
aktive Beitragszahler sind.

Zunächst galt es, das Besucherbergwerk
zu realisieren. Ab 1986 wurden Arbeitsbe-
schaffungsmaßnahmen (ABM) durchgeführt.
Der Verein wurde zum ehrenamtlich geführ-
ten Arbeitgeber. In Spitzenzeiten waren 16
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt -
vom Hilfsarbeiter bis zum Wissenschaftler. 

Im Laufe der Jahre wurden so fast 100
Mitarbeiter in befristeten Maßnahmen be-
schäftigt. Der siebenköpfige Vorstand muss-
te täglich mehrere Stunden für die Koordi-
nation der Arbeiten und die Verwaltung auf-
wenden. Umfangreiche Planungs- und Ge-
nehmigungsarbeiten waren durchzuführen. 

men eines geologisch-montanhistorischen
Forschungsprojektes im Großraum Eifel.
Der Professor war in Büchern auf den Berg-
baustandort aufmerksam geworden. Im Ort
traf er auf den alten Heimatkundler Johann
Jütten und dessen „Schüler“ Franz-Josef
Jansen, der umfangreiches Material über
die längst verschlossene Grube zusammen-
getragen hatte. 

GEMEINDE HALF SUCHEN

Die Neugier von Prof. Kasig war geweckt,
und gemeinsam beschloss man, in die bei-
nahe vergessene Untertagewelt vorzudrin-
gen. Bei der Gemeindeverwaltung fand man
zunächst ein offenes Ohr. Ein Bagger und
mehrere Arbeiter wurden zur Verfügung ge-
stellt, um einen neuen Zugang zu dem al-
ten Wasserlösungsstollen der „Grube Wohl-
fahrt“ zu schaffen.

Dies gelang trotz erheblicher Schwierig-
keiten, und nach einer ersten abenteuerli-
chen Befahrung in brusthohem Wasser reif-
te der Plan, aus der alten Mine ein Besu-
cherbergwerk zu machen. Mit diesen Vor-
stellungen stieß man bei der Gemeinde je-
doch auf Ablehnung. Denn dort wurden ho-
he Einrichtungs- und Folgekosten voraus-
gesehen.

Die Gründung des Heimatvereins Rescheid
e. V. ist eng mit der Lokalhistorie verknüpft.
Die Kulturlandschaft Eifel war schon früh

Bergbauregion. Kelten
und Römer begründe-
ten die Montange-
schichte, die ältesten
Zeugnisse stammen
aus der Zeit um 550

v.Chr.. In der Nähe von Rescheid wurden
Bleierze wie Bleiglanz (PbS) gefunden und
abgebaut. 

Vermutlich wurde hier bereits im Alter-
tum geschürft. Die erste urkundliche Er-
wähnung der Gruben stammt allerdings von
1543. Damals bestellte Graf Johann zu
Salm-Reifferscheid, Dyck und Alfter den
Bastian von Stuckardt zum Bergmeister
„uff unserm bergwerck Reischeid“. Bis
1940 wurde mit wechselhaftem Erfolg
Bergbau getrieben.

1985 besuchte der Aachener Geologe
Dr. Werner Kasig den Ort Rescheid im Rah-

Grube „Wohlfahrt“ 
zugänglich gemacht

Gerade 15 Jahre alt, hat sich der 
Heimatverein Rescheid in der 
Gemeinde Hellenthal bereits große
Verdienste um Heimatgeschichte 
und Heimatkultur erworben

DER AUTOR

Karl Reger ist Vorsitz-
ender des Heimat-
vereins Rescheid e.V. 
in Hellenthal

� Bei der ersten Befahrung des Stollens der alten
Bleigrube standen Diplom Geologe Dr. Eschghi (li.) und
Franz-Josef Jansen brusthoch im Wasser
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KURZPORTRAIT
RESCHEID

Rescheid ist ein kleiner, landwirtschaftlich
geprägter Ort, 630 Meter hoch gelegen, in
der Gemeinde Hellenthal, der südlichsten
Gemeinde in NRW. Zur Pfarrei gehören die
Ortschaften oder Weiler Giescheid, Kam-
berg, Schnorrenberg, Neuhaus, Metzigero-
der, Grube Wohlfahrt und Aufbereitung II mit
rund 650 Einwohnern.
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Die ABM´s wurden in den ersten Jahren
durch die Bundesanstalt für Arbeit sowie
aus Bundes- und Landesmitteln gefördert.
Die Zusammenarbeit mit den Arbeitsäm-
tern Brühl, Euskirchen, Kall sowie Köln
funktionierte ausgesprochen gut, obwohl
diese Behörden Neuland betraten, indem
sie einen gerade erst gegründeten Verein als
Partner akzeptierten. Im Bereich der Sach-
mittel engagierten sich insbesondere die
Nordrhein-Westfalen-Stiftung, der Land-
schaftsverband Rheinland, der Kreis Eus-
kirchen, die Gemeinde Hellenthal sowie die
Europäische Union.

STARKE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Neben diesen Aktivitäten waren die er-
sten Jahre von Öffentlichkeitsarbeit und
Mitgliederwerbung bestimmt, um eine brei-
te Akzeptanz in der Bevölkerung zu errei-
chen. Abenteuerliche Befahrungen des al-
ten Stollens für Politiker, Journalisten und
die Dorfbewohner wurden organisiert. Die
letzten noch lebenden Bergleute wurden
befragt, ohne allerdings wesentlich neue
Erkenntnisse zu erlangen. 

In zahlreichen Ausstellungen (Bonn,
Euskirchen, Schleiden und Hellenthal) und
Vorträgen wurde die Bergbauvergangenheit
dokumentiert. Beiträge zur Lokalgeschich-
te - nicht nur über Bergbauthemen - wurden
in den „Vereinsnachrichten“ publiziert, die
Rescheider Kirchenchronik in komprimier-
ter Form herausgegeben.

Einzelne Vereinsmitglieder beseitigten
Abfall in der Umgebung, andere setzten
Denkmäler instand oder erneuerten etwa
das alte Friedhofskreuz. Die Film-Doku-
mentation „Kriegsjahre in der Eifel“ sowie
weitere Projekte des bekannten Filmema-
chers Dietrich Schubert wurden unterstüt-
zend begleitet.

ZUFLUCHT FÜR FLEDERMÄUSE

Im Rahmen des Fledermausschutzes
wurden alte Stollen freigelegt und die Ein-
gänge mittels Schutzgittern gesichert. Sie
dienen den Tieren als Zuflucht und Winter-
quartier. Kartierungsmaßnahmen von Tier-
schützern im Vereinsgebiet wurden unter-
stützt.

In Volkstanzkursen wurden alte Kirmes-
tänze wie Lancier oder Quadrille wiederbe-
lebt. Gemeinsame Wanderungen mit geolo-
gischem oder botanischem Schwerpunkt
sowie mehrtägige Ausflüge in andere deut-
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sche Bergbauregionen stärkten das „Wir-
Gefühl“ der Mitglieder.

Parallel zum Besucherbergwerk „Grube
Wohlfahrt“ entstand der „Geologisch-Mon-
tanhistorische Lehr- und Wanderpfad in der
Gemeinde Hellenthal“ mit 38 Aufschlüssen
im gesamten Gemeindegebiet und 78 km
ausgeschilderter Route. In der Gemeinde
sind zahlreiche Spuren historischen Berg-
baus und geologisch interessante Auf-
schlüsse vorhanden. Dazu wurde ein um-
fangreicher, bebilderter Wanderführer her-
ausgegeben. Eine Teilstrecke dieser Ein-
richtung bildet heute der Rescheider Berg-
baupfad.

Die Idee, historischen Vorbildern nach-
empfundene Kuxe (Bergbauaktien) als
ideelle Anteilscheine auszugeben, ent-
puppte sich als erfolgreiche Finanzierungs-
maßnahme. Bisher konnten rund 600
„Wertpapiere“ zum Preis von 100 DM ver-
äußert werden. 

JÄHRLICH AKTIONÄRSTREFFEN

Die „Kuxgewerken“ treffen sich alljährlich
in Rescheid zur Gewerkenversammlung und
erhalten eine symbolische „Ausschüttung“
von gesponserten alkoholischen Getränken.
Ein bunter Abend mit musikalischen Vorträ-
gen, Laienspiel, Mundart-Erzählungen sowie

dem „Geschäftsbericht“ des Bergmeisters
h.c. Prof. Kasig und ein Katerfrühstück am
nächsten Morgen bescheren den Investoren
ein erlebnisreiches Wochenende.

Knapp 20 Mitglieder haben sich auf ei-
gene Kosten schmucke Bergmannskostü-
me, Schachtkittel und Schachthüte zuge-
legt. Bei offiziellen Anlässen sind die Re-
scheider „Bergleute“ seither nicht mehr zu
übersehen. Kirchliche Feste wie Fronleich-
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Geschichte des Steinkohlenbergbaus im Ruhrrevier

Der Steinkohlenbergbau im Ruhrrevier von seinen Anfängen bis zum Jahr 2000. Von
Joachim Huske, Regio Verlag Peter Voß, Werne 2000, Format 21 x 21 cm, 168 S., 
68 Abb., ISBN 3-929158-12-4, DM 38,-.

Bergbau, zumal die Gewinnung von Stein-

kohle, führt in der modernen Wirtschaft

Deutschlands fast schon eine Randexistenz.

Obwohl technische und wirtschaftliche

Aspekte breit erforscht sind, gibt es kaum

Bücher, die die gesamte Geschichte des

Steinkohlenbergbaus an Ruhr und Emscher

kompakt darstellen. 

Das Buch von Joachim Huske wird diesem

Anspruch gerecht. Die Verbundenheit des

Ingenieurs mit dem Thema zeigt sich in der

Verwendung bergmännischer Fachbegriffe, die manchem Laien Schwierigkeiten bereiten können.

Durch viele historische Darstellungen, Skizzen und Fotos ist das Werk jedoch leicht zu lesen. 

In zahlreichen Ausstellungen und Vorträgen informiert
der Heimatverein über die Geschichte des Bergbaus in
Rescheid
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namsprozession, Wallfahrten oder das Pa-
trozinium St. Barbara werden mit einer Fah-
nenabordnung begleitet. Damit wurde eine
alte Tradition wiederbelebt.

Der Heimatverein Rescheid arbeitet seit
vielen Jahren aktiv in musealen Vebänden
wie dem Arbeitskreis Eifeler Museen
(AEM), dem Arbeitskreis Industriemuseen
in der Regio Aachen und dem Verein der In-
dustriemuseen in der Euregio Maas-Rhein
mit. Gemeinsame Ausstellungsprojekte
oder Veröffentlichungen wurden unter-
stützt. Als Mitglied im Förderverein der
NRW-Stiftung beteiligt sich der Verein an
Aktivitäten der Stiftung vornehmlich in der
Region. Aber auch eine NRW-landesweite
„Schatzsucheraktion“ für Dritt- und Viert-
klässler wurde zu einem Riesenerfolg.

BESUCHERBERGWERK SEIT 1993

Nach achtjähriger Vorarbeit öffnete am 3.
Oktober 1993 das Besucherbergwerk „Grube
Wohlfahrt“ seine Pforten. Seither besuchen
jährlich rund 18.000 Menschen die Einrich-
tung. Sie werden in Gruppen von höchstens
15 Personen von kundigen Führerinnen und
Führern in weißem Grubenanzug durch den
Berg geleitet. Im Moment verfügt der Verein
über rund 50 ehrenamtliche Grubenführer. 

Um eine hohe Qualität der Führungen zu
gewährleisten und neue Helfer zu integrie-
ren, finden regelmäßig Schulungen statt.
Dazu wurde umfangreiches Material er-

stellt. Die Koordination der Führungen
übernimmt eine fest angestellte Mitarbei-
terin im Vereinsbüro mit Unterstützung
mehrerer Kollegen, die flexibel in „kleinen
Beschäftigungsverhältnissen“ arbeiten. Der
Betrieb ist gerade kostendeckend. Steigen-
de Besucherzahlen sind als positive Rück-
meldung aus den rund 1,5-stündigen Un-
tertage-Spaziergängen zu werten.

Neben dem neuen Einstiegsgebäude
wurde ein altes Schachtgerüst aufgerichtet,
das von Vereinsmitgliedern in Witterschlick
bei Bonn abgebaut wurde. Komplett saniert
dient es dem Bergwerk als Blickfang, ob-
wohl es sich nicht am historischen Standort
der Schachtanlage befindet. 

In jüngster Zeit wurde die Anlage durch
den Aufbau eines komplett restaurierten
Förderhaspels ergänzt. Den Schuppen zum
Schutz dieser Maschine bauten arbeitslose
Jugendliche unter Anleitung von Vereins-
mitgliedern im Rahmen einer Ausbildungs-
maßnahme.

MUSEUM ZUR BERGBAUGESCHICHTE

Im Jahre 1999 konnte zur Vervollständi-
gung des Bergwerk-Ensembles ein kleines
Museum, das „Grubenhaus“, eröffnet wer-
den. Eine Ausstellung zur Geologie, Mine-
ralogie und Bergbaugeschichte des Re-
scheider Reviers fand hier seinen Platz. Als
Projekt-Partner trat der Deutsch-Belgische
Naturpark Hohes Venn-Eifel auf, wodurch
europäische Fördermittel fließen konnten.
Daher fungiert das „Grubenhaus“ als Infor-
mationsstelle im Naturpark.

Im „Grubenhaus“ finden häufig Vorträge
zu unterschiedlichen Themen statt. Die
multimediale Ausstattung eines kleinen,
multifunktionalen Raums für etwa 60 Zuhö-
rer ermöglicht Präsentationen jeder Art. Die
private Gastronomie im nebenan gelegenen
Hotel-Restaurant „AUF WOHLFAHRT“ ga-
rantiert die Rundum-Versorgung der Gäste.

Der Heimatverein Rescheid e. V. ist kein
normaler Verein, wenn man bedenkt, dass
in 15 Jahren rund sechs Millionen Mark in
seine Projekte zum Nutzen der Region ge-
flossen sind. Dennoch kann er exempla-
risch als Vorbild und Ermutigung aller die-
nen, die ähnliche Aktivitäten in ihrer Hei-
mat realisieren möchten. Eine gehörige Por-
tion Optimismus, großes Engagement,
Standhaftigkeit, gute Freunde und sehr viel
Glück gehören allerdings dazu, wenn man
seine Ziele frei nach dem alten Berg-
mannsmotto „Vor der Hacke ist es duster“
verwirklichen will. ●

Mit Bergmannskostümen, Schachtkitteln und Schacht-
hüten haben Mitglieder des Heimatvereins Rescheid
eine alte Tradition wiederbelebt
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TROISDORF SCHLIEßT PARTNERSCHAFT IM KOSOVO

Als erste deutsche Kommune nach dem Bürgerkrieg 1999 in Jugoslawien plant die Stadt Troisdorf eine
Partnerschaft mit einer Gemeinde im Kosovo. Bürgermeister Manfred Uedelhoven reiste deshalb Ende

Oktober mit dem Gründer des Notärzte-Komitees Cap Anamur, Rupert Neudeck, nach Mushtisht in der Nähe
der Stadt Prizren. Neudeck, der aus Troisdorf stammt, hatte die Partnerschaft angeregt. Die rund 7.000 Ein-
wohner zählende Gemeinde Mushtisht braucht - wie die gesamte Region - dringend Unterstützung. Im Krieg
wurden 80 Prozent der Häuser zerstört. Mit Hilfe von Cap Anamur konnten bislang 535 Häuser wieder be-
wohnbar gemacht und die zerstörte Schule wieder aufgebaut werden. Die Hilfsorganisation wird allerdings
nur bis Frühjahr 2001 vor Ort sein. 
Noch ist die Partnerschaft nicht vom Trosidorfer Rat beschlossen. Immerhin wurden bereits 10.000 Mark
in den Haushalt für 2001 eingestellt, mit denen unter anderem der Besuch von Bürgermeister Shagir Ma-
la aus Mushtisht in Troisdorf finanziert werden soll. Die Stadt Troisdorf will nicht hauptsächlich mit Geld
helfen, sondern mit Know-How. So erwägt Bürgermeister Uedelhoven, die Stadtwerke könnten Fachleute ins
Kosovo schicken, um beim Aufbau der Wasser- und Stromversorgung zu helfen. Die Stadt könne beim Auf-
bau demokratischer Strukturen mitarbeiten. Uedelhoven, der auch Vorsitzender des Sozialausschusses im
Deutschen Städte- und Gemeindebund ist, will weitere deutsche Städte für Hilfe im Kosovo gewinnen.

DOKTORARBEIT ÜBER
BLEI-BERGBAU

In Zusammenarbeit mit dem historischen Seminar
der Universität Bonn und dem letzten Betreiber
des Bergwerkes, der Firma Felten & Guilleaume,
Köln, wurde eine Doktorarbeit über „Die Geschich-
te des Bleierzbergwerks Gruben Wohlfahrt und
Schwalenbach in Rescheid/Eifel 1543-1940“ er-
stellt und vom Verein publiziert. Sämtliche be-
kannten Archivalien gingen in die Forschung ein.
Die meisten Zeugnisse befinden sich in den Ar-
chiven des Bergbau-Museums Bochum sowie der
Fa. Felten & Guilleaume. Im Laufe der Jahre haben
Vereinsmitglieder viele Aufsätze in diversen Print-
medien zu geologisch-montanhistorischen The-
men veröffentlicht. Rundfunk-Reportagen und
Fernseh-Berichte sind bereits zum „Tagesge-
schäft“ geworden.
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wenig Sinn, mit einem Kapi-
tal von 100.000 DM eine
Stiftungsprofessur einzurich-
ten, die allein aus den Erträ-
gen des Stiftungsvermögens
gespeist werden soll. Bei den
zwingend vorgeschriebenen sicheren Anla-
geformen wäre im Jahr höchstens 5.000
bis 7.000 DM Rendite aus diesem Stif-
tungskapital zu erzielen. 

Die Vergabe kleinerer Stipendien ist bei
einer solchen Kapitalrendite aber möglich.
Da Stiftungen ihr Kapital konservativ anle-
gen, damit es durch Spekulation nicht ver-
loren geht, entscheidet der Grundstock be-
reits über die künftige Leistungsfähigkeit
einer Stiftung.

SATZUNG ZU GENEHMIGEN

Die Grundsätze der Stiftungen privaten
Rechts sind im Bürgerlichen Gesetzbuch in
den Paragraphen 80 ff. festgelegt. Die ge-
nauen Anforderungen an die Gründung von
Stiftungen werden in den Stiftungsgesetzen
der Länder beschrieben.

Eine Stiftung entsteht durch Genehmi-
gung der Stiftungsaufsichtsbehörde. Diese
nimmt zweierlei Aufgaben wahr. Vor der
Entstehung der Stiftung prüft sie die Sat-
zung, schlägt gegebenenfalls Änderungen
vor und genehmigt schließlich die Stiftung.
Stiftungen, die Gemeinnützigkeit anstre-
ben, müssen zusätzlich ihre Satzung mit
der Finanzbehörde abstimmen. 

Die zweite Aufgabe der Stiftungsauf-
sichtsbehörden besteht darin, im laufen-
den Geschäft darüber zu wachen, dass die
Stiftung ihre satzungsgemäßen Zwecke er-
füllt. Stiftungen wirken ewiglich. Einige
Stiftungen sind bereits 1.000 Jahre alt. Die
Stiftungsaufsichtsbehörde trägt nach dem
Tod der Stifterinnen und Stifter dafür Sor-
ge, dass auch weiterhin die satzungs-
gemäßen Zwecke erfüllt werden. 

Dass zur Zeit solch großes Interesse an
Stiftungen entsteht, kommt nicht von un-
gefähr. In den nächsten Jahren stehen
größere Vermögen zum Vererben an. 50
Jahre Frieden und Wohlstand haben dazu

beigetragen, dass breitere Schichten Ver-
mögen aufbauen konnten.

Viele Erblasser möchten nach dem Tod
der Gesellschaft etwas von dem zurückge-
ben, was sie selbst erhalten haben. Ihre
Nachkommen sind ausreichend versorgt.
Das Instrument der Stiftung eignet sich
hervorragend, über den Tod hinaus das „Le-
ben“ zu sichern und etwas Gutes mit sei-
nem Vermögen anzuregen.

SONDERFORMEN DER STIFTUNG

Eine Sonderform der Stiftung des priva-
ten Rechts ist die Bürgerstiftung. Diese er-
lebt in der jüngsten Zeit geradezu einen
Boom. Bürgerstiftungen sind ein Zwitter

Stiftungen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Stiftungen erscheinen teilweise als „Ret-
tungsanker“ in der Not der öffentlichen

Haushalte. Fast schon
selbstverständlich ist
es, geldsuchende Kul-
turinstitutionen an ei-
ne Stiftung zu verwei-
sen. Und auch die öf-

fentliche Hand hat für sich das Instrument
der Stiftungsgründung entdeckt.

Eine Stiftung des privaten Rechts ist ei-
ne mitgliederlose Organisation, die ihre
Zwecke aus den Erträgen ihres Vermögens
erfüllt. Voraussetzung für die Gründung ei-
ner Stiftung ist daher ein Vermögen, dass in
diese Stiftung eingebracht wird. Dabei
muss es sich nicht um Geldvermögen han-
deln. Sachwerte wie Immobilien oder
Sammlungen eignen sich ebenso als Kapi-
talstock einer Stiftung. 

KAPITAL SETZT GRENZEN

Die Grundsätze einer Stiftung werden
in der Stiftungssatzung festgelegt. Hier
werden der Stiftungszweck und die Stif-
tungsorgane aufgeführt. Voraussetzung für
eine Stiftung ist, dass eine Stifterin oder
ein Stifter ewiglich ihr ganzes oder einen
Teil ihres Vermögens in eine Stiftung ein-
bringt. Dieses Vermögen wird zum Stif-
tungskapital. Als Faustregel gilt, dass das
Stiftungskapital einer rechtsfähigen Stif-
tung mindestens 100.000 DM betragen
sollte, damit Stiftungszwecke erfüllt wer-
den können.

Die tatsächlich benötigte Summe richtet
sich nach dem Stiftungszweck. Dieser
muss anhand des Stiftungskapitals auf sei-
ne Tragfähigkeit überprüft werden. Es gäbe
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Stiftungen als Retter 
der Kulturförderung

Fast jede vierte Stiftung in 
Deutschland fördert heute bereits 
kulturelle Zwecke - ein 
Hoffnungsschimmer für viele 
von Geldnot geplagte kommunale 
Kulturprojekte

DER AUTOR

Olaf Zimmermann ist
Geschäftsführer des
Deutschen Kulturrates
in Bonn

Mehr als 100 Stiftungen aus NRW präsentieren in einer 
Wanderausstellung ihre Fördertätigkeit - zunächst
im Düsseldorfer Landtag (Foto), derzeit in Essen und 
danach in Paderborn, Münster, Bochum sowie Köln

KULTUR-STIFTUNGEN

FÖRDERN

Das Land Nordrhein-Westfalen will künf-
tig Kultur-Stiftungen von Bürgern für

die Laienkultur stärker fördern. Wie NRW-
Kulturminister Michael Vesper Anfang No-
vember 2000 ankündigte, will das Land je-
de Mark, die von Bürgern in eine Kulturstif-
tung eingebracht wird, verdoppeln. Ober-
grenze sei allerdings eine halbe Million DM.
Um dies zu ermöglichen, soll das Stiftungs-
kapital der Stiftung Kunst und Kultur des
Landes NRW um neun Mio. DM aufgestockt
werden. Außerdem sollen zusätzliche För-
dermittel von rund sieben Mio. DM aus
Sportwetten in die Landesstiftung fließen.
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zwischen Stiftung und Verein. Sie verfügen
über ein - meist kleines - Vermögen (Stif-
tungskompenente), greifen aber zugleich
auf Mitglieder zurück (Vereinskomponente). 

Bürgerstiftungen wirken im lokalen
Raum. Sie laden Bürgerinnen und Bürger
ein, sich an der Stiftung auch mit kleineren
Beträgen zu beteiligen und damit einen
Beitrag zum Aufbau des Stiftungsvermö-
gens zu leisten. Bürgerstiftungen werben
darum, dass unter ihrem Dach rechtlich un-
selbstständige Stiftungen angesiedelt wer-
den. Diese unterliegen nicht dem Geneh-
migungsverfahren und können daher
schneller errichtet werden. 

Große Popularität haben in den zurück-
liegenden Jahren Stiftungen des öffentli-
chen Rechts gewonnen. Diese Stiftungs-
form kann sehr sinnvoll eingesetzt werden,
wenn es gilt, unterschiedliche Interessen-
gruppe an Stiftungsgremien zu beteiligen.

Problematisch für die gesamte Stif-
tungslandschaft sind Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts, die ohne Vermögen zur
Umgehung des öffentlichen Haushalts-
rechts gegründet werden. Das Konzept die-
ser Stiftung geht insofern nicht auf, als ei-
ne Institution - gleich ob Stiftung oder Ver-
ein -, die öffentliche Mittel erhält, sich den

Regeln des Haushaltsrechts beugen muss. 
Darüber hinaus ist die Kontrolle dieser

Stiftungen oftmals problematisch. Vielfach
sitzen die Beamten, die der Stiftung Mittel
zuweisen und deren Verwendung kontrol-
lieren sollen, in den Stiftungsorganen und
entscheiden über die Vergabe der Mittel.
Sie kontrollieren letztlich sich selbst. Die-
se Form der Stiftung ist bei Lichte besehen
eine „Mogelpackung“.

STIFTUNGEN IN NRW

Nordrhein-Westfalen verfügt über eine
vielgestaltige Stiftungslandschaft. Jede
fünfte deutsche Stiftung hat ihren Sitz in
Nordrhein-Westfalen. Das Stiftungswesen
reicht von kleinen Stiftungen, die eher re-
gional arbeiten, bis zur international tätigen
Bertelsmann-Stiftung. 

Eine der ältesten deutschen Stiftungen
ist in Münster ansässig. Wie unterschied-
lich die Stiftungslandschaft in Nordrhein-
Westfalen ist, illustriert eine Wanderaus-
stellung des Bundesverbandes Deutscher
Stiftungen im Düsseldorfer Landtag. Aus
der reichhaltigen Stiftungslandschaft
Nordrhein-Westfalens werden hier bis Juni
2001 100 ausgewählte Stiftungen por-
trätiert. 

Stiftungen sind Ausdruck der Verant-
wortung der Bürgerinnen und Bürger für die
Gemeinschaft. Gerade im Kulturbereich
können Stiftungen wichtige Aufgaben über-
nehmen. Stiftungen können das Experi-

ment wagen, junge Kunst zu fördern, die
sich noch nicht durchgesetzt hat. 

Im Bereich der individuellen Künstler-
förderung gibt es für Stiftungen noch zahl-
reiche Aufgaben wie die Vergabe von Sti-
pendien, Atelierförderung und vieles mehr.
Aber auch durch Unterstützung einer Bib-
liothek, eines Museums oder einer anderen
Kultureinrichtung kann eine Stiftung wert-
volle Arbeit leisten.

Bereits heute fördern 20 bis 25 Prozent
aller Stiftungen in Deutschland kulturelle
Zwecke. In den kommenden Jahren werden
Kulturstiftungen nochmals deutlich an Be-
deutung gewinnen. Manche heute noch öf-
fentlich geförderte Kultureinrichtung und
manches kommunale Förderprogramm für
Künstlerinnen und Künstler wird in der Zu-
kunft nur durch Stiftungen zu erhalten sein.
Die Träume mancher Kämmerer, dass Stif-
tungen irgendwann die öffentliche Kultur-
förderung ersetzen könnten, werden aber si-
cher Träume bleiben. ●

Deutscher Kulturrat

Weberstraße 59a

53113 Bonn

www.kulturrat.de

Bundesverband Deutscher Stiftungen

Alfried-Krupp-Haus Berlin

Binger Straße 40

14197 Berlin

www.stiftungen.org
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BEIM STIFTEN IST

NRW SPITZE

Jedes Jahr werden in Nordrhein-Westfalen
mehr als 100 selbstständige Stiftungen ge-
gründet. Damit liegt NRW bundesweit vorn.
Eine Spitzenstellung nimmt NRW auch mit
den mehr als 2.000 rechtsfähigen sowie
treuhänderisch verwalteten unselbststän-
digen Stiftungen des bürgerlichen Rechts
ein, die bereits bestehen.
Nach Angaben des NRW-Innenministeriums
fördern die Stiftungen in NRW Soziales (41
Prozent), Wissenschaft (35 Prozent), Kunst
und Kultur (33 Prozent), Bildung und Erzie-
hung (31 Prozent) sowie Umweltschutz
(sechs Prozent). Rund zwei Drittel der Stif-
terinnen und Stifter sind Privatpersonen, 20
Prozent öffentlich-rechtliche Körperschaf-
ten wie beispielsweise Sparkassen. Zehn
Prozent sind gemeinnützige Vereine und
fünf Prozent private Unternehmen. 95 Pro-
zent der Stiftungen in NRW sind als ge-
meinnützig anerkannt.
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Zukunftsfähiges Detmold

Zwei Jahre Lokale Agenda 21, hrsg. v. d.
Stadt Detmold, Fachbereich Stadtent-
wicklung/Agenda-Büro, erschienen in 
der Reihe „Stadtentwicklung in Det-
mold“, DIN A 4, 27 Seiten, kostenlos er-
hältlich beim Agenda-Büro der Stadt
Detmold, Ferdinand-Brune-Haus, Rosen-
tal 21, 32756 Detmold

Die Dokumentation „Zukunftsfähiges Detmold -
Zwei Jahre Lokale Agenda 21“ reflektiert den
bisherigen Agenda-Prozess in Detmold, stellt
aktuelle Projekte und Aktionen vor sowie Mei-
nungsbilder von Beteiligten. Neben der Doku-
mentation gibt es vier Ergebnisbände der Run-
den Tische in Detmold. Diese können zum Preis

von DM 10,- pro Band oder als Gesamtpaket für
DM 20,- ebenfalls über das Agenda-Büro bezo-
gen werden.
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Düstere Wolken am 
Finanz-Horizont

Steuersenkung auf Bundesebene, 
aber auch falsche Prioritäten 
im Gemeinde-Finanzierungsgesetz 
seitens der NRW-Landesregierung
drohen die Etats vieler
kreisangehöriger Kommunen 
zu kippen

Die Finanzsituation der Städte und Ge-
meinden ist seit jeher in hohem Maße ab-
hängig vom Verhalten des Bundes und der

Länder. Dabei geht es
nicht nur um das jähr-
liche Gemeindefinan-
zierungsgesetz (GFG).
Ebenso bedeutsam
sind die Kompeten-
zen von Bund und

Ländern bei der Ausgestaltung kommunaler
Aufgaben und der Verbundsteuern. 

Diese Abhängigkeit hat sich in den
zurückliegenden Jahren erheblich ver-
stärkt. Globalisierung und der verschärfte
internationale Wettbewerb erzeugen einen
enormen Druck auf die Wirtschaft zur Sen-
kung der Kosten. Dem kann sich kein Na-
tionalstaat entziehen. Jedes Land versucht,
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
eigenen Wirtschaft möglichst günstige Rah-
menbedingungen - vor allem in steuerlicher
Hinsicht - zu schaffen.

So ist nicht verwunderlich, dass auf Bun-
desebene ein steuerliches Großprojekt dem
anderen folgt - in immer kürzeren Abstän-
den und mit erheblichen Konsequenzen für
die kommunalen Finanzen. Dabei geht es
nicht nur um die Senkung von Einkommen-
steuersätzen, um Kindergelderhöhung oder
die Entlastung von Unternehmen. All diese
Gesetzesvorhaben enthalten immer den Ver-
such, die Kommunen überproportional an
den Einnahme-Einbußen zu beteiligen. 

STEUERSENKUNG TRIFFT GEMEINDEN

Jüngstes Beispiel ist das Steuersen-
kungsgesetz mit Steuererleichterungen bei
der Einkommen- und Körperschaftsteuer.

Das nordrhein-westfälische GFG 2001 wird
- wie die kommunale Finanzsituation ins-
gesamt - von den finanziellen Konsequen-
zen des gerade verabschiedeten Gesetzes
geprägt. Allein das Land NRW hat 2001
Einnahmeausfälle von 5,5 Mrd. DM zu er-
warten. Für die Gemeinden in Nordrhein-
Westfalen ergeben sich 2001 unmittelbare
Steuerausfälle von 1,1 Mrd. DM, die bis
2006 auf 1,7 Mrd. DM ansteigen. 

Hinzu kommen die mittelbaren Minder-
einnahmen. Laut Grundgesetz muss das
Land den Gemeinden einen bestimmten
Anteil seiner Einnahmen aus den Verbund-
steuern - Einkommen-, Körperschafts- und
Umsatzsteuer - zur Verfügung stellen. Wenn
diese zurückgehen, bedeutet dies, dass
sich die Gemeinden auch an den Minder-
einnahmen des Landes beteiligen müssen. 

Im GFG 2001 für NRW sind dies rund
750 Mio. DM. Insgesamt belaufen sich die
gemeindlichen Steuerausfälle im Jahre
2001 auf 1,9 Mrd DM. Die Folgen für die
kommunalen Haushalte sind dramatisch.
Bund und Land sind daher aufgefordert,

Standards abzubauen, Pflichtaufgaben in
freiwillige Aufgaben umzuwandeln und al-
le gesetzlichen Leistungspflichten zu über-
prüfen. 

LASTEN UNGLEICH VERTEILT

Entlastung von Unternehmen ist eine ge-
samtstaatliche Aufgabe. Insoweit nimmt
das föderale Finanzsystem Bund, Länder
und Kommunen gemeinsam in die Verant-
wortung. Lasten - sprich Mindereinnahmen
aus dieser Reform - müssen fair zwischen
den staatlichen Ebenen verteilt werden. 

Dem wird das Gesetz nicht gerecht. Städ-
te und Gemeinden tragen im Jahresdurch-
schnitt bis 2006 rund 18 Prozent aller Steu-
ermindereinnahmen von Bund, Ländern
und Gemeinden, obwohl ihr Anteil am Steu-
eraufkommen aller drei staatlichen Ebenen
nur bei 12,5 Prozent liegt. So wälzen Bund
und Länder einen Großteil der Kosten des
Strukturwandels auf die Kommunen ab.

Auch wenn die kommunalen Spitzenver-
bände einiges abwehren konnten, haben
Bund und Länder erneut - wie schon bei der
Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer - die
Gewerbesteuerumlage erhöht. Die Begrün-
dung überzeugt weder finanzpolitisch noch
inhaltlich. Denn auch ohne diese drasti-
sche Erhöhung der Umlage werden die
Städte und Gemeinden proportional - ent-
sprechend ihrem Anteil am Steueraufkom-

DER AUTOR

Dr. Bernd Jürgen
Schneider ist 
Geschäftsführer des
Städte- und Gemeinde-
bundes NRW

Landesregierung in der 
Forschungsstadt Jülich

Das Kabinett des Landes Nordrhein-Westfalen
tagte Ende Oktober 2000 erstmals in Jülich. Mit

der Sitzung im Forschungszentrum Jülich wollte die
Ministerriege unter Ministerpräsident Wolfgang 
Clement die Bewerbung Jülichs als Standort für die
Europäische Spallations-Neutronenquelle (ESS) un-
terstützen. Die zwei Milliarden Mark teure „Neutro-
nencity“, über deren Standort Ende 2003 entschie-
den wird, soll neue Erkenntnisse in der Material-
kunde liefern und würde Jülich als Forschungs-
standort weiter stärken. 
In der Bauphase würde die Anlage 2000 Arbeits-
plätze und nach Fertigstellung 1500 Arbeitsplätze
schaffen. Nach Angaben des Vorstandsmitglieds
des Forschungszentrums Jülich, Prof. Dr. Wagner,
beliefen sich die jährlichen Betriebskosten auf 
170 Millionen Mark.

Während seines Besuchs in Jülich trug sich Clement
in das Gästebuch des Arbeitskreises „Jüdisches Le-
ben im Jülicher Land“ (Foto) ein. Zuvor hatte er die
Schirmherrschaft über das Jülicher Mahnmal für die
ermordeten Juden des Jülicher Landes übernommen.

Jülichs Bürgermeister Heinrich Stommel (li.), Vertre-
ter des Forschungszentrums Jülich und Mitglieder
des Landeskabinetts unter MP Wolfgang Clement 
(2. v. re.) bei der Eintragung ins Gästebuch des 
Arbeitskreises „Jüdisches Leben im Jülicher Land“



28 STÄDTE- UND GEMEINDERAT 12/2000

F I N A N Z E N   P E R S P E K T I V E N

men von Bund, Ländern und Gemeinden -
beteiligt. 

Zum anderen sind die von der Bundes-
regierung unterstellten Mehreinnahmen
aus der Veränderung von Abschreibungsre-
gelungen nicht von Dauer. Temporären
Mehreinnahmen stehen in späteren Jahren
stets Mindereinnahmen gegenüber. Unab-
hängig davon beruht die Erhöhung der Um-
lage nicht auf nachprüfbaren Fakten, son-
dern auf Schätzungen.

Die Erhöhung der Gewerbesteuerumla-
ge führt nicht nur zu Mindereinnahmen
bei der Gewerbesteuer. Gleich bedeutsam
ist der Effekt, dass durch die zunehmen-
de Abschöpfung des Gewerbesteuerauf-
kommens der Interessenzusammenhang
zwischen Wirtschaft und Gemeinden ver-
loren geht. Gleichzeitig wird der Charakter
der Gewerbesteuer als Gemeindesteuer
demontiert.

Hierfür spricht eine weitere Entwick-
lung, die bedenklich ist. Die Einnahmen
aus der Gewerbesteuer und dem Gemein-
deanteil an der Einkommensteuer sind die
wichtigsten eigenen Steuerquellen der Ge-
meinden. Sie sind für die einzelne Ge-
meinde von sehr unterschiedlicher Bedeu-
tung. Entsprechend unterschiedlich wirkt
sich eine Steuerreform auf die Finanzen ei-
ner Gemeinde aus. 

KREISANGEHÖRIGE STÄRKER BETROFFEN

Die bisherigen Reformen - auch das
Steuersenkungsgesetz - haben vor allem zu
massiven Steuerausfällen beim Gemeinde-
anteil an der Einkommensteuer geführt.
Dadurch verstärkt sich eine Schieflage im
Gemeindefinanzsystem zu Lasten der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 

Denn für diese hat die Einkommensteu-
er tendenziell eine größere Bedeutung als
die Gewerbesteuer, deren Bedeutung mit
zunehmender Einwohnerzahl steigt. Der
Grund liegt in der unterschiedlichen Wirt-
schaftsstruktur: hier Kleingewerbe, Hand-
werk und Mittelstand, dort die kapitalin-
tensive Großindustrie. 

Das gilt im übrigen auch für künftige
Reformvorhaben wie die Rentenreform,
weitere Kindergelderhöhungen oder Aus-
gleichsmaßnahmen wie Entfernungspau-
schale und Heizkostenzuschuss. Sie schla-
gen sich überwiegend beim Gemeindeanteil
an der Einkommensteuer nieder. 

Hinzu kommt, dass kleinere und wirt-
schaftsschwache Gemeinden im Durch-
schnitt stärker auf Zuweisungen im kom-
munalen Finanzausgleich angewiesen sind.
Daher sind sie eher von Zuweisungsverlu-
sten im kommunalen Finanzausgleich, vor
allem bei den Schlüsselzuweisungen, be-

troffen. Auch deswegen bestehen die kom-
munalen Spitzenverbände in NRW darauf,
dass bei dem Bemühen, im GFG 2001 gut
750 Mio. DM einsparen, die Schlüsselzu-
weisungen nicht angetastet werden.

WEITERE KONSOLIDIERUNG NÖTIG

Die Konsolidierung der Haushalte ist
nach wie vor zentrale finanzpolitische Her-
ausforderung. Eine Trendwende ist nicht in
Sicht. Zwar hat sich die Finanzsituation
1999 nicht verschlechtert. Die Lage ist
aber nach wie vor kritisch. Trotz steigender
Steuereinnahmen und positiven Finanzie-
rungssalden 1998 und 1999 bedeuten Alt-
fehlbeträge von 5,1 Mrd. DM für die kom-
munalen Haushalte eine schwere Hypo-
thek. 

Sparpotentiale sind durch die langjähri-
gen Konsolidierungsmaßnahmen weitge-
hend aufgebraucht. Die Investitionsquote
hat ebenso einen Tiefstand erreicht wie die
Personalkostenquote und der Personalbe-
stand. 

Lichtblicke in den vergangenen zwei
Haushaltsjahren dürfen nicht fehlinterpre-
tiert werden. Zum einen haben die Kom-
munen verstärkt ihr „Tafelsilber“ veräußert.
Doch derartige Operationen lösen keine fi-
nanziellen Strukturprobleme und sind nicht
endlos wiederholbar. Auch der außerge-
wöhnliche „Steuersegen“ resultiert aus
Sondereffekten in Branchen wie Banken,
Versicherungen und Telekommunikation.
Diese Mehreinnahmen sind zudem sehr un-
gleich verteilt.

Diese Situation dürfte sich in den näch-
sten Jahren kaum ändern. Bei den Steuer-
einnahmen wird es 2001 und in den Fol-
gejahren wegen der steuerlichen Entla-
stungen trotz anziehender Konjunktur
kaum Zuwachs geben. Andere Möglichkei-
ten zur Verbesserung der Einnahmen be-
stehen praktisch nicht. Die Hebesätze bei
der Gewerbesteuer sind weitgehend ausge-
reizt. Gleichzeitig nehmen die Kosten für
die soziale Sicherung, die zum Sprengsatz
in den Verwaltungshaushalten geworden
sind, weiter zu. 

Die Orientierungsdaten des NRW-Innen-
ministers sprechen eine deutliche Sprache.
Die Entlastungseffekte bei der Pflegeversi-
cherung verpuffen zusehends. Die begrenz-
ten Pflegesätze und die Tatsache, dass die
Menschen immer älter - und immer mehr
ältere Leute immer pflegebedürftiger - wer-
den, haben dazu geführt, dass bereits heu-

Der gewaltige Druck auf die öffentlichen Finanzen, ausgelöst vom ökonomischen Wandel, erfordert an-
dere Konzepte als permanente Kostenverlagerung auf die gemeindliche Ebene. Nach 31 Jahren ist ei-
ne umfassende Gemeindefinanzreform überfällig. Geändert werden müssen auch die NRW-Landes-
verfassung und das Grundgesetz durch Einführung des Konnexitätsprinzips - nach dem Motto „Wer die
Musik bestellt, soll sie auch bezahlen“.   
Damit würde verdeutlicht, dass eine Vielzahl von Gesetzen des Bundes und des Landes Aufgaben auf
die Gemeinden verlagern oder Leistungsansprüche gegenüber Kommunen begründen, die mit kom-
munalen Mitteln finanziert werden müssen. Was in anderen Ländern längst Realität ist, muss auch in
Nordrhein-Westfalen möglich sein.
Die mit dem Steuersenkungsgesetz beschlossene Teilanrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkom-
mensteuer bei Personengesellschaften - diese können das 1,8-fache des Steuermeßbetrages von der
Einkommensteuer abziehen und gleichzeitig die Gewerbesteuer als Betriebsausgabe absetzen - zeigt
erneut, dass eine Reform der Unternehmensbesteuerung ohne umfassende Gemeindefinanzreform
nicht machbar ist. 
Die Kommunen haben erhebliche Bedenken, ob diese Teilanrechnung steuersystematisch vernünftig
und verfassungsrechtlich korrekt ist. Die Gewerbesteuer degenerierte zu einer Vorauszahlung auf die
Einkommensteuer. Das Instrument des Hebesatzes verlöre an Gewicht, wenn fast die gesamte Gewer-
besteuerschuld auf die Einkommensteuer angerechnet würde. Dies käme zumindest in Gemeinden, de-
ren Hebesatz nicht höher als 360 Punkte ist, zum Tragen.
Der Finanzausschuss des StGB NRW hat einen Katalog von Forderungen erarbeitet. Ganz oben steht
die Modernisierung der Gewerbesteuer mit dem Ziel, durch Einbeziehung der freien Berufe die Bemes-
sungsgrundlage zu verbreitern und den Mittelstand sowie das Handwerk zu entlasten. Auch die An-
fälligkeit dieser Steuer gegen Konjunkturschwankungen muss reduziert werden.
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te fast 60 Prozent der Bezieher von Pflege-
leistungen auf Sozialhilfe angewiesen sind.
Dieser Trend wird sich weiter verstärken. So
hat sich 1999 in NRW die Hilfe zur Pflege
um 6,2 Prozent auf 1,27 Mrd. DM erhöht.

Ein wichtiger Kostenfaktor in der Sozial-
hilfe ist die „Eingliederungshilfe für Behin-
derte“. Diese ist in der öffentlichen Dis-
kussion weitgehend unbeachtet geblieben,
obwohl sie in den vergangenen Jahren ste-
tig stieg - allein 1999 um 5,4 Prozent auf
3,75 Mrd. DM. Behindertenhilfe macht
mittlerweile rund ein Viertel der gesamten
Sozialhilfeausgaben in NRW aus. Hier stellt
sich die Frage, ob dies eine kommunale
oder nicht doch eine gesamtstaatliche Auf-
gabe ist. 

KOSTENEXPLOSION BEI SCHULEN

Auch im Schulbereich gibt es Kosten-
steigerungen, die die Gemeinden zuneh-
mend finanziell überfordern. Die Öffnung
der Schulen für ihr außerschulisches Um-
feld, die den Unterricht ergänzenden Be-
treuungsangebote (Schule von acht bis
eins, Schule Dreizehn Plus), der integrati-
ve Unterricht von behinderten Schülern,
die zunehmende Gewalt und nicht zuletzt
der Einsatz neuer Medien zeigen ganz deut-
lich: Schulfinanzierung verlagert sich im-
mer mehr auf den Schulträger. 

Die Trennung von inneren und äußeren
Schulangelegenheiten ist nicht mehr zeit-
gemäß. Das geltende Schulfinanzierungs-
recht muss dringend reformiert werden.
Insbesondere die Ausstattung mit Compu-
tern ist eine gesamtstaatliche Aufgabe. Die
Gemeinden müssten allein für diesen Be-
reich soviel aufwenden, wie sie bisher ins-
gesamt für die Schulen eingesetzt haben. 

Nach alldem darf es bei den Schlüssel-
zuweisungen als allgemeinen Deckungs-
mitteln keine Abstriche geben. Sie sind für
die Städte und Gemeinden, die darauf an-
gewiesen sind - bei weitem die Mehrzahl -,
von existentieller Bedeutung. Erforderlich
ist eine Nullrunde, wenn möglich ein be-
scheidener Anstieg der Schlüsselzuweisun-
gen. 

Dem ist die NRW-Landesregierung bis-
lang nicht gefolgt. Das Kabinett hat Ende
September beschlossen, die Schlüsselzu-
weisungen um 1,9 Prozent (220 Mio. DM)
zu kürzen. Darüber hinaus sollen die Inve-
stitionspauschalen um rund 33 Prozent so-
wie die Zweckzuweisungen um 5,2 Prozent
gekürzt werden. Des weiteren sollen die Zu-

weisungen zur Sanierung von Schulen und
Jugendeinrichtungen sowie zur Überwin-
dung des Strukturwandels gänzlich entfal-
len. All dies ist strikt abzulehnen.

Wenn man die Schlüsselzuweisungen -
so die kommunale Forderung - nicht anta-
stet, müssen alle anderen Ansätze - Be-
darfszuweisungen, Investitionspauschale
und Zweckzuweisungen - auf den Prüf-
stand. Das gilt insbesondere für die Zuwei-
sungen zur Förderung kommunaler Projek-
te der Entwicklungszusammenarbeit. Dies
ist - wenn überhaupt - Aufgabe des Landes
und nicht der Gemeinden. 

INVESTITIONSPAUSCHALE KÜRZEN

Da die meisten Zweckzuweisungen kein
ausreichendes Einsparvolumen bieten, ist
der Blick auf die Investitionspauschale zu
lenken, die derzeit rund 1,045 Mrd. DM
umfasst. Eine stärkere Kürzung der Investi-
tionspauschale würde sicherstellen, dass
auch Gemeinden ohne Schlüsselzuweisun-
gen einen angemessenen Teil der Steuer-
Mindereinnahmen von 750 Mio. DM zu tra-
gen hätten. Denn die Investitionspauscha-
le wird unabhängig von der Steuerkraft
nach einem bestimmten Schlüssel an alle
Städte und Gemeinden ausgezahlt.

In keiner Weise akzeptabel ist die Ab-
sicht der NRW-Landesregierung, die soge-
nannte Befrachtung des GFG im Bereich
Asyl auch 2001 fortzuführen. Denn die Ver-
sorgung von Asylbewerbern und Flüchtlin-
gen ist Aufgabe des Landes. Deswegen geht
es nicht an, dass das Land die pauschalen
Zuweisungen für Asylbewerber an die Ge-

meinden dadurch refinanziert, dass es rund
325 Mio. DM dem GFG - also kommunalen
Mitteln - entzieht. 

Dies ist besonders kritikwürdig, weil sich
das Land bereits aus der Finanzierung von
Bürgerkriegsflüchtlingen zurückgezogen
hat und bei rechtskräftig abgelehnten Asyl-
bewerbern nur für 4 Monate einen Kosten-
anteil übernimmt. Dadurch entstehen den
Kommunen Kosten von rund 460 Mio. DM.
Zählt man die 325 Mio. DM aus der GFG-
Befrachtung hinzu, bedeutet dies, dass al-
lein im Asylbereich das Land Kosten von
knapp 800 Mio. DM auf die Städte und Ge-
meinden verlagert. 

Positiv im GFG 2001 wird sich auswir-
ken, was die Finanzminister der SPD-re-
gierten Länder vor kurzem beschlossen ha-
ben und was derzeit im Bundesrat beraten
wird: eine um drei Jahre verlängerte Til-
gungsperiode für den Fonds Deutsche Ein-
heit. Bund, Länder und Gemeinden hätten
dann entsprechend geringere Tilgungslei-
stungen zu erbringen. 

Für NRW bedeutete dies im Jahre 2001
eine Entlastung von rund 490 Mio. DM, an
welcher die Kommunen entsprechend
ihrem Steueranteil mit 213 Mio. DM (43,5
Prozent) beteiligt wären. Dies würde sich
bei der Schlüsselmasse durch ein Plus von
rund 142 Mio. DM auswirken. Gleichzeitig
würde die Gewerbesteuerumlage für den
Fonds Deutsche Einheit von 11 auf 8 Pro-
zent sinken. Ansonsten wird sich die Struk-
tur des GFG 2001 nicht ändern. Die Me-
thoden der Ermittlung des Bedarfs und der
Steuerkraft sind die gleichen wie beim GFG
2000. 

„DIENSTÄLTESTER“ WURDE 65

Seit 22 Jahren gehört Jochen Dürrmann (FDP) dem
Präsidium des Städte- und Gemeindebundes

Nordrhein-Westfalen an und ist damit dienstälte-
stes Mitglied. Mitte Oktober feierte der Kommunal-
politiker mit einem Empfang im Kaarster Tuppenhof
(Bild) seinen 65. Geburtstag. 1935 in Ahlen/Westfa-
len geboren kam Dürrmann 1961 nach Düsseldorf
und zog 1965 nach Kaarst. 1969 wurde er für die FDP
in den Rat der damaligen Gemeinde Büttgen ge-
wählt. Nach der kommunalen Neugliederung über-
nahm er die Fraktionsführung im Rat der Stadt
Kaarst. Der langjährige Vertriebsleiter und Prokurist ist Mitglied im Landesvorstand der Vereinigung Libe-
raler Kommunalpolitiker, Vorsitzender des FDP-Landesfachausschusses Kommunalpolitik sowie stellver-
tretender Vorsitzender des entsprechenden FDP-Bundesfachausschusses. Außerdem steht Dürrmann dem
FDP-Kreisverband Neuss vor und gehört dem Vorstand des Bezirksverbandes Düsseldorf seiner Partei an.
Im Präsidium des StGB NRW ist Dürrmann Sprecher der FDP-Gruppe.
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WEITERE STEUERSENKUNGEN 

Nicht nur durch bereits beschlossenen
Gesetze, sondern auch durch künftige Ent-
wicklungen drohen den Kommunen erheb-
liche finanzielle Einschnitte. So sind weite-
re Steuersenkungen nicht auszuschließen.
Nach Ansicht der NRW-Landesregierung
stehen im Zusammenhang mit der künfti-
gen Besteuerung der Altersversorgung For-
derungen nach weiteren Steuersenkungen
von bis zu 50 Mrd. DM jährlich im Raum.
Zusätzlich könnte die steuerliche Begün-
stigung der privaten Altersversorgung, wie
von der Bundesregierung vorgeschlagen, zu
einer weiteren Entlastung bei der Einkom-
mensteuer von bis zu 20 Mrd. DM jährlich
führen. 

Aus der Versteigerung der UMTS-Lizen-
zen, die dem Bund Einnahmen von rund
100 Mrd. DM gebracht hat, drohen den Ge-
meinden in NRW Gewerbesteuer-Ausfälle
von rund 300 Mio. DM jährlich. Hinzu kom-
men die mittelbaren Mindereinnahmen im
GFG. Weil die Unternehmen die Lizenzko-
sten von der Steuer absetzen können, wer-
den sich die Gewinne erheblich reduzieren. 

Die Verwendung der Erlöse zur Schul-
dentilgung - wie von der Bundesregierung
beschlossen - ist sicher der richtige Ansatz.
Es kann aber nicht im Interesse der Länder
sein, dass der Bund seine Zinslast redu-
ziert, jedoch Länder und Kommunen außen
vor läßt. Ebenso wie die Steuerausfälle von
Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam
zu tragen sind, müssen auch die Erlöse auf
alle verteilt werden. 

Weitere Steuerausfälle in Höhe von rund
100 Mio. DM kämen auf die Gemeinden in
NRW zu, wenn es dem Bund gelänge, die
Kosten einer Entfernungspauschale und ei-
nes Heizkostenzuschusses auf Länder und
Gemeinden abzuwälzen. Anders als bei den
UMTS-Lizenzen scheint hier die Länder-
front zu stehen. Der Bundesrat forderte am
20.10.2000 „einen vollständigen Aus-
gleich“ für die finanzielle Belastung von
Ländern und Gemeinden. 

Alles andere wäre schlichtweg unzumut-
bar. Denn es ist nicht akzeptabel, dass der
Bund in diesem und im kommenden Jahr
rund 24 Mrd. DM zusätzlich aus der soge-
nannten Ökosteuer einnimmt, aber gleich-
zeitig Bund und Länder zur Finanzierung
von Ausgleichsmaßnahmen heranziehen
will, die aufgrund dieser Steuer notwendig
geworden sind. ●

gungsförderung). Als Querschnittsziel soll dabei die
Chancengleichheit für Frauen und Männer verbessert
werden ("gender mainstreaming"). Insbesondere wird
die Erhöhung der Frauenerwerbsquote, die Reduzierung
der Frauenarbeitslosigkeit sowie die Verbesserung ihrer
Erwerbssituation angestrebt. 

Aufgaben der Regionen

Sowohl Arbeitsmarkt- als auch Strukturpolitik beto-
nen die Rolle der Regionen. Lokale und regionale Behör-
den sollen in Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort
zur Entstehung eines für die Schaffung von Arbeits-
plätzen günstigen Umfeldes beitragen und über lokale
Wirtschaftsstrategien aktiv die Entwicklung von Betrie-
ben fördern. Den Regionen kommt dabei die Aufgabe
zu, regionale Kompetenzfelder zu entwickeln, die auf
der Basis der besonderen Vorteile und Stärken beruhen.
Derartige (Entwicklungs-)Potentiale einer Region kön-
nen bspw. auf spezifischen Qualifikationen der Arbeit-
nehmer oder bestehenden leistungsfähigen Infrastruk-
turen basieren. Für die Politik und Wirtschaft in den
Kommunen bedeutet dies, dass sie zukunftsorientierte
Standortpolitik unter Be-rücksichtigung und Beteili-
gung unterschiedlicher Interessen betreiben müssen.
Für die Kommunen ist es daher wichtig, den Kontakt zu
KMU weiter zu intensivieren und dabei das "Leistungs-
paket" der Beschäftigungsförderung miteinzubeziehen.

In der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik soll durch
Zielvereinbarungen zwischen Land und Regionen ein ef-
fizienter Mitteleinsatz gesichert werden. Die Auswahl
der zu fördernden Projekte erfolgt zukünftig durch die
Arbeitsmarktkonferenzen - wobei insbesondere regiona-
le Analysen stärker als bisher berücksichtigt werden
sollten. Anhand festgelegter Ergebnisindikatoren wie
bspw. Übergangsquoten in den ersten Arbeitsmarkt oder
der Beschäftigungssaldo geförderter Unternehmen, wird
die Erreichung der Ziele in Statusgesprächen zwischen
Land und Region überprüft. In der regionalisierten
Strukturpolitik ist ein regelmäßiges "Regionenscree-
ning" geplant, durch das eine gezielte Evaluierung der
Projekte erfolgen soll.

Allerdings gab es in der Vergangenheit vor allem
durch die ressortorientierte Mittelverteilung Abstim-
mungsschwierigkeiten, die durch eine pauschalierte
Förderung für die Regionen verringert werden könnten.
Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang ein
Richtungswechsel vom sektoralen- bzw. Ressortdenken
hin zu Partnerschaften in Verbundsystemen, die unter
Einbeziehung der Akteure der Arbeitsmarkt- und Struk-
turpolitik auf aktuelle Handlungserfordernisse reagieren
sowie regional und sektoral wirksame Planungen bzw.
Maßnahmen stärker integrieren. Einen Schritt in die
richtige Richtung stellt die geplante gemeinsame Richt-
linie über die Gewährung von Zuwendungen für moder-
nisierungs-, struktur- und zielgruppenbezogene Arbeits-
marktmaßnahmen dar. Durch eine konsequente Ab-
stimmung der Förderverfahren und eine Annäherung
der unterschiedlichen Fördermodalitäten besteht die
Chance, Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik zu verzahnen
und transparenter zu machen.

Für Regionen und Kommunen verstärkt sich durch
die enge Verzahnung von EU- und Landespolitik in der
neuen Förderkonzeption, das Novum von Zielvereinba-
rungen zwischen Land und Region sowie die geforderte
Arbeitsmarktrelevanz strukturpolitischer Maßnahmen
die Notwendigkeit zu fachbereichsübergreifenden Ko-

Kommunale Beschäftigungsförderung
zwischen Unternehmensentwicklung
und individueller Hilfeplanung
Strategien für eine 
integrierte Struktur- und 
Arbeitsmarktpolitik
Der Abbau der Arbeitslosigkeit ist ein gesamtgesell-
schaftliches Ziel. Da er in erster Linie durch die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen erfolgt, handelt es sich vorran-
gig um eine Aufgabe, die von der Wirtschaft mit Unter-
stützung von Bund und Ländern zu bewältigen ist. Al-
lerdings sind die Kommunen direkt mit den sozialen,
wirtschaftlichen und finanziellen Folgen von Arbeitslo-
sigkeit konfrontiert und entwickeln im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit unter Berücksichtigung der auf staatlicher
Ebene entwickelten Programme eigene arbeitsmarktpo-
litische Ansätze. 

Die effiziente Bekämpfung der Arbeitslosigkeit so-
wie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen bil-
det den Schwerpunkt der neuen EU-Strukturförderperi-
ode von 2000 bis 2006. Nach der Straffung der Struk-
turfonds auf 3 Zielbereiche wird dazu u.a. die Integra-
tion von Struktur- und Arbeitsmarktpolitik angestrebt.

Dieser integrative Ansatz findet auf der Landesebe-
ne seinen Widerhall. So verfolgt die regionalisierte Ar-
beitsmarktpolitik in NRW neben der Integration beson-
derer Zielgruppen des Arbeitsmarktes die Unterstüt-
zung betrieblicher Modernisierungsprozesse (präventive
Arbeitsmarktpolitik) und sektoraler wie regionaler Um-
strukturierungsprozesse.

Die vor 10 Jahren eingeführte regionalisierte Landes-
strukturpolitik strebt die Koordination der regionalpoli-
tisch relevanten Fachpolitiken an. Allerdings bedarf es
hier einer Revitalisierung und Neuakzentuierung in Rich-
tung einer stärkeren Verantwortlichkeit der Regionen.

Ziele und Intentionen der fortentwickelten 
Arbeitsmarkt- bzw. Strukturpolitik

Die Integration verschiedener Politikfelder beinhal-
tet insbesondere Koordination und Integration von Maß-
nahmen der Wirtschaftsförderung mit Maßnahmen der
Arbeitsmarkt- und Infrastrukturpolitik.

Übergreifendes Programmziel in der Strukturpolitik
und der präventiven Arbeitsmarktpolitik ist die Steige-
rung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit, um so neue
Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende zu erhalten.

Die Förderung insbesondere von kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU) und die Stärkung des Un-
ternehmergeistes ist ein zentrales Anliegen der Arbeits-
markt- und Strukturpolitik. Insbesondere klein- und mit-
telständische Unternehmen schaffen Arbeits- und Aus-
bildungsplätze, zugleich kommt ihnen eine wichtige
Funktion in der Entwicklung regional und strukturell be-
deutsamer Modernisierungsprozesse und Technologien
zu. Die Förderung von Investitionen und Innovationen,
der Bestandsentwicklung mittelständischer Unterneh-
men sowie die Förderung zukunftsorientierter Branchen
und die Existenzgründungsförderung stellt dabei nicht
nur auf das Unternehmen selbst, sondern auch auf die
Mitarbeiter und deren Qualifikationen ab.

Durch Qualifizierung und besondere Vermittlungs-
hilfen sollen arbeitslose Hilfeempfänger, insbesondere
die arbeitsmarktpolitischen Zielgruppen (Frauen, Ju-
gendliche, Langzeitarbeitslose, Migranten) möglichst in
den ersten Arbeitsmarkt reintegriert werden (Beschäfti-
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operationen. Insbesondere Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsförderung sind z.B. bei der Erstellung von Förder-
anträgen zur Zusammenarbeit angehalten, wenn die o.g.
Ziele der Arbeitsmarkt- und Strukturpolitik erreicht und
Fördermittel für konkrete Projekte mobilisiert werden
sollen. Hier müssen die Kommunen und die verschie-
denen Akteure wie die Regionalstelle Frau und Beruf,
das Regionalsekretariat und die Arbeitsverwaltung sowie
Maßnahmeträger, wie bspw. Träger der Freien Wohl-
fahrtspflege und Weiterbildungsträger noch enger zu-
sammenarbeiten, um geeignete Projekte herauszufil-
tern und Parallelitäten zu vermeiden.

Diese Herausforderung bietet für die Kommunen
andererseits die Chance, vorhandenes Know-How zu
bündeln und dadurch Synergieeffekte zu erzielen.

Gemeinsame Ansatzpunkte kommunaler Wirtschafts-
und Beschäftigungsförderung

Eine moderne kommunale Wirtschaftspolitik geht
über die klassischen Wirtschaftsförderungsaktivitäten
wie Gewerbegebietsentwicklung oder die Ansiedlung
und Bestandspflege von Betrieben hinaus. Wirtschafts-
förderung als kommunale Dienstleistung versteht sich in
der Praxis oft als "Clearing-Stelle" zwischen Unterneh-
men und Verwaltung. Sie versucht, eine Verbesserung
der Faktoren für die Unternehmen herbeizuführen, d. h.
orientiert sich in erster Linie an den Bedürfnissen und
Anforderungen der Betriebe. Demgegenüber liegt der
Ansatz kommunaler Beschäftigungsförderung primär
bei den Sozialhilfeempfängern. Ziel ist, diesen Perso-
nenkreis über individuelle Hilfepläne in den ersten oder
zweiten Arbeitsmarkt zu reintegrieren.

Traditionell stellten die Herangehensweisen in der
Wirtschafts- bzw. der Beschäftigungsförderung zwei un-
terschiedliche Eckpfeiler dar; aus dem "unternehmer-
freundlichen" Ansatz der Wirtschaftsförderer und den
eher "sozialberaterischen" Mitarbeitern der Beschäfti-
gungsförderung ergaben sich Zielkonflikte.

Inzwischen wird in der Praxis vielfach erkannt, dass
Kooperationen zwischen beiden Bereichen wertvolle
Synergieeffekte liefern. Eine rein angebotsorientierte,
d.h. an der Person des Hilfeempfängers ausgerichtete,
kommunale Beschäftigungsförderung kann keinen aus-
reichenden Einfluss auf die Schaffung von Arbeitsplät-
zen bzw. die Nachfrage nach Arbeitskräften nehmen.
Daher werden in der kommunalen Beschäftigungsför-
derung mittlerweile auch nachfrageorientierte Ansätze
verfolgt, bspw. durch Stellenakquise im Rahmen von
Hilfe zur Arbeit. Zugleich kann die Wirtschaftsförderung
Unternehmen durch den Einsatz beschäftigungspoliti-
scher Instrumente wie Einarbeitungs- oder Lohnkosten-
zuschüsse oder Qualifizierungsmaßnahmen unterstüt-
zen.

Das Ziel der Schaffung und Sicherung von Arbeits-
plätzen kann Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
als Anknüpfungspunkt dienen, gemeinsam die Ent-
wicklung eines regionalen Arbeitsmarktes anzugehen
und die Anforderungen der Arbeitsmarkt- und Struktur-
politik "mit Leben auszufüllen".

Insbesondere die notwendige Integration verschie-
dener Politikbereiche zwingt Wirtschafts- und Beschäf-
tigungsförderung zum Austausch. So werden bspw. Pro-
jekte gefördert, die sowohl Beschäftigungs- als auch
Qualifizierungsanteile zur Entwicklung von Gewerbe-
und Dienstleistungsstandorten oder zur Verbesserung
der Umweltinfrastruktur enthalten. Zur Förderung inte-
grierter Projekte sollte die Wirtschaftsförderung - neben
der Einbeziehung beteiligter Bereiche wie Stadtent-
wicklung, Umwelt etc. - für den Beschäftigungs- und
Qualifizierungsanteil solcher Maßnahmen auf Kennt-
nisse der Beschäftigungsförderung zurückgreifen. Zu-
gleich können Wirtschafts- und Arbeitsmarktanalysen
sowie gemeinsame Gespräche über eine gezielte Infra-
strukturentwicklung oder zur Entwicklung städtischer
Problemgebiete bzw. Ortsteile als Ansatz dienen.

Die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und des
Standortprofils als übergeordnetes Ziel korrespondieren
eng mit der Förderung von Unternehmen und der Be-
schäftigungsförderung. Zur Entwicklung von Kompe-
tenzfeldern sollten die Kommunen nach erfolgter Stär-
ken-Schwächen-Analyse ihre Standortgunst positionie-
ren und gffs. Standortfaktoren, wie z.B. „Qualifikation
der Arbeitnehmer“, verbessern wo immer sich kommu-
nale Anknüpfungspunkte ergeben. Die Entwicklung von
Kompetenzfeldern oder Leitbildern kann auch in regio-
nale Kompetenznetzwerke münden, wie sie bereits in
den 15 ZIN-Regionen existieren. Diese dienen vor allem
als Ansprechpartner für Unternehmen in Umbruchsi-
tuationen und informieren bspw. über Maßnahmen des
Beschäftigungstransfers.

Themen- bzw. problembezogene Kooperationen
könnten als "erster Schritt" dienen, um konkrete Ergeb-
nisse, bspw. im Hinblick auf eine Kooperation von Maß-
nahmeträgern oder die Einbeziehung von Kammern und
Gewerkschaften, zu erzielen.

Die gemeinsame Förderung und Beratung von Un-
ternehmen ist eine wichtige Nahtstelle kommunaler
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Die Akquise
neuer Arbeitsplätze und im Gegenzug das Anbieten be-
darfsgerecht qualifizierter
Arbeitskräfte bietet gemein-
same Schnittmengen für ei-
ne Zusammenarbeit unter
Einbeziehung und Berück-
sichtigung der Vermittlungs-
bemühungen der Arbeitsäm-
ter, z.B. Bedarfe der Unter-
nehmen auszuloten und dar-
aufhin passgenau geeignete
Arbeitslose zu vermitteln
bzw. kurzfristig entsprechende Maßnahmen zu konzi-
pieren. Die Förderung von Projekten die KMU in Fragen
der Qualifizierung bzw. Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
beraten, ist eine weitere Schnittmenge der Wirtschafts-
und Beschäftigungsförderung.

Zum Einen sind KMU oftmals mit der Erstellung ei-
ner eigenen Personalbedarfsanalyse überfordert, zum
Anderen können sich die fundierten betriebswirtschaft-
lichen und unternehmensbezogenen Kenntnisse der
marktnahen Wirtschaftsförderer und das "Qualifizie-
rungs-Know-How" sowie die Nähe zu in Frage kommen-
den Bewerbern der Beschäftigungsförderung ideal er-
gänzen.

Kommunale Beschäftigungsförderung besitzt die
Kompetenz, den Anforderungen des Betriebes entspre-
chende Hilfeempfänger zu vermitteln. Durch die im Ver-
gleich mit der Arbeitsverwaltung meist geringere Fall-
zahl an Hilfeempfängern kann diese Kompetenz ge-
nutzt werden, um bspw. ein regional relevantes Qualifi-
zierungsangebot in Kooperation mit Arbeitsverwaltung
und Maßnahmeträgern zu erstellen. Eine zusätzliche
Kooperationsmöglichkeit ist die Gewährung von Exi-
stenzgründungsbeihilfen an arbeitslose Hilfeempfän-
ger, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen. Die
Kenntnis der Absatzmärkte sowie möglicher Markt-
lücken kann die Wirtschaftsförderung mit ihrem "Förder-
Know-How" und der Überprüfung des Anforderungspro-
fils möglicher Interessen durch die Beschäftigungsför-
derung erweitern.

Gegebenenfalls kann sich auch die Förderung von
Unternehmen in Krisen als eine Schnittmenge darstel-
len. Dies ist ebenfalls ein Thema für die Beschäfti-
gungsförderung und die Arbeitsverwaltung, wenn es um
die Vermeidung von Arbeitslosigkeit geht. Die gesamte
Behandlung der Materie erfordert besondere Sensi-
blität, die ein unabgestimmtes Agieren verbietet. Die
mit diesem Thema verbundene Komplexität verlangt
betriebswirtschaftliche Kenntnisse im Hinblick auf ei-
ne mögliche arbeitsorientierte Gestaltung von Moderni-
sierungsprozessen; gleichzeitig müssen die Rahmenbe-
dingungen wie bspw. für einen Beschäftigtentransfer
oder der Bildung von Personalpools zur Vermeidung von

Arbeitslosigkeit ermöglicht werden. Dabei können sich
interkommunale Kooperationen sowie in Einzelfällen ei-
ne ergänzende Zusammenarbeit mit Unternehmensbe-
ratungen als hilfreich erweisen.

In diesem Zusammenhang gilt generell, dass die
Kommunen bei ihrer Beratungstätigkeit die Grenzen
des § 107 GO (wirtschaftliche Betätigung) beachten
müssen, da ansonsten - wie bereits in Einzelfällen mit
Erfolg geschehen - Unternehmensberatungen gegen das
Leistungsangebot der Wirtschaftsförderung klagen
könnten.

Die Beschäftigung wird durch die Gewährung von
Beschäftigungsbeihilfen für zusätzliche Arbeitsplätze
gefördert, die für Arbeitslose bzw. von Arbeitslosigkeit
Bedrohte entstehen. Ausserdem werden Maßnahmen
zur Qualifizierung und Orientierung von Arbeitslosen
und noch Beschäftigten (bspw. in der Montanindustrie)
gefördert, die an die Anforderungen der Betriebe her-
anführen und die (Re)Integration in das Beschäfti-
gungssystem zum Ziel haben. Neben beruflichen Qua-
lifizierungs- und berufsvorbereitenden Maßnahmen fällt
die Förderung der individuellen Aktivierung in diesen
Schwerpunkt. Die aufgrund der Betreuung der Unter-
nehmen entstehenden Kenntnisse über die betriebli-

chen Anforderungen dienen
der Risikominimierung. Die
aufwendige Suche nach ge-
eigneten Arbeitskräften
übernimmt die Beschäfti-
gungsförderung, für die Ver-
mittlung von Arbeitslosen
mit Vermittlungshemmnis-
sen werden dem Unterneh-
men Zuschüsse gewährt.

In der Praxis zeigen die
Erfahrungen, dass vermittlungsfähige Hilfeempfänger
relativ rasch reintegriert werden können, jedoch ein Be-
stand an Personen mit z.T. mehreren vermittlungshem-
menden Faktoren (Alkohol-/Drogenkonsum, gesund-
heitliche Einschränkungen, Überschuldung oder psy-
chische Instabilität) verbleibt. Diese Gruppe von Hilfe-
empfängern ist ohne eine weitergehende sozialthera-
peutische Betreuung oftmals nicht in der Lage, den be-
trieblichen Anforderungen standzuhalten. Daher kom-
men auch niederschwellige Maßnahmen in Betracht,
die nicht allein auf den Übergang in den ersten Ar-
beitsmarkt abzielen. Die Realität zeigt, dass nicht alle
Hilfeempfänger uneingeschränkt "qualifizierbar" sind,
sondern Trainingsmaßnahmen benötigen, die auf das
Erlernen von Schlüsselqualifikationen oder der sog. Ar-
beitstugenden abzielen. 

Die kommunalen Vermittlungsquoten in den ersten
Arbeitsmarkt können dabei nicht das alleinige förde-
rungswürdige Kriterium sein; ansonsten besteht die Ge-
fahr, dass sich eine Klientel an Hilfeempfängern verfe-
stigt, die durch Programme und Maßnahmen nicht
(mehr) erreicht werden können. Der Arbeitsmarkt hat
auch Bedarfe für diese Zielgruppen, die zudem durch
die Wirtschaftsförderung weiter ausgebaut werden kön-
nen.

Kooperationsformen in der kommunalen Praxis

Es gibt keinen "Königsweg", in welcher Weise Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung zusammenarbei-
ten und organisatorisch vernetzt sein sollten, vielmehr
muss die Einbettung situations- und ortsgerecht sein.
Oftmals ist in der Praxis eine intensive Zusammenarbeit
auf Basis einer "Two-Men-Cooperation" entstanden, d.h.
durch persönliches Engagement der für beide Bereiche
Verantwortlichen.

Eine organisatorische Integration von Wirtschafts-
und Beschäftigungsförderung kann auf verschiedenen
Ebenen erfolgen. Zum Einen können Kompetenzen und
Ressourcen (Mitarbeiter; Budgets) in Stabsstellen ge-
bündelt werden. Eine solche "Leitstelle für Wirtschafts-
und Beschäftigungsförderung" ist nicht an die hierari-

StGB NRW-Positionspapier 

beschlossen am 19.09.2000 in 

Wermelskirchen vom Ausschuss

für Strukturpolitik und Verkehr
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schen Ebenen der Linie gebunden, bedarf aber der Un-
terstützung und Rückendeckung durch die Verwal-
tungsspitze. Ansonsten besteht die Gefahr, dass durch
die fehlende Einbettung in die Linie der Rückhalt für
fachbereichsübergreifendes Operieren fehlt. Daher soll-
te eine Anbindung in oberste Leitungsgremien, z.B.
Fachbereichsleiterkonferenz oder Verwaltungsvorstand,
vorhanden sein.

Als vorteilhaft hat sich in der Praxis die Ansiedlung
direkt an der Verwaltungsspitze erwiesen, da ein "direk-
ter Draht zur Spitze" und intensive Dialoge mit der ober-
sten Führungsebene oftmals zu schnelleren Entschei-
dungen führen.

Die Integration zu einem eigenen Amt für Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung (Querschnitt-
samt) ist eine weitere Möglichkeit. Dabei ist vorher das
Ziel der neuen Einheit sicherzustellen: soll die ehemals
getrennte Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung
gleichrangig vertreten sein oder wird eine Integration der
Beschäftigungsförderung in die Wirtschaftsförderung
angestrebt? Letzteres könnte durch die Integration in
ein bestehendes Amt erfolgen. Mitarbeiter der Be-
schäftigungsförderung befürchten hier allerdings gele-
gentlich ihre "Vereinnahmung". Die organisatorische

Einbindung spiegelt letztendlich den Ansatz der Zu-
sammenarbeit wider: bekommen Angebots- und Nach-
frageorientierung gleichen Stellenwert oder wird der un-
ternehmens- bzw. der personenbezogene Ansatz bevor-
zugt? 

In Rat und Verwaltungsspitze sollte darüber ebenso
weitgehende Einigkeit herrschen wie über die Berück-
sichtigung arbeitsmarkt- bzw. beschäftigungspolitischer
Ziele. Die "Koordinationskompetenz" muss klar einer
Organisationseinheit zugeordnet werden. Wichtig für ei-
ne reibungslose Zusammenarbeit ist dabei die Delega-
tion von Verantwortung. Auch durch die in vielen Kom-
munen bereits eingeführten Neuen Steuerungsmodelle
können neue Arbeitsformen entwickelt, Kompetenzen
und Finanzmittel gebündelt und so Synergieeffekte und
eine gesteigerte Motivation erzielt werden.

Für die Unternehmen ist es vorteilhaft, wenn ihnen
auf kommunaler Seite eine kompetente Anlaufstelle
(z.B. "one-stop-agency") zur Verfügung steht, die ihre
Lotsenfunktion nicht nur innerhalb der Verwaltung, son-
dern auch zu externen Akteuren wahrnimmt.

Ein weiterer Weg, den bereits viele Kommunen ge-
gangen sind, liegt im "Outsourcen" zu Wirtschafts- bzw-
Beschäftigungsgesellschaften. Bei der durch diese

Rechtsform gewährte Unabhängigkeit wird ein unbüro-
kratischeres, schnelleres und flexibleres Handeln er-
wartet, zugleich erhoffen sich die Befürworter, Public-
Private-Partnerships könnten leichter zustandekom-
men. Auf der anderen Seite besteht bei GmbH-Betrie-
ben jedoch die Gefahr einer "Entfernung" von der Ver-
waltung, so dass Abstimmungs- und Einbindungspro-
bleme mit anderen kommunalen Handlungsfeldern ent-
stehen können und Demokratie-Defizite eintreten.

Ein Problem der Beschäftigungsgesellschaften liegt
in Zielkonflikten bei ihrer Ausrichtung zwischen Ziel-
gruppen-, Struktur- und Marktorientierung begründet.
Empirische Studien zeigen, dass die Zielgruppen in der
Regel gut erreicht und positive gesamtfiskalische Ef-
fekte erzielt werden, die Selbstfinanzierung aber hinter
den gesteckten Ziele zurückbleibt. Im Klartext bedeu-
tet dies, dass viele Beschäftigungsgesellschaften ohne
finanzielle Förderung nicht überlebensfähig sind und
dauerhaft auf finanzielle Unterstützung angewiesen
bleiben. Das Ziel einer Integration der Teilnehmer in
den ersten Arbeitsmarkt können Beschäftigungsgesell-
schaften teilweise nicht erfüllen; zugleich können
durch die Existenz von Beschäftigungsgesellschaften
Verdrängungseffekte mit existierenden Unternehmen in
der Region entstehen. Jede Kommune sollte sich die-
ser Gefahren vor dem Aufbau möglicherweise konkur-
rierender Strukturen außerhalb der Verwaltung bewus-
st werden.

Kooperationsverträge, mit denen die Zusammenar-
beit der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung ver-
bindlich gemacht wird, ergeben nur einen Sinn, wenn
die Unterstützung sowohl der Hausspitze als auch der
Verantwortlichen der Wirtschafts- und Beschäftigungs-
förderung gesichert ist. In einem solchen Vertrag kön-
nen Rahmenbedingungen für eine Kooperation gesetzt
sowie Leitlinien für gemeinsames Arbeiten definiert wer-
den. So könnte bspw. gemeinsam ein Kriterienkatalog
erarbeitet werden, der einen Profilabgleich "arbeits-
marktfähiger" Hilfeempfänger ermöglicht, die für Un-
ternehmen in Frage kommen.

Die Wahl der "richtigen" Organisationsform für die
konkreten Bedürfnisse der Kommune bietet allein noch
keine Gewähr für erfolgreiches Handeln. Durch Öffent-
lichkeitsarbeit sollten die gemeinsamen Aktivitäten dar-
gestellt und die nachweislichen Beiträge zur Verbesse-
rung der lokalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur
herausgestellt werden. Wichtig ist darüberhinaus die
Suche und Unterstützung geeigneter Mitarbeiter, die
diesen Rahmen mit Leben und Engagement ausfüllen.
Die passende fachliche und menschliche Qualifikation
sowie die Übergabe und Annahme von Verantwortung
sind in diesem Bereich besonders wichtig. Neben einer
kontinuierlichen Schulung der Mitarbeiter und der Her-
ausbildung des Teamgedankens müssen die Leistungen
nicht nur innerhalb der Verwaltung publik gemacht und
anerkannt werden, sondern auch in der Öffentlichkeit.

Aufgabenverteilung zwischen Kreis und Gemeinde

Ebenso wie es keine allgemein gültige Form der Ko-
operation gibt, ist die Aufgabenverteilung der Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung zwischen Kreis
und kreisangehörigen Gemeinden von den örtlichen und
regionalen Gegebenheiten abhängig. Es gilt, das jewei-
lige richtige Gleichgewicht zwischen den Gemeinden als
Träger der kommunalen Selbstverwaltung und dem
Kreis zu finden. Die Gemeinden verfügen über Kun-
dennähe und rasche Erreichbarkeit, jedoch besitzen ge-
rade die kleineren kreisangehörigen Gemeinden oftmals
nicht ausreichend "Man-Power", um alle Standort- und
Beratungsqualitäten in gleicher Weise zu erfüllen. In
Zeiten einer zunehmenden Regionalisierung ist es not-
wendig, zu vernetztem und verbindendem Denken zu
gelangen. Dafür kann der Kreis die richtigen Impulse
setzen und nicht nur Kooperationen zwischen den
kreisangehörigen Gemeinden, sondern auch zwischen
einzelnen Kreisen initiieren.

Folgende Beschlüsse fasste das 

Präsidium des Städte- und Gemeinde-

bundes Nordrhein-Westfalen auf 

seiner 144. Sitzung am 23. November

2000 in Düsseldorf

Lippeverband: Das Präsidium unterstützt die For-
derung der Kommunen Ahlen, Ascheberg,
Beckum, Drensteinfurt, Ennigerloh und Senden-
horst an den Lippeverband, deren Kläranlagen
nicht zu übernehmen, so lange der Steinkohlen-
bergbau nicht weiter nach Norden wandert. Lan-
desregierung und Landtag sollten gegebenenfalls
die Ausgliederung dieser sechs Kommunen aus
dem Lippeverband per Gesetz perfekt machen,
sobald die Nordwanderung des Bergbaus defini-
tiv ad acta gelegt ist.

Verpackungsverordnung: Das Präsidium billigt
die von den drei kommunalen Spitzenverbänden
auf Bundesebene erarbeitete Muster-Abstim-
mungsvereinbarung, welche die Zusammenarbeit
der Städte und Gemeinden mit der Duales System
Deutschland AG (DSD) in Sachen Verpackungs-
abfall regelt. Spätestens 2002 muss diese Ab-
stimmungsvereinbarung neu geschlossen wer-
den. Neu geregelt wurden die Erfassung von Alt-

papier, die Standplätze von Wertstoff-Containern,
Kosten für Reinigung und Abfallberatung, die Be-
handlung von Plastikabfall abseits von Ver-
packungen und von gewöhnlichem Müll (Fehl-
würfe). 

Landeswassergesetz: Das Präsidium fordert die
Landesregierung auf, noch 2001 einen Entwurf zur
Änderung des Landeswassergesetzes vorzulegen.
Dies ist allein schon wegen der neuen EU-Wasser-
Rahmenrichtlinie nötig.Die notwendigen Änderun-
gen betreffen vorwiegend Ableitung von Regen-
wasser, Abwasserkanäle sowie die Kosten für die
Unterhaltung der Gewässer zweiter Ordnung.

Arbeits- und Sozialverwaltung: Das Präsidium
mahnt eine bessere Zusammenarbeit zwischen
Arbeitsverwaltung und Sozialverwaltung an, um
Reibungsverluste zwischen Arbeitlosenhilfe und
Sozialhilfe zu vermeiden. Um die Vermittlung von
Arbeitslosen in eine feste Stelle zu erleichtern,
müssen nach Auffassung des Gremiums das Da-
tenschutzgesetz sowie das Sozialgesetzbuch
geändert werden. Das Präsidium unterstützt eine
entsprechende Initiative der Bundesregierung,
warnt aber davor, noch mehr Kosten, die durch Ar-
beitslosigkeit entstehen, auf die Kommunen ab-
zuwälzen.

Beschlüsse des StGB NRW-
Präsidiums vom 23.11.2000
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bekennt. Diese Voraussetzung sei bei einem PKK-Sym-
pathisanten nicht erfüllt. Programm und Praxis der PKK
seien mit elementaren Verfassungsgrundsätzen nicht
vereinbar. Auch unter Berücksichtigung ihrer jüngsten
Entwicklung stelle die PKK insbesondere wegen der In-
fragestellung des staatlichen Gewaltmonopols eine Ge-
fährdung der inneren Sicherheit der Bundesrepublik
Deutschland dar, wie sich bereits aus der bisherigen
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und
des Senats ergebe.

Der Kläger habe sich während seines rund 15-
jährigen Aufenthalts in Deutschland als Sympathisant
der PKK betätigt. Er habe Publikationen der PKK ver-
teilt und an zahlreichen PKK-Veranstaltungen teilge-
nommen. Daher sei die Ablehnung der vom Kläger be-
gehrten Einbürgerung auch unter Würdigung seiner
Stellung als anerkannter Flüchtling nicht zu bean-
standen. 

Qualifizierung einer Waldfläche
1. Für die Qualifizierung einer Fläche als Wald kommt es allein auf
die tatsächlichen Verhältnisse an; dabei ist unerheblich, wie die
Bestockung der Fläche mit Forstpflanzen entstanden ist.
2. Kennzeichen eines Parks ist seine überwiegend an gartenbauli-
chen Gesichtspunkten orientierte Gestaltung, die sich insbeson-
dere in einer gezielt geschaffenen Wechselbeziehung von Forst-
pflanzen mit Rasen, Blumen- und Strauchflächen manifestiert.
3. Eine unbebaute Fläche, auf der sich im Wege ungestörter natür-
licher Sukzession Forstpflanzen ansiedeln, kann auch dann zu ei-
nem Wald im Rechtssinne heranwachsen, wenn sie in einem Be-
bauungsplan als Wohngebiet ausgewiesen ist.
4. Den Planungsgrundsätzen des § 1 Abs. 1 Abs. 5 S. 3 BauGB
kommt nicht die Bedeutung auch durch Abwägung unüberwindba-
rer Planungshindernisse zu.
5. Zur Überplanung einer seit 15 Jahren unbebauten, als Wohnge-
biet ausgewiesenen Grundfläche, auf der sich im Wege natürlicher
Sukzession Wald angesiedelt hat, als Wald.

OVG NW, Urteil vom 06.07.2000 – Az.: 7a D
101/97.NE –

Die Antragsteller wandten sich gegen die Änderung
eines Bebauungsplans, der ihr bislang als allgemeines
Wohngebiet ausgewiesenes
Grundeigentum nunmehr als
Wald festsetzt. Auf dem
Grundstück befand sich eine
Villa mit Park, die 1980 abge-
rissen wurde. Die Urfassung
des strittigen Bebauungsplans
aus dem Jahre 1980 wies im
Bereich der früheren Villa
nebst Zufahrt ein allgemeines
Wohngebiet aus. Die strittige
erste Änderung aus 1996 setz-
te Wald fest. Der Normenkon-
trollantrag hatte keinen Erfolg.

Der Bebauungsplan leide
an keinen materiellen Fehlern.
Insbesondere liege kein Abwä-
gungsmangel vor, da der Rat
der planenden Gemeinde im
Rahmen der von ihm vorge-
nommenen Abwägung die
nach Lage der Dinge einzu-
stellenden Belange berück-
sichtigt und richtig gewertet
habe. Das Abwägungsmateri-
al, daß zu der Qualifizierung als „Wald“ geführt habe,
sei sachgerecht aufbereitet worden. Wald ist nach § 2
Abs. 1 Satz 1 Bundeswaldgesetz jede mit Forstpflanzen
bestockte Grundfläche. Nach Satz 2 gelten u.a. auch
verlichtete Grundflächen, Waldwege, Waldblößen und
Lichtungen sowie weitere mit dem Wald verbundene
und ihm dienende Flächen als Wald. Dabei kommt es
für die Qualifizierung einer Fläche als Wald allein auf die

Übernahme von Fahrkosten für
Schüler wegen Drogenszene

Der Schulträger muß die Schülerfahrkosten übernehmen,
wenn der Schulweg durch den Brennpunkt der Drogenszene einer
Stadt verläuft und somit für einen Schüler oder eine Schülerin un-
geeignet ist, weil diese bei Benutzung des Weges einer außerge-
wöhnlichen und unzumutbaren psychischen Belastung ausgesetzt
sind (nichtamtlicher Leitsatz).

OVG NW, Beschluss vom 21.08.2000 – Az.: 19 A
3086/98 –

Mit dieser Entscheidung hat der 19. Senat des
Oberverwaltungsgerichts ein Urteil des Verwaltungsge-
richts Köln bestätigt, das die Stadt Köln als Schulträ-
gerin verpflichtete, 581,-- DM Schülerfahrkosten nach
der Schülerfahrkostenverordnung für die Beförderung
einer 10-jährigen Schülerin von ihrer Wohnung zur
Schule zu zahlen. 

Der Schulweg (kürzester Fußweg) der Schülerin
führte über die Berliner Straße in Köln, die nach poli-
zeilichen Erkenntnissen in ihrer gesamten Länge der
Brennpunkt der rechtsrheinischen Drogenszene ist, der
in großer Anzahl Drogenabhängige, u. a. wegen der dort
befindlichen städtischen Drogenberatungsstelle, die
Methadon ausgibt, Drogendealer und herumlungernde
Personen anzieht. Einen zumutbaren Ersatzweg gab es
nicht.

Das OVG NW hat in seinem Beschluss nunmehr
klargestellt, dass ein solcher Schulweg für eine 10-
jährige Schülerin ungeeignet ist, weil sie bei Benutzung
der Berliner Straße einer außergewöhnlichen und unzu-
mutbaren psychischen Belastung ausgesetzt ist. Ein
10-jähriges Kind empfinde die ständige Präsenz einer
Vielzahl der genannten Personen jedenfalls dann als be-
drohlich und beängstigend, wenn es - wie hier - keine
Möglichkeit habe, diesen Personen auszuweichen. Im
Übrigen bestehe hier eine besonders große Gefahr, dass
Kinder z. B. Drogenbonbons geschenkt bekämen und so
zum Drogenkonsum verleitet oder gar drogenabhängig
gemacht würden. 

Zwar gehörten soziale Brennpunkte in einer Groß-
stadt zum Alltagsleben und seien Drogenkonsum und
die damit verbundenen Probleme eine gesellschaftliche
Realität, über die auch 10-jährige Kinder aufgeklärt
werden müssten. Die Verhältnisse in der Berliner Straße
in Köln unterschieden sich aber erheblich von anderen
Schulwegen, auf denen Schüler mit Drogenkonsum und
sozialen Brennpunkten konfrontiert würden. 

Der Beschluss des Oberverwaltungsgerichts ist un-
anfechtbar. 

PKK-Sympathisant 
nicht einzubürgern
Ein PKK-Sympathisant bietet nicht die nach den gesetzlichen Vor-
schriften zur Einbürgerung von Ausländern und den dazu erlasse-
nen Verwaltungsvorschriften erforderliche Gewähr dafür, daß er
sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundes-
republik Deutschland bekennt. Programm und Praxis der PKK sind
mit elementaren Verfassungsgrundsätzen nicht vereinbar (nicht-
amtliche Leitsätze).

OVG NW, Urteil vom 27.06.2000 – Az.: 8 A
609/00 –

Das OVG NW hat entschieden, dass die Einbürge-
rung eines asylberechtigten Kurden aus der Türkei, der
Sympathisant der PKK ist, von der zuständigen Behör-
de zu Recht abgelehnt worden ist. 

Zur Begründung hat der Senat ausgeführt: Nach
den gesetzlichen Vorschriften zur Einbürgerung von
Ausländern und den dazu erlassenen Verwaltungsvor-
schriften müsse ein Einbürgerungsbewerber Gewähr
dafür bieten, dass er sich zur freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
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zusammengestellt von 
Rechtsreferent

Andreas Wohland, StGB NRW

In Zielvereinbarungen zwischen Kreis und Gemein-
den könnte die Aufgabenverteilung klar definiert und die
gegenseitigen Erwartungen dargestellt werden. Die Mo-
tivation zur Zielereichung kann durch finanzielle Anrei-
ze ("Boni") gesteigert werden. Im Bereich der Beschäf-
tigungsförderung existieren bereits eine Reihe solcher
Zielvereinbarungen. Ein regelmäßiger Informationsaus-
tausch zwischen Kreis und Gemeinden und die Einbe-
ziehung des Know-Hows in den einzelnen Gemeinden
sind dabei unerlässlich.

Aus den Zielen der Arbeitsmarkt- und Strukturpoli-
tik ergeben sich konkrete Anhaltspunkte für die Aufga-
ben von Kreis und Gemeinden. Um eine Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen, sollten Kompetenz-
felder und Leitbilder der Arbeitsmarkt- und Strukturre-
gion entwickelt werden.

Kreise und Gemeinden bringen in die Regionsgre-
mien und Konferenzen abgestimmte Leitbilder und
Kompetenzfelder ein. In der Praxis haben sich bereits
vielfältige Formen wie der Aufbau bzw. die Pflege von
Netzwerken (z.B. Hauptverwaltungsbeamten-Konferen-
zen) und "Aktionsrunden" für Wirtschaft und Beschäfti-
gung herausgebildet, durch die der Kreis den arbeits-
marktpolitischen Dialog in den Kommunen betreut so-
wie die Gemeinden bei der Konzeption, Vorbereitung
und Durchführung von Arbeitsmarktveranstaltungen un-
terstützt.

Im Gegenzug sollten die Gemeinden ihre Bera-
tungskompetenz für Unternehmen, Bildungsträger und
Hilfeempfänger ausbauen und Unterstützung in Form
von Schulungen etc. durch den Kreis erfahren. Eine wei-
tere Delegation von Aufgaben- und Finanzverantwor-
tung erscheint dabei auch für den Bereich der Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung wünschenswert.
Denn durch die z.T. dem Kreis vorbehaltene Formal-
kompetenz, bspw. bei der Gewährung für Existenzgrün-
dungsbeihilfen für Arbeitslose, müssen Antragsteller
oder Unternehmen nach einer Beratung durch die Ge-
meinde oftmals zusätzlich die Kreisverwaltung aufsu-
chen.

Die Aktivitäten der Gemeinden kann der Kreis öf-
fentlichkeitswirksam machen und so weitere Investoren
für das Kreisgebiet gewinnen. Prognosen für den Ar-
beitsmarkt sowie den Weiterbildungsbedarf sollten in
enger Abstimmung mit den Unternehmen in der Regi-
on sowie den wirtschaftlich miteinander verflochtenen
Kreisen entstehen. Denn die Kreisstruktur bildet die rä-
umlichen wirtschaftlichen Verflechtungen nur teilweise
ab, so dass Kooperationen zwischen einzelnen Kreisen
notwendig sind. Zugleich erfordert die z.T. äußerst he-
terogene Struktur innerhalb des Kreisgebietes die Kon-
zeption von Maßnahmen oder Kooperationen für be-
stimmte Teilgebiete des Kreises. Für eine solche Kon-
stellation könnte sich eine Art "Andockmodell" sinnvoll
erweisen, in welchem sich wirtschaftlich verflochtene
Gemeinden unter Federführung einer oder mehrerer
kreisangehöriger Gemeinden oder des Kreises zu einer
Kooperation in der Wirtschafts- und Beschäftigungsför-
derung entschließen.

In der Praxis übernimmt der Kreis bspw. in Form ei-
ner Wirtschafts- bzw. Beschäftigungsgesellschaft oft-
mals auch die Beratung von Hilfeempfängern oder Un-
ternehmen. Zum Teil wird damit bewußt eine Aufteilung
zwischen Sozialamt/fachbereich auf Gemeindeebene -
für die Leistungsgewährung zuständig - und der Bera-
tung/Vermittlung des Hilfeempfängers auf Kreisebene
angestrebt. Bei einer solchen Aufgabenverteilung ist ei-
ne Sicherung der Beteiligung der interessierten Ge-
meinden unabdingbar. Je nach Umfang der (Mit-)Ver-
antwortung, den die einzelnen kreisangehörigen Ge-
meinden übernehmen wollen und können, muss die or-
ganisatorisch rechtliche Gestaltung der konkreten Ko-
operationsform erfolgen. Beispiele aus der kommunalen
Praxis zeigen, dass z.B. bei Wirtschafts- und Beschäfti-
gungsgesellschaften die unmittelbare Beteiligung der
Gemeinden und ggfls. auch Mehrheitsstimmrechte zu
austarierten Lösungen führen. ●
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tatsächlichen Verhältnisse an. Unerheblich ist, wie die
Bestockung der Fläche entstanden ist und ob die
Grundfläche, auf der die Forstpflanzen aufstocken, die
natürlich gewachsene Oberfläche darstellt oder von
Menschen künstlich verändert ist.

Auch die ehemals als Park genutzten Bereiche wei-
sen nach der im Planaufstellungsverfahren eingeholten
Stellungnahme der Unteren Forstbehörde Aufstockun-
gen von verschiedenen Baumarten auf. Daß auf ein-
zelne Teilflächen des Grundstücks wie den Wege-
flächen und den Resten von früheren Baulichkeiten
keine Forstpflanzen aufstocken können, nehme dem
als Einheit erscheinenden und zu wertenden Gesamt-
bereich nicht den Charakter als Wald.

Bereits 1996 gab es keine Wohnnutzung mehr, so
daß es sich bei den hier in Rede stehenden Flächen
nicht um eine „zum Wohnbereich gehörende Parkan-
lage“ im Sinne von § 1 Abs. 2 Landesforstgesetz NW
handele. Kennzeichen eines Parks ist seine überwie-
gend an gartenbaulichen Gesichtspunkten orientierte
Gestaltung, die im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses
eindeutig nicht mehr vorgelegen habe.

Schließlich stehe der Einordnung des Areals als
Wald auch nicht entgegen, daß es bis zum Inkrafttreten
der strittigen ersten Änderung des Bebauungsplans
bauplanungsrechtlich als allgemeines Wohngebiet aus-
gewiesen war, da für die Waldeigenschaft ausschließlich
die tatsächlichen Verhältnisse maßgebend seien.

Anspruch auf Zwischenzeugnis
Angestellte im Öffentlichen Dienst können ein Zwischenzeugnis
verlangen, wenn ihr langjähriger Vorgesetzter aus dieser Funkti-
on ausscheidet (nichtamtlicher Leitsatz).

BAG, Urteil vom 08.04.1999- Az.: 6 AZR
176/97 –

Nach Auffassung des Gerichts ist das Ausscheiden
des Vorgesetzten ein triftiger Grund für die Erteilung 
eines Zwischenzeugnisses, da sonst für längere Zeit
keine sachgerechte Beurteilung des Angestellten mehr
möglich ist. Bloße Beurteilungen für die Personalakte
reichen dagegen nicht aus, da sie lediglich interne Be-
deutung haben.

T H E M E N S C H W E R P U N K T  

J A N U A R / F E B R U A R

SCHULE

Udo Molsberger
(CDU) wird neuer
Landesdirektor des
Landschaftsverban-
des Rheinland (LVR)
in Köln. Er tritt die
Nachfolge von Ferdi-
nand Esser an, der
am 31. März 2001
in den Ruhestand

geht. Der 1943 in Köln geborene Molsber-
ger studierte Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften. Seine berufliche Laufbahn be-
gann er im September 1970 beim LVR im
Bereich der Kämmerei. 1976 stieg er auf
zum Referatsleiter für Betriebswirtschaft,
Pflegesätze und Tierseuchenkasse. 1992
folgte die Ernennung zum Landesrat und
Leiter des Dezernates Organisation/Daten-
verarbeitung. Am 1. Oktober 1995 wurde
Molsberger zum Ersten Landesrat und da-
mit zum Stellvertreter des Landesdirektors
ernannt. Seitdem leitet er das Dezernat 
Finanzen, Wirtschaft und Hochbau.

Ingeborg Friebe
(SPD) ist von der
Stadt Monheim zur
Ehrenbürgermeiste-
rin ernannt worden.
Die SPD-Politikerin
war 21 Jahre lang
Bürge rme i s te r in
und setzte sich als
Landtags-abgeord-

nete in der Zeit der kommunalen Neuglie-
derung erfolgreich für den Erhalt der
Selbständigkeit Monheims ein. Politisch
aktiv wurde die heute 69-Jährige im Alter
von 19 Jahren mit ihrem Eintritt in die
SPD. Von 1969 bis 1974 sowie von 1976
bis 1999 war sie Mitglied des Rates der
Stadt Monheim sowie von 1969 bis 1974
Mitglied im Kreistag des Rhein-Wupper-
Kreises. 1976 wurde sie zur Bürgermeiste-
rin der Stadt Monheim gewählt - ein Amt,
das sie bis 1997 inne hatte. Bis 1999 war
sie Vize-Bürgermeisterin. Außerdem saß
Friebe von 1975 bis 1995 im Düsseldorfer

Landtag, der sie
1985 zunächst zur
Vize-Präsidentin und
1990 - als erste Frau
in diesem Amt - zur
Präsidentin wählte.
Ingeborg Friebe ge-
hörte von 1976 bis
1999 dem Hauptaus-
schuss des Städte-
und Gemeindebun-
des NRW an, von
1987 bis 1999 auch
dem Präsidium des
Verbandes. 

Wir wünschen allen unseren 

Lesern und Leserinnen ein

gesegnetes Weihnachtsfest

und ein erfolgreiches

Jahr 2001
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